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KURZFASSUNG 

Prüfungsziel 

Bund 20 1 5/ 7  

Wirkungsbereich der Bundesministerien für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

Verkehr, Innovation und Technologie 

FFG und FWF - Interne Kontrollsysteme 

O ie Österreichische Forschungsfdrdenmgsgese llschaft m.b.H. (FFG) 
fOrderte wirtschaftsnahe und anwendungsorientierte Projekte im 
Bere ich der Forschung und Technologieentwicklung. Das zur För
derungsabwicklung eingesetzte Interne Konlrollsystem zur Gewähr
leistung ordnungsgemäßer und wirtschaftlicher Unternehmensab
läufe beurteilte der RII als gut. Optimienmgspote nzial be tand in 
einzelne n Prozessschritten der Förderungsabwicklung und bei der 
Berechnung von Kosten und Nutzen des Internen Kontrollsystems. 

Der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) 
fOrderte Projekte aus dem Bereich der Grundlagenforschung. Sein 
Internes Kontrollsystem war in einigen Bereichen, etwa bei der 
Risikoanalyse, mangelhaft. Ferner fehlte insbesondere eine Interne 
Revision, die Abläufe h insichtlich der Erfüllung der Zielvorgabe n 
der Leitung, die Ordnungsgemäßheit und Wirtschaftlichkeit sowie 
die Zuverlässigkeit des Internen Kontrollsystems überprüft hätte. 

Ziele der Quer chnitt prüfung waren die Beurte ilung der Elemente 
des Interne n Kontrollsystems (IKS) in den rechtlichen Grundlage n 
der Österreichischen ForschungsfOrderungsgesellschaft m.b.H. (FFG) 
und des Fonds zur Förderung der w issenschaftlichen Forschung 
(FWF). der Risiken (Risikoanaly eJ und des IKS in den wesentlichen 
Ge chäftsprozessen sowie des Berichtswe ens und die Überprüfung 
des IKS auf Funktionsfahigkeit. Wirksamkeit und Aktualität. (TZ I)  
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In der FFG waren die Einrichtung eines Aufsichtsrats und eines 
Bilanz/Finanzausschusse sowie eines geschäftsordnungsmäßig 
festgelegten Genehmigung vorbehalts für bestimmte wirtschaftlich 
bedeutsame Geschäfte grundlegende und wichtige IKS-Elemente. 
Der Bilanz/Finanzausschuss und der Genehmigungsvorbehalt stell
ten sicher, dass die Ge amtgebarung und insbe ondere laufende 
Geschäfte bestimmter Größe oder Natur einer Kontrolle des Auf
sichtsrats unterlagen. (TZ 4) 

Die Tat ache, da s Angelegenheiten der Internen Revision in die 
Kompetenz beider Geschäftsführer der FFG fIelen, sowie die Ein
richtung einer gegenseitigen Kontrolle der Geschäftsführer - bei 
Fortbestand einer Gesamtverantwortung - waren im Hinblick auf 
das IKS zweckmäßig. (TZ 5) 

Hingegen waren die Organi ationsvorschriften des für den FWF 
maßgeblichen For chungs- und TechnologiefOrderungsgesetzes 
(fTFG) in einigen Bereichen überaus komplex und daher geeig
net, Abläufe im FWF tendenziell zu verlangsamen. Der Aufsichts
rat des FWF genügte aufgrund seiner wenigen, im Gesetz abschlie
ßend geregelten Kompetenzen nicht den Anforderungen, die der 
Public Corporate Governance Kodex an ein Überwachungsorgan 
stellte. Da die Abwicklung von bestimmten Geschäften im FWF 
(z.B. Investitionen, Dienstverträge) zumindest unterjährig weder 
dem Aufsichtsrat noch der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis gelan
gen konnten, bestand in diesem Bereich eine IKS-relevante Rege
lungslücke im FTFG. (TZ 4) 

Aufgrund eines Beschlusses des Aufsichtsrats des FWF wurde ein 
Finanzausschuss für die Vorberatung fmanzieller Angelegenheiten 
eingerichtet. In der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats war eine 
entsprechende Kompetenz jedoch nicht verankert. (TZ 4)  

Der FWF hatte sich bei der Berufung von Mitgliedern in die Dele
gierten versammlung nicht über da jeweilige Vorliegen der gesetz
lichen Voraussetzung versichert. (TZ 4)  

Der Aufsichtsrat de  FWF hatte bei der Festsetzung der Aufwands
entschädigung für die Mitglieder des Präsidiums keine nachvoll
ziehbaren Überlegungen angestellt, welche Aufwendungen durch 
die Entschädigung abgedeckt und insbesondere, welche Kriterien 
für die Festlegung der Höhe der Aufwandsentschädigung entschei
dend sein sollten. Damit eot prach der Au� icht rat nicht der IKS-
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FFG und FWF - Interne Kontrollsysteme 

Forderung nach Transparenz. Weiters waren für die Mitglieder des 
Prä idiums im FfFG keine Abberufungsgründe festgelegt. (TZ 5) 

Zwischen der gesetzlichen Möglichkeit zur Gewährung einer ange
messe nen Aufwandsentschädigung und der gleichzeitigen Charakte
risierung der präsidialen Tätigkeit als Ehrenamt bestand ein Span
nungsverhällnis. Eine Aufwandsentschädigung in der Höhe von 
1 1 1 .600 EUR entsprach nach der Auffassung des RH nicht mehr 
dem Charakter eines Ehrenamts. (TZ 5) 

Regelunge n  zu Befangenheit, Ver chwiegenheit und Nebenbeschäf
tigung 

Oie Regelungen der FFG zu Befange nheiten und Ve rschwiegenheit 
waren ausreichend. Oie Genehmigungspflicht von Nebenbeschäf
tigungen umfasste jedoch lediglich entgellliche Tätigkeiten,  nicht 
auch unentgeltliche. Dies war zu beanstanden. weil auch unentgelt
liche Tätigkeiten Interessenkollisionen oder Unvereinbarkeiten her
vorrufen können. (TZ 6, 7)  

Auch der FWF hatte weitreichende Regelungen zu Befange nheit und 
Ve rschwiegenheit. Oie Defonition der institutionellen Befangenheit 
galt jedoch nicht ausdrückJich für alle Mitarbeiter des FWF. Auch 
war der Ausschluss der Bearbe itung von durch Kuratoriumsmit
glieder geste llte Anträge durch deren fachlich zugeordnete Projekt
betreuer nicht FWF-weit vorgesehen. Im FWf gab es weder eine 
Richtlinie für die Nebenbe chäftigung no h eine Antikorrupt ions
richtlinie. (TZ 6. 7) 

Eine Überschneidung der Aufgaben bestand in der FFG ge mäß den 
Aufgabe nbeschre ibungen der Organisationseinheiten nicht, jedoch 
fe hlte eine Geschäftsordnung, was unter dem Aspekt des IKS kri
tisch zu beurteilen war. (TZ 8. 28) 

Im FWF war die Abgrenzung der Aufgaben der strategischen von 
jenen der Fachabteilungen hinsichtlich der notwe ndig bestehende n 
Schnittstellen und Überlappungen nicht hinreichend scharf profI
liert; daraus könnten neben Doppelgle isigkeiten auch negative Kom
petenzkonflikte resultieren. (TZ 8) 
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Die Befugnis zur Fertigung und Gegenfertigung von Dokumenten 
war im FWF auf Mitarbeiterebene nur für den Bereich der Finanz
organisation festgelegt; eine generelle Unterschrifte nregelung fehlte. 
(TZ 8) 

Die FFG stellte seit 2003 verschiedene bei ihr angestellte Personen 
dem BMVIT im Rahmen von Überlassungsverträgen zur Verfügung; 
2014 waren dies insgesamt acht Pe rsonen (7.6 VZÄ). Der FWF halle 
zur Zeit der Gebarungsüberprüfung insgesamt drei Dienstnehmer 
(zwei VZÄ) dem BMWFW zur Ve rfügung geste llt. Das BMWFW und 
das BMvrr schufen durch die faktische Eingliederung überlassenen 
Per onals .graue" Planstellen - das heißt. Planstellen über den 
vom Narionalrat genehmigten Per onaJplan hinaus - und unter
liefe n  damit den Grundsatz der Budgetwahrheit. Mit dieser Vorge
hensweise verliert der Personalplan des Bundes seine Steuerungs
funktion. Auch konnten der Zugang zu Informationen und andere 
Sicherheitsfragen bei überlassenem Personal für die überlasse nden 
Einrichtungen problembehaftet sein. (TZ 9) 

Die FFG folgte mit der Einrichtung einer eigenen Internen Revi
sion. der organi atorischen Eingliederung dieser unmittelbar bei 
der Leitung. der Nutzung externer sachverständiger Leistungen bei 
Sicherung einer koordinativen Funktion sowie mit der Bindung 
von Bestellung und Abberufung des Leiters der Internen Revision 
an die Zustimmung des Aufsichtsrats entsprechenden Empfehlung 
des RH (Reihe Bund 2010/1: , Interne Revision in ausgegliederten 
Rechtst rägern des Bundes"). Aufgrund der Regelungen in den ent
sprechenden Geschäftsord nungen war eine Voraussetzung für die 
Unabhängigkeil der Internen Revision in ihrer Tätigkeil gegeben. 
Im Jahre 2012 verlagerte die FFG jedoch Ressourcen der Internen 
Revision zu revisionsfremden Aufgaben (Projektleitung). (TZ 10) 

Im FWF gab es keine Interne Revision im engeren Sinn. die - nicht 
in  d ie operativen Abläufe e ingebunden - FWF-interne Abläufe in  
Hinsicht auf  die Erfüllung der Zielvorgaben der LeilUng. die Ord
nungsgemäßheil und Wirtschaftlichkeit sowie die Zuverlässigkeit 
des IKS-Systems untersucht und Verbesserungspotenziale aufge
zeigt hätte. Es lag somil ein IKS-relevanter Mangel vor. (TZ 10) 
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Die FFG führte eine Risikoanalyse durch und erstellte dabei eine 
Risikomatrix. Die jährlich adaptierte Risikomatrix bildete im Zusam
menwirken mit den Wirksamkeitsprüfungen der gesetz.ten Maß
nahmen eine taugliche Voraussetzung für ein wirkungsvolles IKS. 
Auch die Ergänzung der Risikomatrix durch Kontrollprozesse war 
grundsätzlich zweckmäßig. Durch die Fokussierung auf wesentliche 
Geschäftsprozesse können allerding manche Teilbereiche - mit 
geringerem Risikopotenzial und/oder geringerer IKS-Relevanz -
der U ntemehmenstätigkeit nicht durch die Risiko-Kontroll-Matrix 
abgedeckt werden. (TZ 1 2) 

Der FWF verfügte über keine Risikoanalyse betreffend seine Förde
rungstätigkeit und hinsichtlich seiner sich stetig ändernden Umwelt. 
(TZ 1 2) 

Die FFG verfügte übe r ein leicht verständliches System zur Antizi
pierung und Analyse ihrer Risiken im Zuge der Förderungstätigkeit. 
Die quantitativen Aspekte der Risikobewertung waren jedoch wei
terhin verbesserungswürdig. Der FWF wandte isolierte EinzeImaß
nahmen zur Risikoreduktion an, verfügte jedoch über keine Risiko
analyse und erstellte auch keine Risikomatrix. (TZ 11) 

Eine Mehrzahl an operativ zuständigen Organisationseinheiten 
verursachte einen erhöhten Abstimmungsbedarf im Bereich der 
ForschungsfOrderung. Da keine österreichweite For chung fOrde
rungsdatenbank e xistierte, konnte n weder Kooperationsverträge 
und AnschlussfOrderungen in der FFG noch Clearingve rfahren im 
FWF MehrfachfOrderungen ausschließen. Die erforde rlichen Kont
roll chritte im Kontext eines IKS waren wesentlich erschwert, und 
es bestand die Gefahr von unerwünschten MehrfachfOrderungen. 
(TZ 15)  

Die Banken- und Veranlagungsrichtlinie der FFG sowie deren regel
mäßige Aktualisierung stellten eine geeignete Basis zur Minimie
rung von Anlage-, Ausfall- und Kursrisike n dar. (TZ I G) 

Der FWF verfugte trotz Veranlagungssummen zwi ehen rd. 
26,69 Mio. EUR (20 1 3)  und rd. 3 3,48 Mio. EUR (20 1 1 )  bis Anfang 
201 4  über keine schriftlichen Veranlagungsrichtlinien. Im Jahr 201 2  
nahm er über Ve ranlassung des damaligen Präsidenten bei einer 
Veranlagung in Höhe von 6 Mio. EUR mögliche Verluste von bis 
ZU 20 % des Kapitals in Kauf. Der Einsatz von derivativen F inanz
instrumenten war - angesichts fehlender Spezialkenntnisse im Ver
anlagungsbereich im FWF - nicht zweckmäßig. (TZ 1 6) 
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Das zur Steuerung der Finanz- und Liquiditätsplanung in der FFG 
eingesetzte Finanz-Tool war e in zweckmäßiger Beitrag zum Risi
komanagement: Durch die zahlreichen Funktionen und Auswer
tungsmöglichkeiten des Finanz-Tools waren entsprechende und aus
re ichende Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten hinsichtlich der 
Finanz- und Liquiditätsplanung gegeben. (TZ 1 7) 

Das im FWF verwendete Instrument zur Finanz- und Liquiditäts
planung war aufgrund der fehlenden Schnittstellen und des unzu
re ichenden Leistungsspektrums für die Förderungstätigkeit wenig 
geeignet. (TZ 1 7) 

Die Führu.ng der in ge amt vier Handkas en in der FFG erfolgte in 
einer zweck- und ordnungsmäßigen Form. Allerdings fehlte eine 
Ve rtretungsregelung für die Kassenführungsverantwortlichen in der 
Kassenrichtlinie. (TZ 1 8) 

Die Führung der insgesamt drei Handkassen im FWF erfolgte vor 
November 201 J weitestgehend ungeregelt. Die beiden manuell 
geführten Handkassen wiesen keine Vertretungsrege lungen auf; 
durch die manuelle Übertragung der Kassenstände war ein erhöhtes 
Risiko von Übcrtragungsfehlern gegeben. (TZ 1 8) 

Die FFG und der FWF kooperierten sowohl h insichtlich ihrer stra
tegischen Ausrichtung wie auch bei der Gestaltung und Abwick
lung ihrer Förderungsprogramme; wirtschaftliche Synergien erga
ben sich in einzelnen Verwaltungsbereichen (z.B. ff, Raumnutzung). 
Im Bereich des IKS kam e zu keinem institutionalisierten Erfah
rungsaustausch zwischen den beiden Forschungsfdrderungseinrich
tungen. (TZ 19) 

Die Aufsichtsratsvorsitzenden machten von der Möglichkeit der 
Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen der jeweils anderen För
derungseinrichtung nur geringen Gebrauch; auch erfolgte eine 
gleichze itige Vorlage der Mehrjahresprogramme aufgrund der unter
schiedlichen Periodisierunge n der Programmlängen (drei Jahre FFG 
bzw. fünf Jahre FWF) nicht. (TZ 19) 

Bund 2015/7 

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original)6 von 100

www.parlament.gv.at



R 
H 
Kurzfassung 

Geschäftsprozesse 

der Förderungsab

wicklung 

Bund 2015/1 

FFG und FWF - Interne Kontrollsysteme 

Überblick 

Seit 201 1 kategorisierte die FFG die von ihr zu vergebenden Förde
rungen nach J 3  Förderungsinstrumenten. Oie e Unterteilung brachte 
eine Vereinfachung gegenüber den 76 Programmlinie n, war jedoch 
immer noch für die Durchführung von 4 1  Programmen (20 1 3) kom
plex. Oie Abgre nzung der Förderungsinslrumente untereinander 
und die Abgrenzung zwischen Förderungsinsl"rumenten und Pro
grammen ware n  nicht immer nachvollziehbar. Oie Unterte ilung der 
Förderung vergabe der HG in vier verschiedene Auswahlverfahren 
war sachlich gerechtfertigt. (TZ 20) 

Ocr FWF unterteilte seine Förde rungsmaßnahmen in 1 7  Programme. 
Die Beschränkung auf ein Standardverfahren be i der Förderungs
vergabe, von dem es in spezifischen Programmen Abweichungen 
gab, war grundsätzlich zweckmäßig. (TZ 20) 

Ge chäftsprozesse von der Au chreibung bis zur Förderungsab
rechnung 

Oie Prozes be chreibungen der FFG stellten ämtliche Stufen der 
Förderungsvergabe in den verschiede nen Auswahlverfahren dar. Oie 
Proze sbe chreibungen waren jedoch teilwei e unübersichtlich und 
erschwerten dadurch eine fehlerfreie Anwendung. Ferner waren sie 
- sowie die mitgeltenden Dokumente - teils nicht aktuell. (TZ 2l) 

Der FWF verfügte über keine vollständige Darstellung se iner Pro
zessabläufe. Der regelmäßig aktualisierte .leitfade n Zusammenar
beit ReferentInnen EI Ste llvertrete rinnen und Sekretariat des FWF" 
sowie weitere interne Dokumente enthielten teilweise rKS-reievante 
Regelungen. (TZ 21) 

Im Jahr 201 2  begann der FWF, unterstützt durch ein Beratung un
lernehmen, seine Geschäftsprozesse in einer soge nannten Prozess
Iandkarte zu beschreibe n. Das Projekt mündete in eine - noch nicht 
vollständige - grafische Darstellung des Ablaufs der Förderungs
vergabe nach dem Standardverfahren. Die geplante Erstellung der 
Prozesslandkarte als Intranet-Dokument mit l inks zu Prozessbe
chreibungen war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch nicht 

fertiggestellt. (TZ 2 1 )  
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IKS-Elemente bei der Förderu ngsabwicklung - FFG 

In der FFG gab es eine Prozessbeschreibung samt Qualitätskriterien 
über die telefonische oder persönliche Beratung von Förderungs
interesse nte n. Es bestand jedoch keine Dokumentationspnic.ht über 
das Stattfinden oder den Inhalt von Beratungsgesprächen. Dadurch 
gab es keine Au fzeichnungen über Beratungsgespräche und waren 
unter anderem die Teilnehmer sowie der Gesprächsinhalt nicht nach
vollziehbar. (TZ 23 )  

Nach der Zuteilung der Förderungsanträge zur weiteren Bearbeitung 
an die Mitarbeiter waren diese nicht verpflichtet. die Durchfuhrung 
einer Befangenheitsprüfung aufzuzeichnen. (TZ 24) 

Die FFG erfullte bei der Durchfuhrung der Formalprüfung die Erfor
dernisse wirksamer Kontrollen. Die durchgehende Umsetzung des 
Vier-Augen-Prinzips war hervorzuheben. (TZ 25) 

Die Prozesse der FFG zur Erstellung interner Gutachten hielten 
das Vie r-Augen-Prinzip sowohl bei der inhaltlichen als auch bei 
der wirtschaftHchen Begutachtung ein. Durch den einge chränk
ten Zugang ihrer Mitarbeiter zu gesonderten Regelungen in einem 
der Auswahlverfahren verwirklichte die FFG auch das IKS-Prin
zip der Mindestinformation. Posit iv war zudem. dass auch während 
der Begutachtung und Bewertung der Projekte durch die Mitglieder 
der Bewertungsgremien Interessenkonflikte und Befangenheiten zu 
melden waren. (TZ 26) 

In einem vom RH exemplarisch überprüften Förderungsfall fU hrte 
das Bewertungsgremium Protokolle seiner Sitzungen. Aufze ich
nungen zu allfalligen Stimmenthaltungen in den Sitzungen des 
Bewertungsgremiums wegen Befange nheit fehlten jedoch. In  den 
Bewertungsgremien der anderen zwei überprüften Förderungsfalle 
wurden keine Protokolle der Sitzungen erstellt. (TZ 27) 

I n  zwei von vier Auswahlverfahren traf die Ge chäflsfuhrung der 
FFG die Förderungsentsche idung. In  einem davon war sie dabei an 
die fachliche Entscheidung des Bewertungsgremiums gebunden und 
konnte von dieser nur in jenen Fällen abweichen. die die richtlini
engemäß vorgesehene Geschäftsordnung der FFG normierte. Eine 
solche Fälle regelnde Geschäftsordnung der FFG existierte jedoch 
nicht. (TZ 28) 
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Bund 2015/7  

FFG und FWF - Interne KontroUsysteme 

In den der FFG zur Abwicklung überlassenen Programmen traf der 
Auftraggeber (z.B. BMWFW, BMVIT oder K1ima- und EnergiefondsJ 
seine Förderungsentscheidung aufgrund der Empfehlungen der Bewer
tungsgremien und übermittelte die Entscheidung an die FFG, die ihrer
seits zur Vertrag errichtung und -unterzeichnung ermächtigt war. 
Vor 20\2 war die Prüfung der AuOagenerfüllung unter Einhaltung 
des Vier-Augen-Prinzip nicht nachvollziehbar dokumentiert. erz 28J 

Die FFG verfügte über umfassende interne Regelungen zur Vertragsän
derung. In einem der vom RH exemplarisch überprüften Förderungs
fälle kam es zu einer genehmigungsbedürftigen Kostenumschichtung, 
die erst bei der Förderungsabrechnung bekannt wurde. Die FFG geneh
migte die Kostenumschichtung, ohne eine Vertragsänderung vorzuneh
men und damit ohne nachvollziebbare vertragliche Deckung. erz 29J 

Die FFG führte im Zeitraum von Jänner 20\3 bis Juni 20\4 insge
samt 2.438 Tischprüfungen (Prüfungen der Ausgaben der Förde
rungsnehmer) durch. Positiv war, dass die FFG von diesen 2.438 
Prüfungen zusätzlich 897 (rd. 37 <\10) vor Ort prüfte. Dabei prüfte 
sie insbesondere die Originalbelege. Bei Forschungsprojekten, die 
in diesem Zeitraum mit einem Endbericht abgeschlossen wurden, 
war der Prüfanteil vor Ort mit rd. 5 3  <\10 besonders hoch (Höhe der 
geprüften Ausgaben rd. 71 <\10). (TZ 30J 

Die FFG hatte für die Förderung von Forscbungsgeräten die Rege
lungen der Allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von 
Förderungen aus Bundesmitteln übernommen. Sie fOrderte nicht die 
Anschaffungskosten der Forschungsgeräte, sondern die jährliche 
Abschreibung. Die war aus IKS-Sicht zweckmäßig, weil lediglich 
die Abnutzung der Forschungsgeräte gefOrdert wurde, jedoch keine 
Verwaltung der Geräte notwendig war. (TZ 3\) 

I KS-Elemente bei der FörderungsabwickJung - FWF 

Der FWF hatte für die Beratung der Förderungsinteressenten keine 
Vorgaben oder Standards festgelegt. Dies barg das Risiko einer 
Ungleichbehandlung von potenziellen Antragstellern. erz 2 3 )  

Die i m  FWF-Leitfaden enthaltene Prozessbeschreibung zur Antrags
einreichung und Auswahl der Bearbeiter genügte nicht dem Erfor
dernis einer umfa senden, transparenten Prozessbeschreibung. Der 
FWF führte eine nur unvollständige AuOistung der institutionellen 
und der bekanntgegebenen persönlichen Befangenheiten der Refe
renten und Stellvertreter. (TZ 24) 
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Der FWF verfUgte über keine Prozessbeschreibungen fUr die Formal
prüfung. die Projektbegutachtung. die Erstellung des Förderungs
vertrags und fUr Vertragsänderungen. Eine Unterschriftenordnung 
fUr die Vertragsunterzeichnung existierte nicht. (TZ 25. 26. 28. 29) 

Der FWF widmete der Befangenheitsprüfung von Gutachtern großes 
Augenmerk. Die Zusicherung des FWF an die Gutachter. deren Ano
nymität zu wahren. war zweckmäßig. um die Unabhängigkeit und 
Unbefangenheit der Gutachter sicherzustellen. (TZ 26) 

Das Kuratorium traf bei den meisten Programmen des FWF die 
Förderungsentscheidung. Die schrifllichen Befangenheitsregeln des 
Kuratoriums waren zweckmäßig. Allerdings war - obwohl die Kura
toriurnsrnitglieder verpflichtet waren. im Falle von Befangenheiten 
während der Di kussion über den Förderungsantrag den Raum zu 
verlassen - dies in den Protokollen der Kuratoriumssitzungen nicht 
vermerkt. Auch war aufgrund der Zusammensetzung des Kurato
riurns (Präsidium und Fachreferenten) das Risiko der Mitentschei
dung von befangenen Kuratoriumsmitgliedern relativ hoch. (TZ 27) 

Der FWF führte im Jahr 20 1 2  i nsgesamt 2.241 Prüfu ngen der 
Abrechnungen von Förderungsprojekten durch: die Höhe der geprüf
ten Ausgaben belief sich auf rd. 39 Mio. EUR. Der FWF überprüfte 
lediglich die AbrechnungsblätIer. die eine Auflistung der jährlichen 
Projektausgaben beinhalteten. auf ihre Vollständigkeit und ziffern
mäßige Richtigkeit. Er führte keine Prüfu ngen vor Ort durch. (TZ 30) 

Der FWF förderte die gesamten A nschaffungskosten von For
schungsgeräten. die für ein Forschungsprojekt benötigt wurden. 
Die Betragsgrenzen des FWF von 1 .500 EUR und von 24.000 EUR -
welche über das Eigentum der Forschungsgeräte entschieden (FWF 
oder Förderungsnehmer) - waren nicht nachvollziehbar. (TZ 3 I) 

Der RH wählte 25 Forschungsgeräte irn Eigentum des FWF für eine 
ÜberprüFung vor Ort aus. Von den 25 überprüften Geräten waren 
20 % nicht mehr vorhanden. Bei mehr als der Hälfte der überprüften 
Forschungsgeräte fehlte die Plakette des FWF und bei allen Geräten 
die lnventarnummer des F WF. Diese irn Hinblick auf ein funktions
tüchtiges lKS i neffiziente Verwaltung der Forschungsgeräte war zu 
beanstanden. (TZ 3 I) 

Bund 2 0 1 5/7  
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Kurzfassung FFG und FWF - Interne Kontrollsysteme 

Zusammenfassend stellte der RH folgende Mängel im Bereich des IK5 
der beiden Förderungseinrichtungen bei den 5011- und Ist-Geschäfts
proze sen von der Beratung der Amragsteller bis zum Abschluss des 
Förderungsprojekts fest :  

Zusammenfassung der IKS-Mängel bei den Geschäftsprozessen 

Geschiiftsprozess Soll/Ist FFG FWF 

a.r.tun, der Antr.gsteHtr SoU - mangelnde Verpflichtung zum - keine Vorg.ben bzw. StJndards für die 
(Tl 21) Dokumentieren von Berilungs· Beratung 

gesprächen - mangelnde Verpftichtung zum 
Dokumentieren von Beratungs· 
g,sprlchen 

Ist - keine Dokument.tion 'Ion - keine Dokumentnion von Beratungs· 
Ber.tungsgesprlchen gesprlcht" 

Antrlt,.inr,lchuRg und SOU - keine Dokumentationspfticht der - keine Dokument.tionspfticht der 
AUJw.hl der le.rb.tter Vornahme einer Btf.ngtnheitsprufung Vornahme einer Bef.ngtnheitsprOfung 
(Tl 24) - Btf.ngtnhtitstlste der Referenten und 

Stellvertreter unvoUstlndig 

1>t - keine Aufuichnung der - keine Aufuichnung der 
Befangenheitsprlifung der Mitarbtiter Befangenheitsprilfung der Referenten. 

Stellvertrtter und Mitarbtiter 

Fo,mllp,Dfung (Tl 25) SoU - der RH stellte keine Mlngel fest - keine Prozessbeschreibung 

1>t - der RH stellte keine Mangel fest - mangelnde Nachvollliehbarkeit der 
Rechtuitigkeit des Einlangens eines 
Antngs 

- ungerechtfertigte ZuLassung einer 
Mängetbehebung entgegen einer 
Richtlinie des BMVIT 

InhalUlche Prüfung und Soll - der RH stellte keine M'ngel fest - keine Prozessbeschreibung 
Aufbltr.ltung - Begut-

1>t - der RH steUte keine flitingel fest - der RH stellte keine MInget fest 
achtung der F6rderungs-
Int,lg. (n 26) 
AuswlM der Projekte SOU - der RH stellte keine MIngel fest - der RH stellte keine Mangel fest 
(TZ 27) 

Ist - keine Dokumentation von Stimm- - keine Dokumentation von Stimm-
enthaltungen wegen Befangenheit in enthaltungen wegen Befangenheit in 
den Sitzungen der Bewertungsgremien den Kuratoriumssiuungen 

Erstillung und AbschtuJS des Soll - Geschäftsordnung der FFG fehlte - keine Prozessbeschreibun9 
F6rderungsvertflgs (U 28) - keine Unterschriftenordnung 

Ist - vor 2012 keine Dokumentation der - der RH stellte keine MingeL fest 
Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips 
bei der Prüfung der ErfuUung der 
Auftagen vor Vertragsabschluss 

Vertragslnderungen (U 29) SOU - der RH stellte keine JiUngel fest - keine Prozessbtschreibung 
- widersprüchliche Regeln in den 

Allgemeinen Vertragsbedingungen 
Ober genehmigungspftichtige Vertrags-
änderungen 

1>t - KostenumSChichtung ohne - Vertragdnderung nicht 
Vertragsänderung nachvollziehbar dokumentiert 

ProJtkUbwicklung und SOU - der RH stellte keine Mlnget fest - der RH steUte kelne Mangel fest 
F6rderu ngSi brechn u ng 

1>t - der RH stellte keine Mingel fest - keine Vor-Ort-Prufungen (TZ 10) 
bkurs: F6rderung von SoU - der RH steUtt keine M4nget fest - nicht nachvollziehbare Grenzen fOr die 
Forschungsgerlten (TZ)t) Anschaffung von Forschungsgerlten 

Ist - der RH stellte keine Mlnget fest - ineffiziente und ineffektive 
Verwaltung der Forsc-hungsgerite 

QueUe: RH 
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Die Anzahl der in der FFG und im FWF erstellten Berichte entsprach 
dem Umfang und der Eigenart des Geschäft betriebs als Förderungs
einrichtung. Das Berichtswesen der FFG wies einen hohen Infor
mationsgehalt bei al lgemein leichter Verständl ichkeit für diejewei
ligen Stakeholder auf und war damit ein wirksamer Bestandteil des 
IKS-Systems. Hingegen waren die Berichte des FWF zahlenlastig; 
ergänzende Verba lisierungen wurden in knapper und kurzer Form 
vorgenommen. Die Verständlichkeit und Lesbarkeit war dadurch 
eingeschränkt. (TZ 33J 

Die StabsteIle Qualitätsmanagement und Interne Audits der FFG 
hatte in den Jahren 2010 bis 2013 i nsgesamt 19 Prüfungen mit 
I KS-Schwerpunkten durchgeführt. Insgesamt gab sie 1 32 Empfeh
lungen mit unterschiedlichen Risikobeurteilungen ab; dabei stufte 
sie 56 (rd. 42 %J mit der Risikobeurteilung hoch. 64 (rd. 48J mit 
der Risikobeurteilung mittel und 12 (rd. 9 %J mit der Risikobeur
teilung niedrig ein. Zu jeder Prüfung des lKS führte die FFG nach 
Ablauf rund eines Jahres eine Follow-up-Überprüfung durch. Rund 
28 % der Empfehlungen waren nach einem Jahr noch nicht umge
setzt; in besondere betraf dies die Empfehlungen mit einer hohen 
Ri ikobeurteilung. (TZ 34. J5J 

Der FWF ftihrte im überprüften Zeitraum keine regelmäßigen insti
tutionellen Prüfungen des IKS durch. Kontrollberichte über die Funk
tionsfahigkeit und Wirksamkeit des IKS gab es nicht. (TZ 34J 

Da bei der FFG eine durchgängige exakte Quantiflzierung ämtlicher 
Risiken fehlte. waren Aussagen über den Nutzen der eingesetzten 
Finanzmittel im Bereich des IKS nicht möglich. (TZ 36J 

Der FWF verfügte über keine Leistungsaufzeichnungen seiner Mit
arbeiter betreffend IKS-relevante Tätigkeiten. Somit war keine Aus
sage darüber möglich. ob bzw. welche Mitarbeiter in welcher Inten
sität mit IKS-relevanten Tätigkeiten belastet waren. Der FWF konnte 
auch den Nutzen des IKS nicht quantifIzieren. (TZ 36J 

Bund 2015/7 
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Kurzfassung FFG und FWF - Interne Kontrollsysteme 

Bewe rtung des IKS Die nachfolgende Tabelle zeigl die im Fokus der Querschnillsprü
fung gelegenen IKS-relevanlen Maßnahmen und die Bewertung 
durch den RH: 

IKS - Bewertung durch den RH 

IKS-rele.ante Maßnahmen 

Transparenz-Prinzip: klare, detaillierte und transparente 
RegeLung der ArbeitsabLäufe 

Grundsatz der Archiv1trung und Nach.oIWehbarktlt: 
Unterlagen und AblJufe sollten nach.ollziehbar dokumentiert 
sein 

KontroUautomatlk und Vltr-Augen-Prlnzip: systematischer 
Einbau von Kontrollen im Arbeitsablauf, wobti diese 
Kontrollen IT-gestOtzt oder durch Implementierung des Vier
Augen-Prinzips erfotgen können 

Prinzip der FunktIonstrennung: keine Allein-Verantwortung 
für den gesamten Prozess; konsequente Trennung von 
entscheidender. ausfuhrender und kontrollierender Funktion 

lufgaben- und verantwortungslldiqulte Informations· 
bereltsteUung (Prinzip der Mlnde.tlnformatlon): 
BereitsteLLung jener Informationen an Mitarbeiter, die zur 
Erfüllung der Aufgaben notwendig wären 

aufgaben- und .erantwortung.adiquate Zugangs- und 
ZugrIffsberechtigungen (Prinzip der ,minimalen Rechte'): 
Zugangs- und Zugriffsberechtigungen müssten adaquat 
beschr.nkt sein 

IKS als rolUerender Proze .. : regelmäßige und systematische 
Überprüfung des IKS auf sein. funktionsfähigkeit, Wirksamkeit 
und Aktualität 

Grundsatz der Kosten-Nutzen-Abwigung: der mit Kontrollen 
verbundene Aufwand bzw. Ressourceneinsatz soUte in einem 
angemessenen Verhättnis zum zu vermeidenden Risiko 
(Schadensau.maß und Eintrittswahrscheinlichkeit) stehen 

Bewertung der HG 

gut 

gut 

gut 

gut 

ausreichend 

gut 

gut 

ausreichend 

Bewertung des FWF' 

mangelhaft 

mangelhaft 

mangelhaft 

ausreichend 

mangelhaft 

ausreichend 

mangelhaft 

mangelhaft 

Die Kategorisierung .. mangelhaft" ergab sich insbesondere daraus. dass der fWf keine Risikoanatyse als Grundlage tur ent

sprechende IKS-relevinlf Mi&nihmen durchgefuhrt hilte. 

QueUe: RH 

Bund 2015/' 109 

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 13 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 

Kenndaten zu FFG und FWF 

Rorhtsgrundlag. Bundesgesetz Zur Errichtung der Österreichischen forschungsförderungsge. 
seilschaft mit D"ehrankter Haftung (Öste"eiehische Forschungsförderung'-
g"ellsthaft m.b.H.-Errichtungsgesl'tz - FFG-G). BGBL [ Nr. 73/2004 i.d.g.F. 
Bundesgesetz zur Förderung der Forschung und rechnologieentwicklung 
(Forschungs- und rechnologieförderungsgesetz - FTFG), BGBI. Nr. 434/1982 
i.d.g.F. 

2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung 

Anzahl in % 

", 
Programme 43 43 44 43 41 - 4,65 

genehmigte Förderungsanträge 3.141 2.950 2.724 2.913 3.014 - 4,04 

in 1.000 EUR 

ausgezahlte Förderungsgelder 377.700 411.540 405.300 426.600 436.600 15,59 

veranlagte Förderungsgelder 58.699 79.188 116.684 108.684 96.684 64,71 

Kosten für die Interne Revision' 63 105 145 84 142 125,40 

in VZÄ 

Personal gesamt 219,54 225,18 225,41 226,76 226,79 3,30 

davon 

weiblich 112,27 113,71 113,88 113,68 131,52 - 0,57 

männlich 87,27 91,47 91.53 93,09 95,27 9,17 

Personal (weiDlich) 
0,98 2,18 2,28 2,15 119,39] 

Interne Revisionz 

Anzahl 

FWf 
Programme 11 17 17 18 18 5,88 

genehmigte Förderungsanträge 606 691 772 735 681 12,38 

in 1.000 EUR 

ausgezahlte Förderungsgelder 143.270 149.380 153.990 167.970 184.710 28.92 

veranlagte Förderungsgelder 32.909 29.080 33.475 31.884 26.693 - 18,89 

Kosten für die Interne Revision" 

in VZÄ 

Personal gesamt 17,04 78,48 78,09 79,97 82,28 6,80 

davon 

weiblich 52,78 52,/9 5/,51 53,22 54,40 3,01 

männlich 24,26 26,29 26,58 26,75 27,88 14,92 

Personal' 
Interne Reio'ision 

Interne und externe Kosten für die Interne Revision: interne Kosten beinhalten auch die Kosten für Tätigkeiten der Internen 

Revision im Bereich des Quatitätsmanagements. 

Die VZÄ der Internen Revision beinhalten auch die Tätigkeiten im Bereich des Qualitätsmanagements_ 

Der Wert bezieht sich auf die Jahre 2010 bis 2013, weil die Stabstelle Quatitätsmanagemenl und Interne Audits erst Mitte 

2010 von der FFG gegründet worden war. 

Im FWF war keine Interne Revision eingerichtet. 

Quellen: FFG; FWF 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Bund 2015/7 

FFG und FWF - Interne Kontrollsysteme 

I (1) Der RH überprüfte von April bis Juni 2014 die Internen Kontroll
systeme (lKS) I der Österreichischen ForschungsfOrderungsgesellschaft 
m.b.H. (FFG) und des Fonds zur Förderung der wis enschaftlichen For
schung (FWF). Der überprüfte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die 
Jahre 2009 bis 201 3. 

Ziele der Quersch niruprüfung waren die Beuneilung der IKS-Elemente 
in den rechtl ichen Grundlagen der FFG und des FWF, der Risiken 
(Risikoanalyse) und des IKS in den wesentlichen Ge chäftsprozessen 
sowie des Berichtswesens und die Überprüfung des IKS auf Funkti
onsfahigkcit, Wirksamkeit und Aktualität. Kein Prüfungsgege nstand 
waren die IKS in den Bereichen des Personals, der Informations- und 
Kommunikationstechnologie sowie der Qualitätssicherung durch Eva
luierungen, Studien und Umfragen. 

(2) Zur leichteren Lesbarkeit verwendete der RH einheitlich die zur 
Zeit der Querschnittsprüfung in Geltung stehenden Bezeichnungen der 
Bundesministerien (insbe ondere BMWFWl. unabhängig von im Zeit
ablauf eingetrelenen Änderungen der Bezeichnung. 

(3) Zu dem im November 201 4 übermiuelten Prüfungsergebnis nahmen 
die FFG im Dezember 2014, der FWF, das BMVIT und das BMWFW 
im Februar 201 5 Stellung. Der RH erstauete seine Gegenäußerungen 
im April 2015. 

(4) Der FWF hielt in seiner Stel lungnahme allgemein fest, er habe sich 
bei einer bewenenden Gegenüberstellung der IKS-Elemenle von FFG 
(angewandle Forschung) u nd FWF (Grundlagenforschung) zum einen 
eine Würdigung der Regelungen und Kontrollen im Kontext der Qua
litätssicherung des FWF-Kernge chäfts und zum anderen eine deut
lichere Berück ichligung der zentralen Unterschiede zwischen Grund
lagenforschung und angewandler Forschung erwanel. 

(5) Zu die em allgemeinen Vorbringen steille der RH k.lar, dass die 
Qualilätssicherung des FWF durch Evaluieru ngen nicht im Fokus der 
Querschnittsprüfu ng stand, weil diese ich auf die IKS-Elemente der 
Geschäftsprozesse der FörderungsabwickJung konzentriene; die IKS
Programmerstellung und -evaluierung war in diesem Zusammenhang 
nicht Gegenstand der Gebarungsüberprüfung. 

I Interne Kontrollsysl(m� solltn sicherstelltn. dass das Errtichcn dcr Organisationsziele 

nicht durch interne: und uttmt Rlsik.en gttahrdt"1 Wird. 

111 
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Ferner venrat der RH die Ansicht. da hinsichtlich der zentralen IKS
Elemente (z.B. Vier-Augen-Prinzip. Prinzip der Funktionstrennung 
etc.) zumindest im vom RH überprüften Spektrum kein konzeptueller 
Unterschied zwischen FFG und FWF bestand. 

2 Die Organisat ionsstrukturen der beiden 1 967 gegründeten und über
wiegend von der öfTentlichen Hand ftnanzienen Forschungsrörde
rungsfonds - FWF und Forschungsrörderungsfonds Hir die gewerb
liche Winschaft (FFF) - wurden 2004 im Zuge einer umfas enden 
Umstellung der Forschungsförderungsorganisation einer grundlegen
den Änderung unterworfen. 

Zu den Zielsetzungen der Reform zählten unter anderem eine Verein
heitlichung der Abläufe. eine verbessene Transparenz der Forschung -
förderung owie die SchafTung einfacherer. schlankerer Strukturen 
innerhalb der Forschungsförderungseinrichtungen. 

Der FFF wurde mit drei bis dahin eigenständigen Förderungsinstitu
tionen des Bundes2 zu einer neuen Förderungseinrichtung, der FFG, 
vereinigt, der FWF in seinem Bestand zwar nicht berühn, jedoch orga
nisatorisch umgeformt. Zudem wurden 2006 beide Institutionen auch 
räumlich zusammengeHihn. 

Hinsichtlich der den Fonds zugewiesenen Aufgaben - der FWF för
dene insbesondere Projekte der Grundlagenforschung, der damalige 
FFF solche der angewandten. winschaftsnahen Forschung - trat keine 
wesentliche Änderung ein. 

3 ( I )  Die nachfolgende Tabelle zeigt die gesetzlichen Grundlagen. die 
Aufgaben. die Schwerpunkte und die Finanzierung der beiden For
sch u ngsfö rderu n gsi nsl i tut io n en: 

l T�hnologiclmpul5t GrsC"llschaft zur Planung und EntWicklung von Tr<'hnologlucn
Iren Gesmblt ÖSlcrrtichischC' GÖC'lIschafi fUr WC'hraumfragt'n und BOrn rur Interna 
lion31(' Forsrhungs- und TKhnologi('koo�rallon 
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Rechtliche Grundlagen FFG und FWF - Interne Kontrollsysteme 

Tabelle 1: Rechtliche Grundlagen FFG, FWF 

geseUliche Grundlagen 

errichtet als 

Aufgaben 

Schwerpunkte 

wesentliche Finanzie
rungsquellen 

QueUe: RH 

8und 2 0 1 5/7 

HG 

Österreichische Forschungsförderungsge
seIlschaft m.b.H.-ErrichtungsgeseU - FFG-G 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Förderung von Forschung. Technologie
entwicklung und Innovation zum Nutzen 
Österreichs 

Förderung wirtschaftsnaher, angewandter 
Forschung und Entwicklung 

Bund. Nationalstiftung für Forschung, 
Technologie und Entwicklung 

FWF 

Forschungs- und Technologieförderungs
gesetz - FTFG 

öffentlich-rechtlicher Fonds mit eigener 
Rech t s persö nlich kei t 

Förderung der nicht iJuf Gewinn ge
richteten Forschung. die dem Erkenntnis
gewinn und der Erweiterung sowie 
Vertiefung der wissenschaftlichen 
Erkenntnis dient 

Forschungsvorhaben aus dem Bereich der 
Grundlagenforschung 

Bund, Nationalstiftung für Forschung, 
Technologie und Entwicklung 

(2) Der RH untersuchte bei den beiden ForschungsfOrderungseinrich
tungen folgende IKS-Aspekte: 

- Transparenz-Prinzip (siehe TZ 4 bis 9. 1 6, 1 7. 20 bis 22. 24, 27 bis 
3 1  und 33).  

- Grundsatz der Archivierung und Nachvollziehbarkeit (siehe TZ 8. 
1 2, 1 8, 2 1 , 22, 24, 25, 27, 30. 3 1  und 33).  

- Kontrollautomatik und Vier-Augen-Prinzip (siehe TZ 4. 10, 1 8  und 
24 bis 3 1 ). 

- Prinzip der Funktionstrennung (siehe TZ 4. 5, 10, 20, 24, 26 und 28). 

- aufgaben- und verantwonungsadäquate Informationsbereitstellung 
- Prinzip der Mindestinformation (siehe TZ 26 und 33), 

- aufgaben- und verantwonungsadäquate Zugangs- und Zugriffsbe
rechligungen - Prinzip der minimalen Rechte (siehe TZ 8 und 26), 

- IKS als rollierender Prozess (siehe TZ 10 bis 1 2, 16. 34 und 35), 

- Grundsatz der Kosten-Nutzen-Abwägung (siehe TZ 1 4  und 36). 
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Rechtliche Grundlagen 

IKS - Ansätze in den 
Rechtsgrundlagen 

4.1 ( I )  Für beide überprüfte Einrichtungen galten - neben den (sonder) 
gesetzlichen Bestimmungen und den hierin ausdrücklich normierten 
al lgemeinen Grundsätzen der Transparenz, Unabhängigkeit und Fair
ness bei der Förderungsvergabe - die Anordnungen bzw. Empfeh
lungen des Public Corporate Govemance Kodex (PCGK) hinsichtlich 
der Umernehmens- und Beteiligungsführung. Darüber hinaus formu
lierten auch die Leitbilder von FFG und FWF Transparenz, Objektivi
tät und Unparteilichkeit als anzustrebende Unternehmenswerte. 

(2) Das FFG-G sah - neben der Generalversammlung - als Organe der 
FFG eine aus zwei Personen bestehende Geschäftsführung und einen 
Aufsichtsrat vor: 

Abbildung 1 :  Organe FFG 

BMVIT BMWFW 
... ... 

Generalversammlung 

BR � s 
Aufsichtsrat 

10 Mitglieder .  S 8R 

Ausschuss fü, 
Personal,ngelegenheiten 

ellanz/Flnanzau,schuss 

� Entsendung ---+- Bestettung 

Zustimmung 
8eit�llung und 

Abb"rofung 

GeschlftsfDh,ung 
2 Mitglieder 

I I ."htkh. 
Einsetzung rÖldel�ngi' 

I enaChtldung 
+ tuw. Bl!'ra,tung 

'-"'

8

-

e

-

I'

-

I

"'

te

-" 

legende: 8MVIT: Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und Technologie 

BMWFW: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

WKO: Wirtschaftskammer Österreich 
ÖGB: Osterreichischer Gewerkschaftsbund 

IV: Vereinigung der Österreichischen Industrie 

AI(: Bundesarbeiterkammer 

SR: Betriebsrat der FfG 

Quellen: FFW; Darstellung RH 

1 14 

Der Aufsichtsrat bestand aus zehn Mitgliedern. Neben den zuständigen 
Bundesministerien (sechs Mitglieder] verfügten auch bestimmte (unter 
anderem gesetzliche) Interessenvertretungen über ein Entsendungsrecht. 
Zumindest drei der von den zuständigen Bundesministerien entsandten 
Mitglieder des Aufsichtsrats verfügten über wirtSchaftliche Erfahrung. 

Dem Aufsichtsrat kamen die Kompetenzen eines solchen nach dem 
GmbH-G zu. Hinzu traten weitere sondergesetzlich eingeräumte 
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Rechte: Der Aufsichtsrat beschloss die von der Geschäftsführung vor
gelegten (Mehr)Jahre programme; die Bestellung und Abberufung der 
Geschäftsführer owie die Einrichtung der Geschäftsbereiche und Bei
räte bedurften seiner Zustimmung. 

Der Auf ichtsrat richtete einen Ausschuss für Personalangelegenheiten 
sowie einen für Fragen der Rechnungslegung und Pliifung der Gesell
schaft zuständigen Bilanz/Finanzausschuss ein und legte in einer 
Geschäftsordnung eine Reihe von - gegenüber der Ge chäflsführung -
genehmigungspnichtigen Geschäften fest (z.B. Zustimmung zu Investi
tionen oder Krediten, die eine bestimmte Betragsgrenze überschritten). 

(3) Das FTFG legte die Organe des FWF und deren Aufgaben fest. Diese 
wurden durch die Reform 2004 deutlich umgestaltet. Zu den bereits 
2004 vorhandenen Organen (Delegiertenversammlung, Kuratorium und 
Präsidium) trat zusätzlich ein Aufsichtsrat. Die folgende Abbildung 
zeigt die Organisation des FWF zur Zeit der Gebarungsüberpliifung: 

Abbildung 2 :  Organe FWF 

� 3� �2 �1 
C D�lfgiertenyerslmmtung 

)4 Mltgheder inklusive P,Jsidium 

3"l ,. , .; �4 ter-VOrSdllag fur Prasident 

Aufslchtsrll 
8 + 1 zugewaihttes "'

"
, t'!.:gl,,"::.d -,_...J 

UntverstUten 
unterschiedliche Stimmgewichtung 

.j#1 

Zu stimmung 

finannusschuss 

Geschäftsführung Sokrotorbt 

Prisldlum 
Prhidtnt(in}, 3 Viuprisidtnt(inn)en 

Roforont(lnn)on 
ffJr muimal 30 Wi5senKh,fugebiete 

---+- Entsendung 

� Wahl 

---+- Bestellung 

legende: BMWFW: Bundesministerium tUr Wissenschaft. Forschung und Wirtschaft 

BMVIT: Bundesministerium tur Verkehr, Innovation und TeChnologie 
OAW: Osterreichische Akademie der Wissenschaften 
OH: Osterreichische Hochschüterschaft 

QueUen: FWF; OarsteUung RH 
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- da Kuratorium. dem die Erstellung von Richt l inien flir Förderungs
programme sowie die Entscheidung über die Förderung von For
schungsvorhaben zukam und 

- das Präsidium. welches die Be chlüsse der übrigen Organe zu voll
ziehen hatte und dem alle Angelegenheiten übenragen waren. die 
nicht einem anderen Organ vorbehalten waren. Oabei hatte sich das 
Präsidium eines Sekretariats (unter der Leitung einer Geschäftsfüh
rung) zu bedienen. 

Oie gesetzlichen Organisationsvorschriften waren hinsichtlich bestimm
ter interner Abläufe komplex. Beispielsweise erfordene der vielstu
fIge Entstehungsprozess der (Mehr)Jahresprogramme - abgesehen vom 
Sekretariat - die Befassung von insgesamt flinf Organen. 

Oem Aufsichtsrat des FWF kamen gemäß FTFG insbesondere zwei 
Hauptaufgaben zu: 

- die Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss bzw. Jahresvor
anschlag sowie 

- die Beschlussfassung über die (Mehr)Jahresprogramme. das zentrale 
Planungsinstrument des FWF. 

Wesentliche Aufgaben - die bei der FFG aufgrund der gesetzlichen 
Bestimmungen der Aufsichtsrat wahrnahm - waren im Fall des FWF 
der Aufsichtsbehörde (BMWFW) übenragen (z.B. die Genehmigung 
des Abschlusses best immter Rechtsgeschäfte). 

So waren im FTFG b pw. keine Abberufungsgründe flir Aufsichtsrats
mitgl ieder oder Zustimmungsrechte des Aufsichtsrats zu bestimmten 
Geschäften geregelt. Auch flir die Beschlu fassung des jährlich von 
der Geschäftsleitung und dem Überwachungsorgan vorzulegenden Cor
porate Governance-Berichts fehlte eine entsprechende Kompetenz des 
Aufsichtsrats. 

Bei Vorliegen spezifIscher Voraussetzungen) war es möglich, dass die 
Abwicklung von bestimmten Geschäften (z.B. Investitionen, Dienst-

I B('5(hl� drT Organe bnturfi�n z.B. grmäß § 2S Ab� 2 Iil. b FfFG nur dann eineT 
GenC'hmigung durch dl(, Aursichtsbchördt. wenn di� zu c:inrr dauemdC'n odC'T mrhr· 
jährig!'n Belastung dts Fonds rohnrn: eint" GC'nC'hmigung war SC'lbst dann nichl rrfordrr· 
lieh. wtnn die' EksrhlUSSt' aus Rücknllsstn oder sonsllgem Vermögen abdrt'kbar wartn. 
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venrägel zumindest unterjährig weder dem Auf ichtsrat noch der Auf

sichtsbehörde zur Kenntnis gelangte. 

Aufgrund eines Beschlusses des Aufsichtsrats sollten künftig Aus
chüsse zur Vorberatung spezieller Themen gebildet werden können; 

dementsprechend richtete der FWF im Juni 2014 einen Finanzaus
schuss rur die Vorberatung finanzieller Angelegenheiten ein. In der 
Geschäftsordnung des Aufsichtsrats war eine entsprechende Kompe
tenz nicht veranken. 

Der Delegienenversammlung gehönen auch Mitglieder von Rektora

ten der Universitäten an;  der FWF prüfte nicht. ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen bei diesen und anderen von den Universitäten ent
sandten Mitgl iedern tatsächlich gegeben waren. 

4.2 ( 1 )  Der RH erachtete bei der FFG die Einrichtung eines Aufsicht rats 
und eines Bilanz/Finanz3usschusses sowie eines geschäftsordnungsmä
ßig festgelegten Genehmigungsvorbehalts rur best immte winschaftlich 
bedeutsame Geschäfte rur grundlegende und wichtige IKS-Elemente. 
Der Bilanz/Finanzausschuss und der Genehmigungsvorbehalt teilten 
nach Ansicht des RH sicher, dass die Gesamtgebarung und insbeson
dere laufende Geschäfte bestimmter Größe oder Natur einer Kontrolle 
des Aufsichtsrats unterlagen. 

(2) Bezüglich des FWF wies der RH hingegen k.ritisch darauf hin. dass 
die derzeit geltenden Organisationsvorschriften des FTFG in einigen 
Bereichen überaus kompicx und daher geeignet waren, Abläufe im 
FWF tendenziell zu verlangsamen. 

Ferner wies der RH kritisch darauf hin, da s der Aufsichtsrat de FWF 
aufgrund seiner wenigen, i m  Gesetz abschließend geregelten Kompe
tenzen nicht den Anforderungen genügte, die der PCGK an ein Über
wachungsorgan stellte. Da die Abwicklung von bestimmten Geschäf
ten (z.B. Inve litionen. Dienstvenräge) zumindest unterjährig weder 
dem AufSicht rat noch der Aufsicht behörde zur Kenntnis gelangen 
könnten, be tand nach Ansicht des RH in diesem Bereich eine IKS
relevante Regelungslücke im FTFG. 

Der RH empfahl dem BMWFW, bei einer NovelIierung des FTFG die 
Neuordnung der Kompetenzen zwischen Aufsichtsrat des FWF und 
Aufsichtsbehörde im Sinne einer Stärkung des Aufsichtsrats und 
Umsetzung der Anforderungen des PCGK anzuregen; insbesondere 
wären in diesem Zusammenhang auch Abberufungsgründe rur Auf
sichtsratsmitglieder des FWF zu definieren. 
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(J) Der RH begrüßte die Einrichtung eines eigenen Finanzausschusses 
im FWF rur die Vorberatung finanzieller Angelegenheiten. 

Er empfahl allerdings dem FWF. in die Geschäftsordnung des Aufsichts
rats eine entsprechende Kompetenz rur die Einrichtung von Unteraus
schüssen des Aufsichtsrats aufzunehmen. 

(4) Im Zusammenhang mit der Delegienenve�ammlung des FWF ver
merkte der RH kritisch. dass sich der FWF des Vorliegens der gesetz
lichen Voraussetzungen rur die Berufung von Mitgliedern die es Gre
miums nicht ve�ichen hatte. 

Er empfahl dem FWf. zu prüfen. ob bei den Mitgliedern der Delegier
tcnvc�ammlung im Einzelfall die gesetzlichen Vorau setzungen rur 
die Berufung in diese auch tatsächlich gegeben sind. Ferner empfahl 
der RH dem BMWFW. zu überdenken. ob die derzeitige Beschrän
kung des FTFG auf das wissenschaftliche Pe�onal bei der Besetzung 
der Delegienenve�ammlung auch weiterhin zweckmäßig ist. zumal 
damit die Entsendung von Pe�onen mit besonderer Fachkunde allen
falls ausgeschlossen wird. 

4.3 ( I )  Laut Stellungnahme des FWF habe er der Empfelllung des RH. die 
Errichtung von Unterausscl,üsse" in der Gescl,äftsord"ung des A uf
sicIlIsrats des FWF zu verankern. "och im eptember 2014 durch einen 
eil/ precl,enden Beschluss des A ufsichtsrats ell/sprochen. 

Bei jeder neuen Funktionsperiode der DelegiertCllversammlung sei an 
die Universitäten eine Nominieru"gsauffarderu ng mit einem eil/spre
chenden Hinwei auf die gesetzlichen Be timmulIgen verselldet war
deli; der FWF sei davon ausgegm,gen. dass die Nominierungen auch 
gesetlCskonform erfolgt seien. Der FWF verfiige nicht immer über die 
MilTel. diese Vorausserzungell zu überprüfell. 

(2) Das BMWFW teilte i" seiner Stellungnahme mit, e werde bei der 
Novellierung des FfFG die Empfehlrlllg des RH, die Kompetenzen zwi
schen A ufsichtsrat und A ufsicillsbehörde "eu zu ordnen, berücksicl,
tigen. Zusätzliche A ufgabe". wie bspw. umfangreicIre Überwach ungs
aufgaben insbesondere hinsiclrtlich der Geschäjlsell/wicklung und de 
Risikomanagements, u mfa ngreiche Zust i m mu ngserfordern isse, eine 
Beschlussfassung über GoveTllance-Berichte und A rbeitsverträge der 
leitcnden Organe würden bei der Novellieru"g des FfFG aufgenom
men werden. Auch werde das BMWFW die A ufgabe" des A ufsichts
rats und der A ufsichtsbehörde abglriclrell. 
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Das BMWFW werde die Empfehlullg des RH, die Besch ränkung des 
FfFG auf das wissen chaftliclle Personal bei der Besetzung der De/e
giertenversammlung zu überprüfen, bei der Novellierung des FfFG 

umsetzen. 

4.4 Der RH erwidene dem FWF, da s das Vorliegen der gesetzlichen Voraus
setzungen für die Nominierung in die Delegienenversammlung für 
die ordnungsgemäße Zusammensetzung des Gremiums von wesent
licher Bedeutung ist. Eine Überprüfung, ob ein von einer U niversität 
Delegiener auch dem Kreis des wissenschaftlichen Personals zugehön, 
sollte dem FWF möglich sein; in Zweifelsfallen wären seitens des FWF 
Bestätigungen über das Zutreffen der Voraussetzungen bei der betref
fenden Universität einzuholen. 

5.1 ( I )  Gemäß der Geschäftsordnung der Geschäft führung der FFG fielen 
alle Angelegenheiten grundsätzlicher oder wesentlicher Bedeutung in 
die gemeinsame Kompetenz beider Geschäftsführer; dazu gehönen -
neben den grundSätzlichen Fragen der Geschäftspolitik und allen auf
sichtsratspnichtigen Geschäften - insbesondere auch die Kontrollrnaß
nahmen (interne und externe Revision). Unabhängig davon waren die 
Geschäftsführer im Rahmen ihrer Gesamrverantwonung zur Überwa
chung des jeweils dem anderen Ge chäftsführer obl iegenden Aufga
benbereichs verpflichtet. 

Gegenüber dem Auf ichtsrat bestanden regelmäßige Berichts- und 
Auskunftspnichten. Das sub idiär zum FFG-G anzuwendende GmbH-G 
verpflichtete die Geschäftsführung - neben einem Rechnungswesen 
- auch ein IKS einzuführen, welches den Anforderungen des Unter
nehmens entsprach. 

(2) Dem aus einem Präsidenten und drei Vizepräsidenten bestehen
den Präsidium des FWF oblag insbesondere die Durchführung der 
Beschlüsse der übrigen Organe und die Kompetenz zur Beschlussfas
sung in allen Angelegenheiten, die nicht ausschließlich einem ande
ren Organ vorbehalten waren. Das Präsidium als Kollegialorgan traf 
seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit. 

Gemäß § 22 FrFG war das Amt de Prä identen bzw. der Vizepräsi
denten des FWF als Ehrenamt auszuüben. Es bestand jedoch Anspruch 
auf Vergütung der notwendigen Auslagen und Fahnkosten. Den Mit
gliedern des Aufsichtsrats und des Kuratorium (und damit dem Prä
sidium als Teil dessen, siehe Abbildung 2) konnte zusätzlich eine 
angemessene Aufwandsentschädigung gewähn werden. Sowohl die 
Präsidentin wie auch die Vizepräsidenten bezogen für ihre Tätigkeit 

1 19  

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 23 von 100

www.parlament.gv.at



Rechtliche Grundlagen 

120 

R 
H 

über Beschluss des Aufsichtsrats eine Aufwandsent chädigung, die 
sich im Fall der Präsidentin auf 1 1 1 .600 EUR, der Vizepräsidenten auf 
19.800 EURjährlich belief. Bei der Festsetzung der Höhe der Aufwands
entschädigung begnügte sich der Aufsichtsrat im Wesentlichen mit 
einer Fon chreibung der bestehenden Regelungen; besondere Krite
rien rur die Festsetzung der Aufwand entschädigung halle der Auf
sichtsrat nicht festgelegt. 

Für die Mitglieder des Präsidiums des FWF waren im FfFG - wie beim 
Aufsichtsrat - keine Abberufungsgründe festgelegt. 

5.2 ( I )  Der RH erachtete im Hinblick auf das IKS die Tatsache, dass Angele
genheiten der Internen Revision in die Kompetenz beider Ge chäftsftih
rer der FFG ftelen, sowie die Einrichtung einer gegenseitigen Kontrolle 
der Geschäftsruhrer - bei Fonbestand einer Gesamtverantwortung -
als zweckmäßig. 

(2) Der RH kritisiene. dass der Aufsichtsrat des FWF bei der Festset
zung der Aufwandsentschädigung rur die Mitgl ieder des Präsidiums 
keine nachvollziehbaren Überlegungen angestellt halle. welche Auf
wendungen durch die Entschädigung abgedeckt und insbesondere, 
welche Kriterien für die Festlegung der Höhe der Aufwandsemschä
digung entscheidend sein sollten. Damit entsprach der Aufsichtsrat 
nicht der IKS-Forderung nach Transparenz. 

Nach Ansicht des RH bestand ein Spannungsverhälmis zwischen der 
gesetzlichen Möglichkeit zur Gewährung einer angeme enen Auf
wandsemschädigung und der gleichzeitigen Charakterisierung der prä
sidialen Tätigkeit als Ehrenamt. Eine Aufwandsentschädigung in der 
Höhe von 1 1 1 .600 EUR entsprach nach der Auffas ung des RH nicht 
mehr dem Charakter eines Ehrenamts. 

Er empfahl dem FWF, die Höhe der Aufwandsemschädigung so zu wäh
len, dass der Charakter eines Ehrenamts - von dem das FTFG ausgeht 
- bestehen bleibt und nicht inhaltl ich ausgehöhlt wird. 

Ferner empfahl er dem BMWFW, im Rahmen einer Novellierung des 
FfFG Abberufungsgründe für die Mitglieder des Präsidiums des FWF 
anzuregen. 
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5.3 ( I)  wut Stellungnallme des FWF seifur den Präsidenten des FWF über 

Besclrluss de A ufsichtsrats im Jah r  2005 neben einer Aufwandsent

schädigung in Anlehnung an den ge chätZ/en Arbeitsaufwand auch 

eine Refundierung von 60 % der Gehaltskosten vorgesehen worden; 

dies sei im Zusammenhang mit der Ausgliederung der Universitäten 

erfolgt und in analoger Weise auch jiir die nunmehr allltierende Prä

sidentin kalkuliert worden. Vor 2005 seien die Präsidelllen von den 

Universitären bei vollen Bezügenjiir ihre Tätigkeit freigestellt worden. 

Eine allzu restriktive Auslegung des Begriffs .Ehrenamt" könne die 

Gewinnung bestqualijizierler Personen er cllweren; der FWF werde des

halb im Zuge der geplanten Novellierung des FrFG anregen. das Prä

sidentenamt künftig nicht mehr als El lre/lOmt auszugestaltCII. 

(2) Laut Milleilung des BMWFW werde es bei der Novellierung des 

FrFG der Empjehlung des RH folgen und Abberujllllgsgrunde jiir die 

Mitglieder des Präsidiums. des Aufsichtsrats sowie der Gesclläftsjiih

rung auJnellmCII. 

5.4 Der R H  bekräftigte seine AufTas ung. dass die Höhe der Aufwandsent
schädigung nicht mehr dem Charakter eines Ehrenamts entsprach. Er 
verblieb daher bei seiner Empfehlung. 

Befangenheit und Verschwiegenheit 

6. 1 ( I )  Gemäß der Geschärtsordnung des Aufsichtsrats der FFG waren -
in Um etzung der Vorschriften de PCGK - lnteres enkonflikte von 
Aufsichtsratsmitgliedern gegenüber dem Aufsichtsrat ofTenzulegen. 
Der Aufsichtsrat seinerseits war angehalten, darüber die Generalver
sammlung zu informieren. Wesentl iche und andauernde Interessen
konflikte fühnen zur Beendigung des Aufsichtsratsmandats. 

Auf Ebene der Mitarbeiter regelten seit 201 3 ein Verhaltenskodex in 
allgemeiner und eine Ant ikorruptionsrichtlinie in besonderer Weise 
Fragen der Befangenheit; dies aufgrund einer entsprechenden Emp
fehlung der Internen Revision der FFG. Denenzufolge hatten Mitar
beiter tatsächliche oder vermutete Befangenheiten über den Weg des 
Vorgesetzten dem Antikorruptionsbeauftragten zu melden und sich der 
entsprechenden Aufgaben zu enthalten. Dieselben Grundsätze galten 
auch rur Beiratsmitglieder und Gutachter. 

121  

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 25 von 100

www.parlament.gv.at



Rechtliche Grundlagen 

122 

R 
H 

Die FFG verfugte zum Zweck der Erhöhung der Transparenz bei der 
Förderungsabwicklung über ein System der PersonalrotaLion. Dieses 
legte fest, dass die Bearbeitung und Entscheidungsaufbereitung von 
Projekten eines best immten Antragstellers durch technische und win
schafUiche Fachexpenen der FFG (Projektbeueuer) alle fünf bis sie
ben Jahre wechseln sollte. 

Sowohl auf Ebene der Organe als auch auf Ebene der Mitarbeiter nor
miene das FFG-G Verschwiegenheitspnichten. Die Ge chäftsordnungen 
der Organe bzw. die Dienstvenräge der Mitarbeiter und Geheimhal
tungsverpnichtungen der befassten Gutachter ergänzten diese. 

(2) I m  FWF be tanden ebenfalls umfangreiche Regelungen zur Befan
genheit: Alle Organe, Mitarbeiter und Gutachter hatten auf mögliche 
Befangenheiten hinzuweisen und waren von Tätigkeiten und Abstim
mungen in den davon betrolTenen Angelegenheiten ausgeschlossen < 

Für Mitglieder des Kuratoriums - dem für die Förderungsentschei
dungen zuständigen Organ - und Gutachter waren die Befangenheits
regelungen weitaus detailliener gefasst und insbesondere auch institu
tionelle BefangenheitenS deflnien. Letztere erfassten allerdings nicht 
die Mitarbeiter des FWF. Die von den Mitgliedern des Kuratoriums. 
des Präsidiums und der Geschäftsführung bekanntgegebenen Befan
genhciten wurden in einem eigenen Dokument erfasst und zudem in 
der elektronischen Datenbank Projektverwaltung sowie in den Förde
rungsakten vermerkt. 

Nur für die Vergabe des Wiugensteinpreises6 war normien. dass admi
nistrative und wi en chaftliche Projektbetreuer nicht Nominierungen 
der ihnen zugeordneten Mitglieder des Kuratoriums betreuen durften. 

Wie die Befangenheit war auch die Verschwiegenheitspnicht für 
alle Organe und Mitarbeiter des FWF gesetzlich, in verschiedenen 
Geschäftsordnungen und durch eine ent prechende Klausel in den 
Dienstvenrägen geregelt und für die Mitglieder des Kuratoriums und 
Gutachter noch weiter venieft. 

4 Rrgdung�n �landrn Insbnondcrt im I-'TFG sowie: In dC'ß Gf'SChäftsordnungtn der 

Organe und dem 8Ltltfadtn Zusammenarbtit Rrfertntlnnrß a Su:lIvrrtrrtt'rlnnen und 

Seln:tariat dl"S FWF". 

Oj Als Institutiondie Brfangenh("it ddlnirnt" dt'r FWF rin btrunirhes oder privatrs Nahc

verhältnis zu Universitäten. InstltUIC'n. ArtK-ILSgrup�n ('tc. 

i Ocr Wittgrnsl('lnpreis ist dC'r mit ('Inern Prt'lsgdd bis zu 1 5  Mlo. EUR höchstdo!lC'nt 
Prl'IS der Republik ÖSltITrich im Bf'rtlch der Wi�nS('hafi. 
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6.2 (1) Nach Ansicht des RH waren die Regelungen der FFG zU BeFangen
heiten und Verschwiegenheit ausreichend. 

(2) Der RH hielt fest, dass auch der FWF weitreichende Regelungen zu 
Befangenheit und Verschwiegenheit hatte. Da die Defonition der insti
tutionellen Befangenheit nicht ausdrück.lich auch für Mitarbeiter des 
FWF galt, empfahl der RH dem FWF, die Befangenheitsregeln auch 
auf diese zu erstrecken. 

Der RH bemängelte, dass der Ausschluss der Bearbeitung von durch 
Kuratoriumsmitglieder gestellte Anträge durch deren fachlich zuge
ordnete Projektbetreuer lediglich für den Wittgensteinpreis ausdrück
lich geregelt war. Der RH empfahl daher dem FWF, administrative und 
wissenschaft.liche Projektbetreuer des FWF aufgrund der Nahebezie
hung generell von der Bearbeitung von Anträgen der zugeordneten 
Kuraloriumsmitglieder auszuschließen. 

6.3 Der FWF tdUc in seiller Stellungnahme mit, dass institutionelle Befan

genheit!'/I bd Mitarbeitern in der Praxis selten vorkäme/I, die für Ku ra

toriumsmitglieder geltenden Regelungen jedoe/r angewendet, welllrgleie/r 

nie/rt schriftlich gefasst worden seien. Der FWF werde dies jedoch -

der Empfehlung des RH enrsprecllelld - umgehend nachholell. 

Der vom RH empfohlene Ausschluss von Projektbetreuem von der Bear

beitung von Anträge/l zugeordneter Kuraloriumsmirglieder werde zwar 

seit vielen Jahren umgesetzt, sei nunmehr jedoch - noch vor Erhalt 

des Prüfungsergeb,lisses - auch sclrriftlidr gefasst worden. 

Nebenbeschäftigung sowie Umgang mit Geschenken und Einladungen 

7.1 ( I )  Die Nebenbeschäftigungen der Geschäftsführer der FFG wurden -
wie auch vom PCGK vorgesehen - vom Au fsichtsrat genehmigt. 

Für Mitarbeiter der FFG galten seit 20t 3  schriftlich Festgelegte Prin
zipien betreffend Nebenbeschäftigungen. Denenzufolge waren alle ent
geltlichen Tätigkeiten, die zusätzlich zur Beschäftigung bei der FFG 
erfolgten. genehmigungspflichtig. Für bestimmte - dem Kemgeschäft 
der FFG nahekommende - Tätigkeiten war eine Genehmigung ausge
schlossen. Bei der FFG bestand eine Übersicht darüber, welche Neben
beschäftigungen genehmigt worden waren. 

Die Antikorruptionsrichtlinie der FFG regelte Fälle der Gewährung 
oder Annahme vOn Geschenken oder Einladungen. 

1 2 3  
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(2) Im FWF waren Nebenbeschäftigungen von Mitarbeitern ab 2009 -
durch eine Klausel in den Dienstvenrägen - ohne schriftliche Geneh
migung des Dienstgebers untersagt. Eine entsprechende Richtlinie mit 
näheren Details gab es nicht. In der Personalabteilung war eine Über
sicht über die genehmigten Nebenbeschäft igungen der Mitarbeiter vor
handen. 

Eine eigene Antikorruptionsrichtlinie war zur Zeit der Gebarungs
überprüfung in Ausarbeitung. 

7.2 ( 1 )  Der RH wies kritisch darauf hin, das sich die Genehmigungspfticht 
von Nebenbeschäftigungen bei der FFG lediglich auf entgeltl iche Tätig
keiten erstreckte. Nach Ansicht des RH konnten allerdings auch unent
geltliche Tätigkeiten geeignet sein, Interessenkollisionen oder Unver
einbarkeiten hervorzurufen. 

Er empfahl daher der FFG, im Sinne eines wirkungsvollen IKS alle 
Nebenbeschäftigungen einer Genehmigungspfticht zu unterwerfen. 

(2) Der RH hielt kriti eh fest, dass es beim FWF keine Richtlinie rur die 
Nebenbeschäftigung und keine Antikorruptionsrichtlinie gab. 

Er empfahl dem FWF, eine Richtlinie flir die Genehmigung von - ent
geltlichen und unentgeltlichen - Nebenbeschäftigungen zu erstellen. 
Die e sollte insbesondere die Voraussetzungen für eine Genehmigung 
und das Verfahren regeln. Ferner wäre die Ant ikorruptionsrichtlinie 
zügig fenigzustellcn. 

7,3 ( I )  Die FFG teilte in ihrer Stellungnaillne mit, da s sie die EmpJehlung 

des RH zur Kenlllnis nehme und sie AnJang 201 5  ehrenamtliche Funk

tionen und Tätigkeiten als mögliche BeJangenheitsgronde in ihre Anti

korruptionsrichtli'lie aufnehmen werde. Eine Genehmigungspjlichtfiir 

alle lwelllgeltliciren NebenbeschäJtigungfll eracille die FFG fiir einen 

unzulässigen Eingriff in die Privatsphäre ihrer Mitarbeiter. 

(2) wut Stellungnahme des FWF lIerfiige er seit Februar 201 5 über 

eine Riclltlinie fiir die Nebenbesclräjligung; die Antikorruptionsricht

linie würde noch im erstfll Quarral 201 5  Jerriggestellt werden. 

7.4 Der RH nahm positiv zur Kenntnis, dass die FFG nunmehr best immte 
unentgeltliche Tätigkeiten in die Antikorruptionsrichtlinie aufneh
men wird: unbeschadet und in Ergänzung dessen erachtete der RH 
es allerdings flir zweckmäßig, zumindest auch solche unentgeltliche 
Tätigkeiten einer Melde- und ausdrücklichen Genehmigungspfticht 
zu unterwerfen, die von Dienstnehmern der FFG rur potenzielle För-

Bund 2015/1 
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derungsempfanger erbracht werden. Dadurch würde in jedem Fall die 
notwendige Kenntnisnahme und Prüfungsmöglichkeit von allenfalls 
unvereinbaren Tätigkeiten durch den Dienstgeber sichergestellt und 
nicht - wie bei der Prüfung einer möglichen Befangenheit - zunächst 
der Einschätzung des Bediensteten selbst anheim gestellt werden. 

8.1 ( I )  In der FFG waren - unterhalb der GeschäftsfUhrung -

- sechs operative Bereiche eingerichtet, die den abzuwickelnden Pro
grammgruppen folgten (z.B. Ba is-. Struktur- und themati che Pro
grammel. 

- weiters bereichsübergreifend fUnf Interne Services (z.B. Recht, Per
sonal und Finanzen) sowie 

- drei StabsteIlen (z.B. Qualitätsmanagement und I nterne Audits). 

Von Relevanz rür die Ausbildung des IKS war zudem die Bestellung 
eines eigenen Complianceteams. dem auch der Anlikorruptionsbeauf
tragte der FFG angehöne. 

Funktionsbeschreibungen regelten detaillien die mit einer Funktion 
verbundenen Aufgaben, Befugnisse und Verantwonlichkeiten und ver
knüpften die e mit entsprechenden Zuordnungen zu Personen und 
damit verbundenen rr -Rechten. Weitere Dokumente enthielten die Ver
antwonlichkeiten und Befugnisse (einschließlich z.B. der Prürungs
und Freigabekompetenzen, der Aufbewahrungsfristen) rur be timmte 
(Prozess)Handlungen bzw. regelten die Unterschriftsvollmachten. 

Die Geschäftsruhrung der FFG richtete - im Einvernehmen mit 
dem Aufsichtsrat - Beiräte1 ein. die der Beratung der FFG und der 
Geschäftsruhrung hinsichtlich der fachlichen Entscheidung über die 
Förderungswürdigkeit von Einzelprojekten dienten. Im Bereich der 
Basisprogramme war der entsprechende Beirat jedoch selbst zur fach
lichen Entscheidung berufen. 

Gemäß den Erläuterungen zum FFG-G waren best immte Regelungen 
betreffend die Ent cheidung des Beirats in einer Geschäftsordnung der 
FFG zu treffen; eine solche bestand bei der FFG jedoch nicht. 

7 als ständige oder anlass�zog('n(' Iz.B. 8twtnungsjury ) Grrmitn 
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(2) AufbauorganisalOrisch vereinte der FWF - unterhalb des Präsidi
ums - thematisch orientiene Fachabteilungen (z.B. Geistes- und Sozi
alwissenschaften. Naturwissenschaft und Technik) mit Strategie- und 
Serviceabteilungen (z.B. Finanzen. Personal und Organisation); diese 
ergänzten zwei Stabsfunktionen (z.B. Gendenhematik). Oie konkrete 
Veneilung der Aufgaben zwischen Präsidium. Geschäftsführung und 
Abteilungen legte ein eigenes Dokument fest. Oie Abstimmung zwi
schen diesen Einheiten erfolgte über regelmäßige. teils institutionali-
iene Kontakte. 

Es bestanden Funktionsbeschreibungen mit einer entsprechenden Ver
knüpfung zu den Funktionsträgern und den damit verbundenen IT
Rechten und Ge chäftseinteilungen nach Aufgaben und Personen. Oie 
den Fach- und Strategieabteilungen zukommenden Aufgaben waren 
jedoch nicht hinreichend scharf voneinander abgegrenzt. 

Oie Befugnis zur Fenigung und Gegenfenigung von Dokumenten war 
auf Mitarbeiterebene nur rur den Bereich der Finanzorganisation fest
gelegt; eine generelle Unterschriftenregclung fehlte. 

8.2 ( I )  Der RH erachtete den Aufbau der operativen Einheiten der FFG 
nach Programmgruppen in Anbetracht der Unterschiedlichkeit die
ser rur nachvollziehbar. Eine Überschneidung der Aufgaben bestand 
gemäß den Aufgabenbeschreibungen der Organisationseinheiten nicht, 
jedoch fehlte eine Geschäftsordnung der FFG. was unter dem Aspekt 
des IKS kritisch zu beuneilen war (siehe auch TZ 28). 

Ocr RH empfahl der FFG. eine entsprechende Geschäftsordnung zu 
erarbeiten oder die in diesem Zusammenhang inhaltl ich notwendi
gen Regelungen in bereits bestehende Dokumente aufzunehmen. um 
Regelungen betreffend den im Bereich der Basisprogramme eingerich
teten Beirat festzulegen. 

(2) Nach Ansicht des RH war beim FWF die Abgrenzung der Aufga
ben der strategischen von jenen der Fachabteilungen hinsichtlich der 
notwendig bestehenden Schnittstellen und Überlappungen nicht hin
reichend scharf proftlien; daraus könnten neben Doppclgleisigkeiten 
auch negative Kompetenzkonnikte resultieren. 

Ocr RH empfahl dem FWF eine genauere Deftnition der Aufgaben und 
Zuständigkeiten von strategischen und fachlichen Abteilungen in Rich
tung einer deutlicheren Abgrenzung von jeweils eigenen Zuständig
keiten und notwendigen Kooperationsfeldern. 

8und 2 0 1 5/7 
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Ferner empfahl der RH dem FWF. eine generelle Unterschriftenregelung 
zu erarbeiten. die - über den Bereich der Finanzorganisation hinaus
gehend - bestimmen sollte. wer rur die Erstellung. die Prüfung. die 
Frcigabe und die Unterzeichnung welcher Dokumentc zuständig ist. 

8.3 ( I )  Die FFG anerkanllle in ihrer Srellungnahme die Kririk des RH an 

der felrlenden Regelungjener Fälle im Auswalrlverfahren M 2. in denen 

die Gesd,äftsführung von der faclrlichen E,uscheidung des Beirars 

abgehen durfte. Die ab 201 5  gelrenden Förderung richrlinien würden 

eine derarrige Befugnis nielu mehr vorsehen. den Rid,rlinien und der 

Empfehlung des RH ellIspred,ende Spezifikarianen würden aber in die 

Bei rarsordnu ng aufgenommen. 

(2) Laur Srellungnahme de BMvrT sei in § 1 9  FFG-G von einer 

Geschäftsordnung nur hinsid,r/ich der Beiräre, nid,r aber in Bezug 

auf die Gesellsd,aft selbsr die Rede, die Förderungsrielu/il,ien wür

den missver rändlich von einer Gesd'äftsordnung spred,en. Allerdings 

würden durch diese Ridulinien keine organisarionsrechr/id,en Anfor

derungen normierr. 

(3) Laur Srellungnahme des FWF ergebe sich aufgrund der marrirar

rigen Organisarion an den Sdmiresrellen zwischen den berreffenden 

Abreilungen ein besonderer Kommunikarionsbedarj. Der FWF lrabe 

daher für besrimmre Programme elllspred,ende A rbeirsgruppen aus 

den unrerschiedlid,en Bereichen eingerichrer und die A ufgabcngebiere 

in Zusammenhang mir der Refonn der A ujbauorganisarion formulierr 

und schriftlich fesrgelegr. Diese würden auch in die Ersrellung dcr Pro

zesslandkarre einJließen und konrinuier/ich forrenrwicke/r. 

Ferner rei/re der FWF mir. dass eine generelle UllIersel,riftenregeiung 

noch 201 5 ferriggesrellr werde. 

8.4 Der RH entgegnete dem BMVIT. dass sowohl das FFG-G als auch die 
Erläuterungen zu diesem mehrfach von m bzw. tiJm: Ge chäft ord
nung sprechen und der Wonlaut mithin den Schluss nahelegt. dass 
damit eine Geschäftsordnung der FFG als solche angesprochen wer
den sollte. 

Offenkundig wurde diese Bestimmung auch vom BMVIT in dieser 
Weise verstanden. worauf die gleichlautende Übernahme dieser For
mul ierung in die vom BMVlT erlassenen. zur Zeit der Gcbarungs
überprüfung durch den RH geltenden Förderungsrichtlinien hindeutet; 
diese Formulierung erachtete der RH daher nicht rur missverständlich, 
sondern vielmehr konsequent in Bezug auf die gesetzliche Bestim
mung. Hingegen erblickte der RH in der vom BMVlT in seiner Stel-
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lungnahme herangezogenen Bestimmung (§ 1 9  FFG-G) keinen Bezug 
zu einer Geschäftsordnung. 

Unbeschadet dessen hane der RH der FFG alternativ empfohlen. die 
notwendigen Inhalte in schon bestehenden Dokumenten der FFG zu 
regeln. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Stellungnahme 
der FFG. derzufolge diese beab ichtige. der Empfehlung des RH in der 
alternativ vorgeschlagenen Form zu entsprechen. 

9.1 ( J )  Die FFGB stellte seit 2003 verschiedene bei ihr angestellte Personen 
dem BMVIT im Rahmen von Überlassungsverträgen zur Verfügung; 
2014 waren dies insgesamt acht Personen (7.6 VZÄ). Dem BMVIT 
kam diesfalls die Fach- und Dienstaufsicht zu. Der FFG wurden vom 
BMVIT die anfallenden Personalkosten. nicht aber der administrative 
Aufwand für die Personalverwaltung rückvergütet. Bis 201 2 lagen der 
Personalüberlassung keine schriftlichen Verträge zugrunde. 

(2) Der FWF hatte zur Zeit der Gebarungsüberprüfung insgesamt drei 
Dien tnehmer (zwei VZÄ) dem BMWFW zur Verfügung gestellt. Die 
Anstellung war im Hinblick auf die sofort ige Überlassung des Perso
nals erfolgt. Zusätzlich zum Ersatz der beim FWF anfallenden Perso
nalkosten war ein Pauschalbetrag für die Personalverwaltung durch 
den FWF vereinbart. 

9.2 Der RH kritisierte. dass durch die faktische Eingliederung überlassenen 
Personals _graue- Planstellen - das heißt Planstellen über den vom 
Nationalrat genehmigten Personalplan hinaus - geschaffen worden 
waren. Mit dieser Vorgehen weise verliert der Personalplan des Bundes 
seine Sleuerungsfunktion. Darüber hinaus sind die Ausgaben im Rech
nungsabschluss des BMVIT und BMWFW als Sachaufwand ausgewie
sen. Dies unterlief den Grundsatz der Budgerwahrheit. 

Zudem machte der RH kritisch darauf aufmerksam. dass der Zugang zu 
Informationen und andere Sicherheit fragen bei überlassenem Perso
nal für die überlassenden Einrichtungen problembehaftet sein könnten. 

Der RH empfahl dem BMVIT und dem BMWFW. im Sinne einer trans
parenten - und damit IKS-adäquaten - Budgetierung und Verrech

nung die Erhöhung des Personalstande durch Überlassungsvenräge 
zu vermeiden. 

• bzw. deren Vorg ngcoTorganisalion FFF 
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9.3 (I)  Laut Stellungnahme des BMVIT würden mit den Personalüberlas

sungen in der Regel kurzfristige und spezifische Bedarfe abgedeckt wer

den. denen das BMVIT sonst "icht eil/sprechen kä,me. Dies betreffe vor 

allem aus dell Initiativen der EU zur forschungs- und teelmologiepoli

tischen Zusammenarbeit zwischen Europäischer Kommission und Mit

gliedstaaten resultierende Notwendigkeiten. auf die der Per onalplan 

nielli ausreichend Rück icht neillne. Auch sei eine gänzliche Übenra

gung dieser Aufgaben an die FFG nicht mäglich. weil in den genann

ten Initiativen auch die strategisch verantwonlichen Stmkturen ver

treten sein sollten. 

(2) Das BMWFW teilte in seiner Stellungnahme mit. dass der 2009 

erfolgte Wechsel der aufsichtsbehärdlichen Zuständigkeit in da dama

lige BMWF (ohne Personalübenragung) sowie die bis 201 8  zu erfül

lenden Ein pamngsvorgaben im Personalbereich die Erfüllung der Auf

gaben im Verwaltungsbereich Wissenschaft und Forselluflg gefiihrdeten 

und sohin die Arbeitskräfteüberlassuflg die flotwendige Erhaltung des 

DiefIstbetriebe sichere. 

9.4 ( 1 )  Der RH hielt dem BMVrr entgegen. dass von den acht vom RH 
erfassten Personalüberlassungen der FFG an das BMVlT zum Stichtag 
30. Juni 2014  mnf eine Dauer zwischen 8.6 und 1 1 . 3  Jahren aufwie
sen. In diesen Fällen war zudem das Eintrillsdatum der überlassenen 
Mitarbeiter in die FFG idenlisch mit dem Zeitpunkt der Überlassung an 
das BMVIT. Nach Auffassung des RH legten diese Umstände nahe, dass 
die Aufnahme in die FFG allein zum Zweck der Überlassung erfolgte 
und nicht die Abdeckung lediglich kurzfristiger Erfordernisse beabsich
tigt war. Für längerfristig anfallende Tätigkeiten wären nach Ansicht 
des RH eigene Personalkapazitäten aufzubauen und diese nicht durch 
langfristige Personalüberlassungen abzudecken. 

Der RH bekräftigte daher seine Auffassung, dass durch die im Ergeb
nis auf Dauer angelegte ArbeilSkräfteüberlassung die Transparenz und 
Aus agekraft des Personalplans des Bunde beeinträchtigt werden und 
der Personalstand der überlassenden Institution zu hoch ausgewie
sen wird. 

(2) Auch dem Vorbringen des BMWFW entgegnete der RH, dass - unbe
schadet zu erfüllender Einsparungsvorgaben - durch die im Ergebnis 
auf Dauer angelegte ArbeilSkräfteüberlassung nicht nur die Transpa
renz und Aussagekraft des Personalplans des Bundes beeinträchtigt 
werden, sondern auch der Personalstand der überlassenden I nstitu
tion zu hoch sowie jener der Bundesministerien zu niedrig ausgewie
sen wird. 

1 29 
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(3) Der R H  hielt daher sowohl gegenüber dem BMVIT wie auch dem 
BMWFW an seiner Empfehlung fest. im Sinne einer t ransparenten -
und damit IKS-adäquaten - Budgetierung und Verrechnung die Erhö
hung des Personalstands durch Überlassungsverträge zu vermeiden. 

10.1 ( I )  Die FFG richtete 2010 eine neue StabsteIle _Oual itätsmanage
ment und Interne Audits- ein. Deren organisatorische Einordnung 
sowie Aufgaben und Kompetenzen waren in einer Geschäftsordnung 
geregelt. Die StabsteIle war als Instrument der Unternehmensleitung 
direkt der Geschäftsführung unterstellt und erhielt in ihrer Funktion 
als Interne Revision auch Prüfungsaufträge ausschließlich von dieser. 
In  Durchführung ihrer Tätigkeit war die Interne Revision keinen Wei
sungen unterworfen. Die Hinzuziehung externer Revisoren war zuläs
sig. Die Bestellung oder Abberufung der Leitung der StabsteIle durch 
die Geschäftsführung hatte der Aufsichtsrat zu genehmigen. 

Neben der Tätigkeit der Internen Revision fielen auch Maßnahmen 
der Oualitätssicherung in die Kompetenz der StabsteIle. Gemäß ihrer 
Geschäftsordnung legte die StabsteIle dem Bilanz/Finanzausschuss 
des Aufsichtsrats - der seinerseits dem Aufsichtsrat berichtete - die 
Ergebnisse ihrer Prüfungstätigkeit sowie den Prüfungsplan für das fol
gende Jahr vor. 

Organisatorisch waren der StabsteIle im Jahr 201 3  drei Bedienstete 
zugeordnet. Die für die Tätigkeiten der Internen Revision aufgewende
ten VZÄ bewegten sich - mit Ausnahme des Jahres 201 2  - zwischen 
0,42 VZÄ (Rumpfjahr 2010) und 0.70 vZÄ (201 3). Im Jahr 201 2 war 
der Wen aufgrund der Übernahme einer - außerhalb der Aufgaben der 
StabsteIle gelegenen - Projektleitung (Organ isation Forschungsprämie) 
durch die Leiterin der Organisationseinheit auf 0.29 VZÄ abge unken 
und fühne damit im Ergebnis zu weniger Prüfungen. was rur die Wirk
samkeit und Funktionsfahigkeit des IKS nachteilig war (siehe TZ 34). 

Die Mitarbeiter der Stab teile Oualitätsmanagement und Interne Audits 
nahmen in den Jahren 201 1  bis 201 3 an 1 4  Aus- und Weiterbi ldungs
maßnahmen auf dem Gebiet der Internen Revision teil. Die Ausgaben 
darur beliefen sich auf insgesamt rd. 1 4.000 EUR. 

(2) Der FWF verfügte mit der Abteilung Revision über eine Organisati
onseinheit rur das Projektcontroll ing (mit 3.6 vZÄ im Jahr 201 3). der 
die Kontrolle der Ausgaben in den Projekten. die Durchruhrung der 
hierrur erforderlichen Aussendungen und die Beantwortung von Fra
gen zur Miuelverwendung überantwonet waren (siehe TZ 30). 
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Eine Interne Revision im engeren Sinn. die - nicht in die operativen 
Abläufe eingebunden - FWF-interne Abläufe in Hinsicht auf die ErfUl

lung der Zielvorgaben der Leitung. die Ordnungsgemäßheit und Win
chaftlichkeit sowie die Zuverlässigkeit des IKS-Systems untersucht 

und Verbesserungspotenziale aufgezeigt hätte. bestand nicht. 

10.2 ( I  I Die FFG folgte mit der Einrichtung einer eigenen Internen Revision. 
deren organisatorischer Eingliederung unmittelbar unter die Geschäfts
leitung, der Nutzung externer sachverständiger Leistungen bei Siche
rung einer koordinativen Funktion in der Gesellschaft sowie mit der 
Bindung von Bestellung und Abberufung des Leiters der Internen Revi
sion an die Zustimmung des Aufsichtsrats entsprechenden Empfehlung 
des RH.9 Aufgrund der Regelungen in den entsprechenden Geschäfts
ordnungen war eine Voraussetzung fUr die Unabhängigkeit der Inter
nen Revision in ihrer Tätigkeit gegeben. 

Der RH kritisiene allerdings die Verlagerung von Ressourcen der I nter
nen Revision zu revisionsfremden Aufgaben (Projektleitung) und ver
wies in diesem Zusammenhang auf eine Empfehlung'O, die Einbindung 
der Internen Revision in operative Projekte in Hinsicht auf entstehende 
Unvereinbarkeiten zu begrenzen. 

Er empfahl daher der FFG. die Betrauung der Internen Revision mit 
zusätzlichen. nicht in ihre Aufgaben fallenden Tätigkeiten zu vermei
den und damit das IKS insgesamt zu stärken. 

Die Anzahl und die Höhe der Ausgaben fUr Aus- und Weiterbildungs
maßnahmen der Mitarbeiter der Internen Revision der FFG beunciltc 
der RH als a ngemessen. 

(2) Gegenüber dem FWF wies der RH kritisch darauf hin, dass keine 
Interne Revision bestand und deshalb ein IKS-reIevanter Mangel vor
lag. 

Er empfahl dem FWF mit Hinweis auf die Anforderungen des PCGK 
sowie auf seine früheren Empfehlungen ". bei Vorliegen entsprechender 
Umstände oder Erreichen einer bestimmten Organisationsgröße eine 
eigene Interne Revision einzurichten und/oder fUr die e Leistungen 
eine Beauftragung externer Panner (bzw. alternativ die Interne Revi
sion des zuständigen Bundesministeriumsl in Betracht zu ziehen. Die 

'J sitht Rr'lht Bund 2010/ 1.  Jnltmt Rrvisiontn In ausgrgJirdtntn Rtchlsträgtm d(S Bundrs" 

10 sl('ht Rnht Bund 2010/1.  -'n!('mt RMslon.:n In ausgtglirotrtC'n Rrchtslngtm drs Bundrs" 

1 1  Slthc Rtlhc Bund 2010/ 1.  J"ternt Rrvislontn In ausg�irdC'ntn Rrchtslrngem drs Bundrs" 
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Entscheidung darüber wäre an eine entsprechende Wirtschaftlichkeits
rechnung zu binden. 

Ferner empfahl der RH dem FWF. nach Einrichtung einer Internen 
Revision rur deren Mitarbeiter Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
vorzusehen. 

10.3 (I) Laur Srellullg.whme der FFG werde die EmpJe/rlullg des RH bei der 

Abwägung der Für und Wider bei der Zureitung von zusärzliellen A uJ

gaben an die Illrente Rellisioll berücksielrrigr. 

(2) Der FWF rei/re in seiner Srellungna/rme mir, er werde im Rah

mell der Ri ikoanalyse und IlIIplelllenrierung de IKS über eine IlICente 

Revision nach Maßgabe der WinselwJlliellkeir oder Auslagerung die

ser Leisrung enrscheiden. 

Adäquare Aus- und Weirerbitdl/llgsmaßnahlllell kännren ersr kOllzi

pien werdell. wenll der FWF über die Posiriollierung der Illrenrell Revi

sioll enrsellieden /rabe. 

11  Die umfassende Risikoanalyse gil! in der Literatur12 als grundlegendes 
und wicht iges Element zur Gestaltung und zum Aufbau eines wirk
samen IKS. Diese Analy e ist erforderlich. um die statistischen Wahr
scheinlichkeiten und die Schadensmöglichkeiten zu ant izipieren. die 
durch Verletzungen der Wirtschaftlichkeit sowie der Recht- und Ord
nungsmäßigkeit des Gebarungshandelns hervorgerufen werden kön
nen. 

Im Zusammenhang mit der Risikoanaly e überprüfte der RH. inwie
weit die FFG und der FWF eine Beschreibung ihrer möglichen Risiken. 
eine Abschätzung des Schadensausmaßes und der Eintriu wahrschein
Iichkeiten von schädigenden Ereignissen vorgenommen hallen. Als 
Instrumente rur diese Ein chätzung können eine R isikoliste oder eine 
Risikomatrix dienen. 

11 1.B. M. Kling�r/O. KlingC'r. ARC der Gest31tung und Prtifung d� 1"IC'me" Kontrollsys· 

lC'ms IIKS) im UnlC'mC'hmC'n (2008)2 
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12.1 ( I ) Im Jahr 2008 begann die FFG. die mit ihrer Geschäftstätigkeit im 
Zusammenhang stehende Risikolandschaft zu identifizieren und zu 
bewenen. Die Erhebung und Bewenung erfolgte auf Basis eines Work
shops. den die FFG in weiterer Folge jährlich abhielt. Das Ergebnis die
ses Prozesses bildete eine Risikomatrix für das jeweils näch tfolgende 
GeschäFtsjahr. 

Die Erhebung und Bewenung des Risikos in der FFG folgte in den Jah
ren 2008 bis 201 4 einem vierstufigen. rollierenden Prozes . Er bestand 
aus der 

- regelmäßigen und systematischen Erhebung der Risiken. 

- Beuneilung (Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit) und 

Benennung der maßgeblichen Geschäftsrisiken. 

- Formulierung von Maßnahmen zur Risikoreduktion sowie 

- WirksamkeitsprüFung der gesetzten Maßnahmen im Sinne eines 
Regelkreises. 

Die so generiene Risikomatrix enthielt kritische. neutrale und unter
kritische Bereiche. Die daraufhin festgelegten Maßnahmen zur Risi
koreduktion dienten in weiterer Folge der Transformation von Risiken 
aus den kritischen Bereichen in die unterkritischen Bereiche. 

Nach der An der Risiken unterschied die FFG zwischen externen Risiken 
(z.B. Risiko als Auftragnehmer fUr Programmabwicldungen) und inter
nen Risiken (z.B. System-. Prozess- und personenbezogene Risiken). 

Ab Sommer 2014 entwickelte die FFG die Risikomatrix mit einer Ergän
zung durch maßgebliche Kontrollprozesse weiter. So sollte die Risiko
matrix in eine Risiko-Kontroll-Matrix übergeleitet und es sollten fUr 
bestimmte Prozessschritte sowohl das Risiko als auch die entsprechende 
Kontrolltätigkeit in einem einzigen Schritt im operativen Ge chäFts
prozess dargestellt werden. Die Erweiterung war zur Zeit der Geba
rungsüberprüfung aus Kostengründen nur für wesentliche operative 
Geschäftsprozesse (z.B. Prozesse mit besonders hohem Risikopotenzial 
und/oder hoher IKS-Relevanz) geplant. 

(2) Der FWF setzte keine Maßnahmen hinsichtlich der Analyse seiner 
Risiken;  er verfUgte daher auch über kein einheitl iches schriftliches 
Dokument. welches eine Risikoanalyse beinhaltete. Der Zugang zum 
Thema Risiko bzw. zur Risikoreduktion erfolgte im FWF lediglich durch 
zahlreiche isoliene IKS-Maßnahmen. wie bspw. Erhöhung der Trans-
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parenz. Einhaltung der Funktionstrennung sowie des Vier-Augen
Prinzips oder Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer. 

Ebenso fehlte die verschrift:lichte Analyse bestimmter externer Risiken, 
wie bspw. des sich dynamisch ändernden Forschungsraums. der Rah
menbedingungen der Grundlagenforschung oder der budgetären Rah
menbedingungen. 

12.2 ( I )  Der RH hielt fest, dass die FFG eine Risikoanalyse durchfuhrte und 
dabei eine Risikomalrix erstellte. Nach seiner Ansicht bildete die jähr
lich adaptiene Risikomatrix im Zusammenwirken mit den Wirksam
keitsprüfu ngen der gesetzten Maßnahmen (siehe TZ 34) eine taugliche 
Voraussetzung fur ein wirkung volles IKS der FFG. 

Weiters hielt der RH die Ergänzung der Risikomatrix durch Kontroll
prozesse grundsätzlich fur zweckmäßig. Der RH merkte jedoch an. 
dass künftig durch die Fokussierung auf wesentliche Geschäftspro
zesse manche Teilbereiche - mit geringerem Risikopotenzial und/oder 
geringerer IKS-Relevanz - der Unternehmenstätigkeit nicht durch die 
Risiko-Kontroll-Matrix abgedeckt werden können. 

(2) Der RH sleille kritisch fest, dass der FWF über keine Risikoanalyse 
betreffend seine Förderungstätigkeit und hinsichUich seiner sich ste
tig ändernden Umwelt verfügte. 

Er empfahl dem FWF, eine Risikoanalyse durchzufuhren und dabei 
eine Risikomatrix zu erstellen. um seine Risikodimensionen sowie die 
Möglichkeit von schädigenden Ereignissen und deren Eintrittswahr
scheinlichkeiten zu antizipieren. Hiezu könnten Synergiepotenziale mit 
der FFG genutzt werden, welche im Bereich der Risikoanalyse bereits 
mehrjährige Erfahrungen aufwies. 

1 2.3 Laut Stellungnal""e des FWF habe er bereits Ende 2014 eine Pro

jektgruppe zur EirUlil,rung eilles systemafischen Risikoma'lGgemellt 

gebildet. Diese bereite aktuell die DurchJUhrung der Risikoanolyse zur 

Beurteilullg der strategischell, operativen ulldjillanzielle'l Risiken vor. 

Dabei werde sertells des FWF die Allwe/ldbarkeil der Erfahrullgell der 

FFG. aber auch anderer, delll FWF-Gescl,iift "iil,erslel'ellder Förde

rungsorga lIisat iOllen geprüft. 
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13.1 ( I )  Die Risikomatrix der FFG enthielt in jeweils vier Ausprägungen 
sowohl Eintrittswahrscheinlichkeiten (unwahrscheinlich - möglich -
wahrscheinlich - sicher) als auch die Bewenung der Schadenshöhe 
(unbedeutend - moderat - kritisch - katastrophal). Dadurch erga
ben sich mögliche Schadensszenarien. Die Abbildung der Risiken 
gehorchte einem Ampelsystem. Die Angabe der möglichen Schadens
höhen erfolgte über qualitative Ausprägungen. was die Quantiflzier
barkcit möglicher Schäden erschwene. 

Im Jahr 2010 überprüfte ein Beratungsumernehmen das Risikomanage
mentsyslem der FFG. Der Berater beanstandete das Fehlen quantita
tiver Risikobewenungen. was die genaue Bewenung der Risikoposition 
der FFG erschwene. Die FFG deftniene daraufhin Frühwarnindikatoren 
und Schwellenwene. um die rein qualitative Risikobewenung in eine 
quantitative überzufuhren. 

(2) Da der FWF über keine Risikoanalyse verfügte. erstellte er auch 
keine Risikomatrix (siehe TZ 1 2). Der Vorsitzende des Aufsichtsrats 1 )  
brachte gegenüber dem RH die Wichtigkeit und Notwendigkeit der Ent
wicklung einer Risikomatrix zum Ausdruck ; diese sei - abge timmt auf 
die Größe und die Rahmenbedingungen des FWF owie unter Bedacht
nahme auf eine ausgewogene Kosten-NulZen-Relation - zu erarbeiten. 

13.2 ( I )  Nach Ansicht des RH verfugte die FFG über ein leicht verständliches 
System zur Antizipierung und Analyse ihrer Risiken im Zuge der För
derungstätigkeil, doch waren die quantitativen Aspekte der Risikobe
wenung weiterhin verbesserungswürdig. 

Er empfahl der FFG. die Quamiflzierung ihrer Risikomatrix zügig vor
anzutreiben. um bspw. die finanziellen Auswirkungen schädigender 
Ereignisse möglich t genau ermineln zu können. 

(2) Gegenüber dem FWF betonte der RH die Zweckmäßigkeit des Risi
komanagements als Voraus erzung für ein wirksames IKS und verwies 
auf seine Empfehlung in TZ 1 2. 

13.3 Laut Stellungnahme der FFG habe sie die Empfehlung des RH aufge

'!Dnl/nen und arbeite bereits an riner Quantijizierung der Risikollla

trir. Eilt erster Vorschlag ri bis ZUIII Frühjahr 201 5  flllali iert. 

11 Der Vorsitzende drs Aufsichtsrats war als G�häft5mhr('r im Sehweizerischen Natl
onalfonds tätig gewrsrn, welcher filxor Ri.sikoanaly�n als Grundlagr ruf ('In 11(5 v('r

fUgte. 
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14.1 ( I )  Die Risikomatrix des Jahres 201 3 der FFG enthielt 1 5  Risiken. Davon 
waren zwei unminelbar quantiflzierbar und standen im Zusammen
hang mit Schäden durch Forderungsau falle von Darlehen. Die beiden 
Risiken fanden sich in der Risikomatrix im gelben Bereich des Ampel
systems, an den kein unmittelbarer Handlungsbedarf geknüpft war. 

Der RH untersuchte am Beispiel des Verhältnisses von au gefallenen 
oder in einen Zuschuss umgewandelten Darlehen zur Summe der aus
haftenden Darlehen die Qualität der Risikoanalyse der FFG betrefTend 
ihre Darlehensvergabe und -gestionierung: 

Tabelle 2: Darlehen, Ausfälle, Umwandlungen - FFG 

aushaftende Darlehen 

Umwandlungen 

Anteil Umwandlungen an 
aushaftenden Darlehen 

Ausfälle 

Anteil Ausfälle an 
aushaftenden Darlehen 

Umwlndlungen und Ausfille 
ge .. mt 

Anteil Summe der Umwind· 
lu:n und Ausfille In 
IUS fUnden IIIrlehen 

Rundungsdifferenzen moglich 

QueUe: FFG 

136 

2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung 

in Mio. EUR in .,. 

328,69 323,38 314,13 328.48 349,09 + 6,2 

1,47 4,21 1,23 1,45 2,69 + 83,0 

0,45 '10 1.30 '10 0,39 '10 0,44 '10 0,77 '10 

4,35 8,26 5,76 8,78 8,65 + 98,9 

1,32 '10 2,55 '10 1,83 '10 2,67 '10 2,47 .,. 

5,82 12,47 6,99 10,23 11,34 + 94,8 

1,77 " 3,85 " 2,22 " 3,11 " 3,24 " 

Der Anteil der Umwandlungen von au haftenden Darlehen in Zuschüsse 
an allen au haftenden Darlehen bewegte sich im überprüften Zeitraum 
zwischen rd. 0,4 'lb (20 1 1 ,  201 2) und rd. 1 , 3  'lb (2010). Der Anteil der 
Darlehensausfalle schwankte im selben Zeitraum zwischen rd. 1 ,3 'lb 
(2009) und rd. 2,7 'lb (201 2). Der Anteil der Umwandlungen und Dar
lehensausfalle zusammen schwankte zwischen rd. 1 .8 'lb (2009) und 
rd. 3,9 'lb (2010) an der ge amten aushaftenden Darlehenssumme. 

Nach einem mathematisch-statistischen Scoringsystem einer europä
ischen Auskunftei und Bonitätsagentur waren Erftillungswahrschein
Iichkeiten mit bis zu 97,S 'lb (Ausfallswahrscheinlichkeit bis 2,5 'lb) mit 
.sehr geringem Risiko' und Erftillungswahrscheinlichkeiten mit 95 'lb 
bis 97,5 'lb (Ausfallswahrschcinlichkeit von 2,5 'lb bis 5 'lb) mit .gerin
gern bis überschaubarem Risiko· einzustufen. Somit waren die Dar-
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lehensgebarungen der FFG gemäß diesem Modell in den Jahren 2009 
und 201 1  mit .sehr geringem Risiko· und in den Jahren 2010, 201 2  
und 201 3 - trotz des prozentuell hohen Anstiegs der Umwandlungen 
und Ausfalle vom Jahr 2009 auf das Jahr 201 3 - mit .geringem bis 
überschau barem Risiko· zu bewenen. 

(2) Da der FWF im Zuge seiner Förderungstäligkeit keine Darlehen ver· 
gab, bestand kein Risiko von ausfallenden oder notleidenden Darlehen 

bzw. die Notwendigkeit, diese in Zuschüsse umzuwandeln. Der FWF 

war jedoch mit zahlreichen anderen Ri iken konfrontien - wie bspw. 
mit sich ändernden Rahmenbedingungen der Grundlagenforschung, 
budgetären Rahmenbedingungen oder der Steuerung der Förderungs
tätigkeit mit geeigneten Finanz-Tools -, flir die er keine Risikoana
lyse oder Risikomatrix ( iehe TZ 1 2) entwickelt hatte. 

14.2 ( I )  Die Analyse des RH zeigle, dass - obwohl die Förderung und Finan
zierung von Forschungsvorhaben systembedingt riskanter war als bei
spielsweise die Finanzierung gewerblicher oder privater Investitionen 
- die Ausfalls- und Umwandlungsraten der FFG in einem statistisch 
wenig risikobehafteten Bereich lagen. Dies zeigle auch die Risikomatrix 
der FFG, nach der diese beiden Risiken im gelben Bereich de Ampel
systems lagen. Nach Ansicht des RH l ießen sich dadurch Rückschlüs e 
auf eine gute Eignung der FFG-internen R isikoanalyse ziehen. 

(2) Nachdem der FWF keine Risikoanalyse durchgeflihn hatte, wieder
holte der RH - unter Hinweis auf im FWF bestehende Risiken, deren 
Management einen wesentlichen Beitrag zu einer zweckmäßigen Fun
dierung des IKS leisten könnte - seine Empfehlung in TZ 1 2  (Durch
flihrung einer Risikoanalyse und Erstellung einer Risikomatrix). 

15. 1 ( I )  Die FFG hatte im Bereich der winschaftsnahen Forschung mit den 
Ländern Oberösterreich. Salzburg, Steiermark 14 und Tirol Kooperati
onsvenräge über die gemeinsame Forschungsfcirderung abgeschlossen. 
Die Länder stellten der FFG zusätzliche Mittel flir die Forschungsfcir
derung zur Verfügung. Die FFG war flir die Vergabe der Förderrnittel 
und flir die Abwicklung der Förderungsprojekte verantwonlich. 

In den Ländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich und Vorarlberg 
erfolgte eine sogenannte Anschlussfcirderung: Hatte die FFG ein Projekt 
genehmigt. konnten die Förderungsnehmer mit separaten AntragSleI
lungen bei den zuständigen LandesfcirderungsSlellen zusätzliche För
dermittel lukrieren. Die FFG schloss daflir mit den Ländern Venrau-

'4 Ofr KooptralJonsvtnliillg mit der Sttltrmark hef zum JO. JUOl 2014 aus. 

137  

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 41 von 100

www.parlament.gv.at



Risikoanalyse 

138 

R 
H 

lichkeitsvereinbarungen über den gegenseitigen Datenaustausch der 
geHirdenen und abgelehnten Projekte ab. In Wien waren die Mitarbei
ter der FFG als Juroren bei den Förderungsvergaben der Technologie
agentur der Stadt Wien GmbH eingeladen. wodurch ein Wissenstrans
fer gegeben war (z.B. Einsichtnahme in Antrags- und Juryunterlagen). 

Die Länder'5 setzten auch außerhalb der Kooperationsvereinbarungen 
und AnschlussHirderungen zusätzliche FOr.ichungsHirderungsaktivi
täten. Da keine einheitliche österreichweite FOr.ichungsHirderungsda
tenbank existiene. konnten MehrfachHirderungen nicht ausgeschlos
sen werden. 

(2) Der FWF fLihne im Bereich der Grundlagenfor.ichung mit der 
Oesterreichischen Nationalbank und dem Wiener WissenschaflS-, For
schungs- und Technologiefonds (WWTF) ein Clearingverfahren durch. 
Im Vorfeld von Vergabesitzungen er.iuchten die Oesterreichische Nati
onalbank und der WwrF den FWF, zu prüfen, ob es beim FWF ein
gereichte oder laufende Projekte mit ähnlichem Inhalt und gleicher 
Projektleitung gab. Brachte dies keinen Verdacht auf MehrfachHirde
rungen hervor. war das Clearingverfahren beendet. Wurden Überein
stimmungen gefunden, holten die Oesterreichische Nationalbank und 
der WwrF eine Stellungnahme der betrofTenen Antragstellenden ein. 

Im Bereich der Zuerkennung von Stipendien stimmte sich der FWF 
jährlich mit der Österreich ischen Akademie der Wissenschaft ab. um 
hier MehrfachHirderungen zu unterbinden. 

Die Länder selZlen auch im Bereich der Grundlagenfor.ichung zusätz
liche FOr.ichungsHirderungsaktivitäten; MehrfachHirderungen waren 
auch hier nicht au geschlossen. 

(J) Die Transparenzdatenbank des Bundes war nach AufTassung des 
RH aufgrund des noch zu geringen DetailIierungsgrads nicht geeignet. 
die Anforderungen der von ihm schon mehrfach empfohlenen For
schungsHirderungsdatenbank zu erfLillen: Um MehrfachHirderungen 
au zuschließen. wäre jedenfalls eine Erweiterung der Transparenzda
tenbank um die Möglichkeit der Eingabe von detaill ieneren und damit 
aussagekräftigen Informationen auf Projektebene erforderlich. 

,0, Oll' OSltnTlch&hr Bundesvt'rfassung ('nthall kClnrn rigrnrn K()m�l('nltatbö-tand 

wForschung und Forschungsffirdrrung". Aus drr Grnrf31kJaUSC'1 drs Art. 1 S 8-VG folgt 

sam!!. dass Forsthung und ih� Fördrrung dtn Undl'm oblit'grn. 
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15.2 Der RH hielt fest. dass eine Mehrzahl an operativ zuständigen Organisa
tion einheiten einen erhöhten Abstimmungsbedarf im Bereich der For
schungsfOrderung verursachte. Darüber hinaus wies er kritisch darauf 
hin, dass weder Kooperationsvenräge und AnschlussfOrderungen in 
der FFG noch Clearingverfahren im FWF MehrfachfOrderungen aus
schließen konnten. 

Der RH stellte kritisch fest, da s keine österreich weite Forschungsför
derungsdatenbank existierte. die sämtliche. durch die öffentliche Hand 
gewährte Förderungen umfasste. Nach Ansicht des RH waren des
halb die erforderlichen Komrollschritte im Kontext eines IKS wesent
lich erschwert, und es bestand die Gefahr von unerwünschten Mehr
fachfOrderungen. 

Der RH erneuerte und bekräftigte daher seine bereits wiederholt ausge
sprochene Empfehlung an das BMWFW und das BMVIT. eine gesamt
österreichische ForschungsfOrderungsdatenbank unter Einbeziehung 
der Förderungsaktivitäten des Bundes und der Länder einzuftihren.'6 

15.3 (I) Laut Stellungnaillne des BMVIT stehe es der Einrichtung einer bun

desweiten Forschungsjörderungsdatenbank nich/ grundsätzlich ableh

nend gegenüber, jedoch sei dabei eine sinnvolle Kosten-Nu/lfn-Relation 

zu beachten. Ferner seien der Zweck einer solchen Datenbank und Kri

terien zur Überprüfung unerwünschter MehrJachjörderungen genauer 

zu dejinieren; das BMVIT erachte es dabei als nahezu unmöglicJ" mit 

vertre/barem A ufwand die erJorderlichen Erhebungen Jiir die notwen

digen Abgleiche auf Projek/ebene durchzuführen. Einer Harmonisie

rung vorhandener Datenbanken stehe das BMVIT aber aufgeschlossen 

gegenüber, wCIH'gleich die Einbeziehung der Länder cJ,wierigkeiten 

mit sich bringen würde. 

(2) Das BMWFW wies in seiner Stellungnal,me auf die Bundesfor

scJ,ungsda/enbank, die ForscJ,ungsjörderungen und -aufträge des 

Bundes eil/halte, und den laufenden Prozess zur Um etzung der TrO/,s

parenzdatenbank, die auch Färderungsjölle der Länder erfassen solle, 

hin. Die Einführung einer weiteren gesamtösterreicJ,ischen Forschungs

jörderungsdatenbank sei mit großem Ko ten- und VerwaltungsauJ

wand verbunden, eine angemessene Kosten-Nutzen-Rela/ion nicht zu 

erwarten. 

'4 sirhc RH RC'lhc Bund 2005/9 . ..  Erfassung rorschungsrtl�anlC'r Daten (FOrderungsdalt'n. 
banken)", RC'ihC' Bund 2010/10. �Um5t'lZung der Empfrhlungt'n der Slratrgll' d� Rattl 
rur Forschung und T«hnologirenrw lck.lung- und RClhe" Bund 2012/ 1 2 • ..  Forschungs· 

strategien dCf Bundcsländt'r-
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15.4 Der RH entgegnete dem BMVIT und dem BMWFW, dass die von ihm 
seit Jahren empfohlene gesamtösterreichische ForschungsfOrderungs
datenbank nicht zwingend als neue und eigenständige Datenbank ent
wickelt werden müsse. sondern auch andere Varianten. insbesondere 
die Möglichkeiten der Erweiterung bereit vorhandener Datenbanken, 
zu prüfen wären. Der RH pnichtete dem BMVIT und dem BMWFW bei, 
dass dies jeden fall auf Grundlage von Kosten-Nutzen-Überlegungen 
zu geschehen hat. Für die Frage, ob die - etwa in der Transparenzda
tenbank - zur Verfiigung stehenden Informationen ausreichen bzw. 
welcher Detaillierungsgrad ftir eine sinnvolle Anwendung der Daten
bank zur Vermeidung unbeabsichtigter DoppelfOrderungen erforder
lich i t, sollte zudem die fachliche Expenise der maßgeblichen For
schungsfOrderungsagenturen (z.B. FFG und FWF) einbezogen werden. 

16.1 ( 1 )  Die Veranlagungen von Förderungsgeldern der FFG regelte deren 
Banken- und Veranlagungsrichtlinie. Die Abteilung ftir Finanzen ftihne 
die Veranlagungen durch. Die Richtl inie war vom Grundsatz der Risiko
vermeidung und der Aufrechterhaltung der Zahlungsfahigkeit geprägt. 
Dementsprechend konnte die FFG Anlageinstrumente wie Bankkonten. 
Termingelder oder Anleihen mit einer Mindestbonität eines Ratings 
von AA 1 7  sowie in der Bonität vergleichbare Geldmarktfonds einset
zen. 

Alle anderen Anlageinstrumente. insbesonderejene mit höherem Ri i
kopotenzial. bedurften der Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Im 
überprüften Zeitraum setzte die FFG keine spekulativen oder riskanten 
Finanzprodukte - wie Optionen. Swaps. Termingeschäfte oder sons
tige Derivate - ein. 

Die letzte I\.daptierung der Banken- und Veranlagungsrichtlinie durch 
die FFG erfolgte im Herbst 201 2 und wurde im Aufsichtsrat ein tim
mig beschlossen. Sie trug der allgemeinen Entwicklung im Banken
sektor und am Finanzmarkt Rechnung und traf Präzisierungen bezüg
lich der Veranlagungslimits. der Bonität und der Anlageinstrumente. 

11 Raung gt'm ß dtr KJ't'du-Ratlngagtnrur Slandard ft Poor .s  CorporaIIon 
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung und die Höhe 
der Veranlagungen der FFG: 

Tabelle 3: Veranlagungen FFG 

2009 2010 2011 2012 2013 V�ränderung 

in 1.000 EUR in '" 

Festgelder 7.500 35.500 59.500 56.500 17.500 + 133,3 

OeBFA '-Guthaben 50.500 5.000 35.000 

Wertpapiere administrativ! 699 2.18S 2.184 2.184 4.184 + 498,8 

Dispokonten 36.500 20.000 40.000 65.000 + 78,1 

gesamt 58.699 79.188 116.684 108.684 96.684 + 64,7 

Öster,eichische BtJndesfinanzierungsagentur GmbH 
, dienten der Ab'fertigungs- und Pensionsrückstellung 
Ouelle: HG 

Bund 2015/7 

Die Höhe der veranlagten Finanzmittel der FFG erreichte - nach rd. 
58,70 Mio. EUR im Jahr 2009 - im Jahr 201 1 den Höchststand mit rd. 
1 1 6,68 Mio. EUR. Im Jahr 201 3 ging der Veranlagungsstand auf rd. 
96,68 Mio. EUR zurück. 'B 

(2) Im FWF existierten vor 201 3  keine schriftl ichen Veranlagungsricht
linien. Nach Auskunft des FWF habe er jedoch bei Veranlagungen von 
Förderungsgeldern stets auf Ausschluss des Währungsrisikos und auf 
die Einlagekapitalgarantie geachtet. Eine im Jahr 201 2 erfolgte Ver
anlagung durch den damaligen Präsidenten in Höhe von insgesamt 
6 Mio_ EUR erfolgte unter Einholung unterschiedlicher Bankofferte. 
Er vereinbarte mit der betreffenden Bank ein Anlegerrisikoprof!l, bei 
dem er einen Verlust von bis zu 20 'l\J des eingesetzten Kapitals in Kauf 
nahm. " Das für diese Veranlagung vereinbarte AnlegerrisikoprofIl war 
zur Zeit der Gebarungsüberprüfung unverändert gültig. 

Der FWF verfasste im Jahr 201 3  eine schriftliche Veranlagungsricht
linie, die das Präsidium Anfang 2014 beschloss und die ab diesem 
Zeitpunkt Gültigkeit erlangte. Veranlagungen waren demnach aus
schließlich in Festgeldern, Spareinlagen, Kassenobligationen und Bun
de schatzscheinen in Euro20 zulässig. Zusätzlich war das Veranla-

18  In  den veranlagu:n BNrägen waren aur:h Wertpapiere rur Abfertigungs- und ?ensi

onsroüstellungen der FFG in Höne von rd. 700.000 EUR {20(9) und rd, 4,18 Mio. EUR 
f20n) enthalten. die nicht der Fördcrungslätigkeit dienlcn. 

19 Das Vt'rlustrisiko wurde bis zum Ende der GcbarungsOberprOfung an Ort und Stelle 
nicht schlagend. 

20 BundoschatzscheinC' der RepubHk Österreich 
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gungsvolumen durch Verteilung auf mehrere Verlragspartner zwecks 
Unterbindung de sogenannten KJumpenrisikos zu streuen. Erlaubt war 
der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten. die an ei n Grundge
schäft gekoppelt waren (z.B. der Erwerb VOn Kauf- und Verkaufsop
tionen auf bspw. Aktien. Renten und Indizes. die das Grundgeschäft 
nicht überstiegen). Spezialkenntnisse für den Umgang mit risikoreichen 
Veranlagungen waren im FWF nicht vorhanden. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung und die Höhe 
der Veranlagungen des FWF: 

Tabelle 4: Veranlagungen FWF 

Wertpapiere 

Kontokorrent/ 
Termineinlagen 

genmt 

Quelle: FWF 

142 

2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung 

in 1.000 EUR in '%. 

1.197 14.000 11.000 + 818,9 

31.712 29.080 33.475 17.884 15.693 - 50,5 

32.909 29.080 33.475 31.884 26.693 - 18,9 

Beim FWF lag im überprüften Zeitraum die Höhe der veranlagten 
Finanzmit1el zwischen rd. 26,69 Mio. EUR (201 3) und rd. 33,48 Mio. EUR 
(201 1 ). 

16.2 ( 1 )  Nach Ansicht des RH stellten die Banken- und Veranlagungsricht
linie der FFG sowie deren regelmäßige Aktualisierung eine geeignete 
Basis zur Minimierung von Anlage-. Ausfall- und Kursrisiken dar. 

(2) Der RH stellte kritisch fest, dass der FWF lrolz Veranlagungssum
men zwischen rd. 26,69 Mio. EUR (20 1 3) und rd. 3 3,48 Mio. EUR (20 1 1 )  

bis Anfang 20 1 4  über keine schrift l ichen Veranlagungsrichllinien ver
fügte. Weiters kritisiene er, dass der FWF über Veranlassung des dama
ligen Präsidenten im Jahr 201 2  bei einer Veranlagung in Höhe von 
6 Mio. EUR mögliche Verluste von bis zu 20 <\\J des Kapitals in Kauf 
genommen hatte. 

Der RH empfahl dem FWF, seine mit den jeweiligen Banken vereinbar
ten Alllegerrisikoproftle auf die nunmehr vorliegende Veranlagungs
richtlinie abzustimmen. 

8und 2 0 1 5/ 7  
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Nach Ansicht des RH war der mögliche Einsatz von derivativen Finanz
instrumenten, angesichts der grundsätzlich risikoaversen Veranla

gungsrichtlinie und der fehlenden Spezialkenmnisse im Veranlagungs
bereich im FWF nicht zweckmäßig. 

Er empfahl dem FWF, auf derivative Finanzinstrumente gänzlich zu 
verzichten und im Veranlagungsbereich lediglich solche Produkte ein
zusetzen, bei denen der FWF über da notwendige Know-how verfugt. 

16.3 LAut Stellungnahme des FWF seien im August 20/4 die Anlegerrisiko

profile bei den jeweiligen Banken geänden worden. Alle anderen vom 

RH geprüften Veranlagungen seien bereits im LAufe des Jallfes 20/4 
ausgelaufen. Zudem seien keine Verluste realisien worden. 

Die vom RH angeregte Vorgangsweise - auf derivative Finanzinstru

mente gänzlich ZII verzichten und lediglich solche Produkte einzusetzen, 

bei dencn der FWF über das notwendige Know-I.ow verfüge - werde 

bereits seit Beginn 20/4 gelrandhabt. Die formalc Ändcrung der Ver

anlagungsricJrtlinic im Hinblick auf dCII gänzliclren Vcrziclrt auf deri

vative FirlOnzinstrumellle sei im erstcn Halbjahr 20/ 5 erfolgt. 

1 7. 1  ( 1 )  Das bei der FFG rur die Abwicklung der Finanzplanung und der 
Zahlungsströme einge etzte Finanz-Tool erlaubte eine Vielzahl von 
Auswertungen und wies zahlreiche Schnittstellen (z.B. zur Finanzbuch
haltung und zum FFF04-System, welches die Förderungsabwicklung 
abbildete) auf. Dadurch war es innerhalb der FFG möglich, die drei 
wesentlichen Finanzströme11 zu erfassen und zu steuern. 

Das Finanz-Tool bot die Möglichkeit, Vorausschauen über erwartete 
Zahlungsströme (bspw. Rücknüsse aus Darlehen) oder zu leistende Zah
lungen in einem bestimmten Zeitpunkt (Förderungszahlungen, Gehäl
ter, ablaufende Veranlagungen) zu erstellen. Dadurch konnte insbeson
dere die Liquiditätssiruation erfasst und beurteilt werden. 

Der mit diesem Finanz-Tool monatlich erstellte Finanzbericht enthielt 
Informationen über vorhandene oder benötigte Liquidität und bein
haltete auch konkrete Veranlagungsvorschläge. 

Im Jahr 201 2  beurteilte ein auf Treasury-Fragen spezialisiertes Bera
tungsunternehmen22 das Treasury der FFG als weitgehend sehr gut 
und gab einige Empfehlungen zur Verbesserung bzw. Optimierung ab 

21 Zah)ungsström� aufgrund der FOrdt'rungstätigkrlltn, ptrsonal�zog('nc: Zahlungrn 
sowir Zahlungen aufgrund sonstigtr Oi('nst!eistungt'n 

22 Dir KostC'n di�r Bt'ratung Ixtrugen 18.000 EUR. 
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(z.B. Ergänzung der Banken- und Veranlagungsrichtlinie und Erstel
lung von Monatsberichten). Die Empfehlungen des Beratungsunter
nehmens setzte die FFG weitestgehend um. 

(2) Der FWF verfugte im Gegensatz zur FFG über kein eigenes integ
riertes Finanz-Tool zur Finanz- und Liquiditätsplanung. Die Planung 
der Budgets. der Zahlungsströme und der erforderlichen Liquidität 
erfolgte durch ein Standard-Bürosoftwareprogramm. Der damit ver
bundene Arbeitsaufwand war aufgrund weitgehend fehlender Schnitt
stellen zur Projektdatenbank. eines geringen Automat isierungsgrades 
und eines intensiven personellen Aufwands durch manuelle Daten
übertragung hoch. Fehlende Schnittstellen und manuelle Datenüber
tragungen teilten Fehlerquellen dar. Die Generierung automatischer 
Berichte flir Kontroll- und Controllingzwecke war nicht möglich. 

Der FWF beauftragte zur Lö ung der Probleme im Jahr 201 )  einen 
externen Berater23 mit der Anschaffung eines Finanz-Tools. mit 
dem auch die Finanz- und Liquiditätsplanung durchgeflihrt werden 
könnte. Der FWF gründete hierzu unter Einbindung des Beraters und 
des BMWFW eine Arbeitsgruppe. Im Mai 2014 lagen drci technisch 
geeignete Systemlösungsansätze vor. In den flin f  eingeholten Ver
gleichsangeboten variierte der Preis flir jeweils drei Jahre inklusive der 
internen Kosten des FWF zwischen rd. 47.000 EUR und rd. 76.000 EUR. 

Die Empfehlung der ArbeilSgruppe an die Gremien des FWF über das 
am besten geeignete Angebot erfolgte im Juli 2014 unter Einbindung 
des BMWFW. Der FWF plante. Anfang 201 5 den Echtbetrieb aufzu
nehmen. 

17.2 ( I )  Der RH beurteilte das zur Steuerung der Finanz- und Liquiditäts
planung eingesetzte Finanz-Tool der FFG als zweckmäßigen Beitrag 
zum Risikomanagement. Dies deshalb. weil nach Ansicht des RH durch 
die zahlreichen Funktionen und Auswertungsmöglichkeiten des Sys
tems entsprechende und ausreichende Kontroll- und Steuerungsmög
lichkciten hin ichtlich der Finanz- und Liquiditätsplanung gegeben 
waren. 

(2) Der RH k.ritisierte. dass das im FWF verwendete Instrument zur 
Finanz- und Liquiditätsplanung aufgrund der fehlenden Schnittstel
len und des unzureichenden Leistungsspektrum flir die Förderungs
tätigkeit des FWF wenig geeignet war. 

21 Di(' Koslc:n drs ('Xt�rn('n Bl:'ralrrs M-lrugrn 18.000 [UR. 
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Er empfahl dem FWF, den Echtbetrieb eines neuen Finanz-Tools so 
rasch wie möglich umzusetzen, um im Sinne eines wirkungsvollen Risi
komanagemenlS eine leistung fahige Finanz- und Liquiditätsplanung 
sowie ein geeignetes Berichtswesen sicherstellen zu können. 

1 7.3 wut Stellungnahme des FWF befinde ich das integriene Business Intel

/igence Tool zur Finanz- und Liquiditätsplanung sowie zur Erstellung 

aller erforderlichen Berichte und Analysell für die Steuerung und das 

Reporti,lg des FWF bereits in der Implementierullgsphase. Die Auf

nahme des Eclltbelriebs sei für das zweite Halbjahr 201 5 vorgesehell. 

18.1 ( I )  Die FFG fUhrte insgesamt vier Handkassen. Die Notwendigkeit von 
vier Handka en begründete die FFG mit Praktikabilitätsaspekten und 
der Organisationsgröße. 

Die Führung der Handka en erfolgte in einem elektronischen Kas
sabuch. 

Eine Kassenrichtlinie regelte die Kas enfUhrung, die Dotierung und 
die monatliche Abrechnung der Handkassen durch die Abteilung fUr 

Finanzen sowie die Aufbewahrungsmodalitäten. Eine Vertretungsre
gelung für die KassenfUhrungsverantwortlichen fehlte. Im Jahr 201 J 
wickelte die FFG insgesamt rd. 45.600 EUR an Zahlungen über die vier 
Handkassen ab. In besondere wurden Bewirtungen im Zuge von Pro
grammberatungen sowie Taxispesen beglichen. 

Bei der Überprüfung der Handkassen durch den RH entsprachen die 
Kassenstände den Sollständen. die Belegablage war zweckmäßig und 
übersichtlich. Die Aufbewahrung der Handkassen erfolgte richtlin ien
konform. Die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips war bei der Aus
zahlung durch die Anbringung von zwei Paraphen nachvollziehbar 
gegeben. 

(2) Beim FWF existienen insge amt drei Handkassen. wovon eine die 
Hauptkasse bei der Finanzbuchhaltung war. Die beiden anderen Hand
kassen fUhrten das Sekretariat der GeschäflSfUhrung und der Emp
fang. Die Handkassen wurden manuell gefUhrt und monatlich in die 
Hauptkasse übertragen. 

Seit November 201 J regelte eine Kassenrichtlinie die KassenfUhrung 
im FWF; bis dahin hatte es keine schriftlichen Anweisungen gegeben. 
Die Richtlinie sah lediglich fUr die Hauptkasse Vemerungsregelungen 
vor. Für die beiden manuell gefUhrten Handkassen fehlten dement
sprechende Regelungen. Im Jahr 201 J wickelte der FWF i nsgesamt 
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rd. 1 9.700 EUR (inklusive Eigenübemägen von 8.000 EUR) an Zah

lungen über die drei Kassen ab. Insbesondere wurden Bewinungen. 
Fahrscheine und Taxirechnungen beglichen. 

Bei der Überprüfung der Kassen durch den RH entsprachen die Kas en
stände den Sollständen. die Belegablage war zweckmäßig und über
sichtlich. Die Aufbewahrung der Handkassen erfolgte richtlinienkon
form. Die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzip war bei der Auszahlung 
durch die Anbringung von zwei Paraphen nachvollziehbar gegeben. 
Die Handkasse beim Sekretariat der Geschäftsflihrung wies zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung seit rund drei Monaten keine Umsätze mehr auf. 

18.2 ( I )  Nach Ansicht des RH erfolgte die Führung der Handkassen in der 
FFG in einer zweck- und ordnungsmäßigen Form. wobei er jedoch 
kritisch auf die fehlende Venretungsregelung hinwies. 

Er empfahl der FFG. in Anbetracht der betriebsinternen Notwendig
keit von vier Handkassen. ent prechende Vemetungsregelungen in den 
Kassenrichllinien für die Kassenflihrungsverantwonlichen vorzusehen, 
um das IKS im Bereich Handkassen zu vervollständigen. 

(2) Der RH stellte kritisch fest, dass die Führung der Handkassen im 
FWF vor November 201 3  weitestgehend ungeregelt erfolgte. Er hielt 
weiters krit isch fest, dass flir die beiden manuell geflihnen Handkas
sen keine Vemetungsregelungen bestanden und durch die manuelle 
Übemagung der Kassenstände ein erhöhtes Risiko von Übemagungs
fehlern gegeben war. 

Da die Umsätze der Handkassen insgesamt gering waren, empfahl der 
RH dem FWF, die Handkassen beim Sekretariat der Geschäftsflihrung 
und beim Empfang aufzulassen und in die Hauptkasse der Finanz

buchhaltung überzuflihren ; damit wäre das Übemagungsrisiko nicht 
mehr gegeben und das IKS gestärkt. 

18.3 ( / )  Laut Ste/lungnaltme der FFG sei die Empfehlung des RH bereits 

umgesetzt. Die Kassenrichtlinie sei um einen eil/sprechenden Passus 

ergänzt worden. 

(2) Der FWF teilte in seiner Stellung,whme mit, dass die Handkasse 

beim Sekretariat bereits mit Ende 20/4 aufgelassen worden sei. Im 

März 20/ 5 werde beim Empfang die neue Hauptkasse in Betrieb gehen. 

Ebenso werde die Kassenriclrrlinie eine personelle Vertretung innerhalb 

des " Teams Empfang" definieren. Die Kas e der FinG/llabteilung werde 

nach Inbetriebnahme der neuen Houptkasse aufgelassen. 
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19.1 ( I )  Die schon vor der Refonn 2004 bestandene. zum Teil institutiona
Iisiene Zusammenarbeit zwischen FFG und FWF wurde 2006 in einer 
Kooperationsvereinbarung neu deflnien. Durch die önliche Zusam
menflihrung bei der Förderungseinrichtungen sollten Synergien im 
Verwalrungsbereich erzielt werden. Die h ierdurch bis zum Ende der 
Gebarungsüberprüfung erzielten Einsparungen schätzte die FFG auf 
rd. 370.000 EUR. 

(2) Beide Förderungseinrichtungen sollten gemäß FFG-G und FTFG 
ihre Programmplanungen zur optimalen Koordinierung der Themen 
und Schwerpunkte aufeinander abst immen sowie einen Infonnations
austau ch (insbesondere zur Vermeidung von MehrfachfOrderungen) 
pflegen. Zur Strategieabstimmung und Abgleichung der Förderungs
maßnahmen waren unter anderem eine gegenseitige Entsendung der 
Aufsich15ra15vorsitzenden in den jeweils anderen Aufsicht rat (in bera
tender Funktion) und eine nach Möglichkeit gleichzeitige Vorlage der 
Mehrjahresprogramme an die zuständigen Ressons (BMWFW und 
BMV1l1 vorgesehen. 

Die Aufsichtsratsvorsitzenden machten von der Möglichkeit der Teil
nahme an den Aufsich15ra15sitzungen der jeweils anderen Förde
rungseinrichlUng nur selten Gebrauch; eine gleichzeitige Vorlage der 
Mehrjahresprogramme erfolgte aufgrund deren unterschiedlicher Peri
odisierungen (drei Jahre FFG bzw. flinf Jahre FWF) nicht; das FTFG 
hane al lerdings auch eine entsprechende Vorgabe des Planungshori
zont flir die Mehrjahresprogramme offengelassen. 

(3)  Im Bereich des IKS kam es zu keinem institutional isienen Erfah
rung austausch zwischen den beiden ForschungsfOrderungseinrich
tungen. 

19.2 ( I )  Der RH hielt fest, dass die FFG und der FWF sowohl hinsicht
lich ihrer strategischen Ausrichtung wie auch bei der Gestaltung und 
Abwicklung ihrer Förderungsprogramme kooperienen; winschaftliche 
Synergien ergaben sich in einzelnen VerwallUngsbereichen (z.B. IT, 
Raumnutzung). Er wies jedoch kritisch darauf hin, dass es im Bereich 
des IKS zu keinem institutionalisienen Erfahrungsaustausch zwischen 
den beiden ForschungsfOrderungseinrichtungen kam. 

Der RH empfahl der FFG und dem FWF, die Möglichkeit weiterer Syner
gien im Verwaltungsbereich im Sinne einer effizienteren Verwaltungs
flihrung und Stärkung des IKS zu prüfen. Weiters empfahl er dem FWF, 
im Bereich des IKS (bspw. bei der Erarbeitung einer Risikoanalyse und 
-matrix) die Eignung der bei der FFG bereits vorhandenen Lösungen 
flir seine Ansprüche zu prüfen. 
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(2) Der RH bemängelte, dass die Vorsitzenden der Aufsichtsräte der 
FFG und des FWF nur geringen Gebrauch von der Möglichkeit der Teil
nahme an den Aufsichtsratssitzungen der jeweils anderen Einrichtung 
machten. Ferner wies er kritisch darauf hin. dass eine gleichzeitige Vor
lage der Mehljahresprogramme aufgrund der unterschiedlichen Peri
odisierung der Programmlängen bei FFG und FWF unterblieben war. 

Der RH empfahl dem BMWFW, bei einer künftigen Novellierung des 
FTFG Vorgaben hinsichtlich einer übereinstimmenden Periodisie
rung der Mehljahresprogramme zu prüfen. Er empfahl weiters der 
FFG und dem FWF, verstärkt von der Möglichkeit der Teilnahme der 
Aufsichtsratsvorsitzenden an den AufSichtsratssitzungen der jeweils 
anderen Förderungseinrichtung Gebrauch zu machen. Damit könnte 
nach Ansich! des RH ein verbessereer und letztlich risikominimierender 
Abstimmungsprozess zwischen den beiden Forschungsförderungsein
richtungen erreicht werden. 

19.3 ( I )  Laut Stellungnahme der FFG werde die Empfelllung, weitere Syner

gien im Venualtullgsbereich im Sinne einer effizienteren Verwaltungs

führung und Stärkung des IKS zu prüfcn, aufgenommen. 

Weiters teille die FFG mit, dass die A ufsichrsratsvorsirze"de großes 

Interesse a" der TeiillUhme all den A ufsielltsratssitzurrge" des FWF 

habe. Sie werde daher irr Zukunft verstärkt von der gesetzliell ein

geräumtclI Mögliellkeit zur Tei/na/llne GI! den Sitzungen GebrGuel, 

machen. 

(2) Der FWF teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die Empfehlung 

des RH, die MöglicHeit weiterer Synergien mit der FFG im Verwal

tungsbercich zu prüfen, aufgellommen werde ulld ei"e e"tsprechende 

KomaRllla/,me ',irrsiellrlich der Umsetzu"g von zwei Ro"kretell Pro

jekten bereits erfolgt sei. 

Bei der Erarbeitung ulld Beurteilullg strategischer Risiken ulld Finanzri

siken (Szenario-Analysen mit Darstellung in einer RisiRomatrir) owie 

operativer Risikell greife der FWF aufrxtenPe Expertise" zurück, reel,er

chiere srlbstverstä"dlich aber auch die /KS-Systrme ähnlicher Orga

"isatione" im 1,,- und Ausland (auelI der FFG). 

Ein regelmäßiger Austausch zwischen den Vorsitzenden der Aufsicllts

räte von FWF u"d FFG sei von IlOhem Nutzen, weslw/b der FWF ver

mehrt auch diesel! Weg einschlagen wolle. Betreffend Erfahrungen ZUm 

eigentlichen Förderungsgeschäft werde sich der FWF auch auf anderen, 

sich auf das Kerngescliäft der beiden Förderungsorganisatiolien fokus-
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sierenden Ebenen um eine Intensivierung des Austausches mit der FFG 

bemühen, weil diese Thematik die Aufsichtsräte nur am Rande betreffe. 

(3) Das BMvrT wies in seiner Stellullgnahme darauf Ilin, dass es bei

spielsweise bei der Abwicklung de BRIDGE-Programm oder beim 

Begutachtullgsverjalrren de COMET-Programms auf Programmebene 

zur Kooperation zwischen FFG ulld FWF komme. 

(4) Laut StellulIgllalrrne des BMWFW er clleine es auf grund des Pro

grammportfolios des FWF auch weiterhin sinnvoll, eine längere leit

periode - mit einem Planungshorizont von füllf Jahre" - durch das 

Mehrjalrresprogramm abzudecken. Bei der Ausarbeitullg und Anpas

sung der Mehrjahresprogramme eijrdoch - soweit inhaltlicll sill/woll 

- eine Abstimmung mit der Fördenlllgstätigkeit der FFG alIlUstreben. 

19.4 Der RH nahm gegenüber dem BMWFW zur Kenntnis. dass künftig die 
Mehrjahresprogramme inhaltl ich abgestimmt werden sollen. Die Bei
behaltung der fünljährigen Periodisierung erachtete der RH aufgrund 
des langen Zeithorizonts allenfalls flir strategische Belange flir erwä
genswen; für operative Maßnahmen wäre hingegen - mit Blick auf 
den vom Gesetzgeber intendienen Abstimmungsprozess - eine Über
einstimmung mit der (kürzeren) Periodisierung der Mehrjahrespro
gramme bei der FFG zweckmäßig. 

Geschäftsprozesse der Förderungsabwicklung 

Überblick zu Förde

rungen in FFG und 
FWF 

Bund 2 0 1 5/7 

20.1 ( I )  Der Bund transferierte der FFG millel eines Rahmenvenrags seine 
Programme24 zur Durchführung im eigenen Wirkungsbereich oder zur 
Abwicklung im übenragenen Wirkungsbereich.2s In Ausflihrungsver
trägen waren genauere Details (z.B. Anzahl der durchzuführenden 
Ausschreibungen, Gesamtbudget) der jeweiligen Programme festge
legt. 

Seit 201 1  kalegorisiene die FFG die von ihr zu vergebenden Förde
rungen nach Förderungsinstrumenten. Diese Instrumente stellten stan
dardisiene Förderungsformate dar. Sie defrnienen insbesondere die 
An des Vorhaben , die Projektgröße. die rörderbaren und teilnahme
berechtigten Förderungsnehmer, die Höhe der Förderungen und das 

14 Ein Progr.ilmm war ('In 80ndrl von Vorhabtn. das lt'Chnologir-, wlrtschafts- und g�lI

schaftspoliHSC"hr ZleI(' v('rkni.ipftC'. Oi(" Vergab<' von FörderungC'n in Form von ZUS<'hüs-

5tn konnlt' TC'!l tints Programms St'1n. 

1\ Im eigenC'n WirkungsbcKlch war die' FFG für die F6rderungstntschC'ldung zusl:indlg. 

im übenragrßen Wirkungs�rt'i('h traf drr Auftraggrbtr dl(, Förd('run�ntsch('idung. 
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anwendbare Auswahlverfahren. In einem Programm konnten ein oder 
mehrere Förderungsinstrumente eingesetzt werden. 

Vor der Einführung der insgesamt ))  Förderungsinstrumente hane die 
FFG ihre Programme mit 76 Programmlinien26 abgewickelt. 

Die FFG wendete pro Förderungsinstrument eines von vier verschie
denen Auswahlverfahren IM 1 bis M 4; siehe Abbildung ) in TZ 2 1 )  
an. Die Art des Auswahlverfahrens hing i n  der Regel von der Höhe 
der maximal möglichen Förderungssumme ab. 

Die folgende Tabelle zeigt die 33 Förderungsinstrumente, über die die 
FFG verfügte und mithilfe derer in den Jahren 2009 bis 201 3  jähr
lich zwischen 41  und 44 nationale und EU-Programme abgewickelt 
wurden:2' 

26 Programmlinien verfolgten spezielle Zielt odrr bt"inhallelen spezidlt Maßnahmen inner

halb eines Programms. 

21 In den drti PrQgrarnmen GEN-AU. NANO und NAWr wurden Projekte vor Einführung 

der Einteilung in Fördcrungsinslrumenlt ht:willigt. daher iSI die Einteilung aur die dn:i 

Programme nicht anwendbar. 
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FFG und FWF - Interne Kontrollsysteme 

Tabelle 5: Förderungsinstrumente und Auswahlverfahren FFG 

Förderungslnsttumtnt Aus •• hl· mulmale Höhe f&rderungs- Anwendung In Progrlmm(enp 
vtrf.hrtn der förderung InlenslUt 

Mo 1 bis In 1.000 (UR In 'JI. 
" 4  

Pra ktikumfSc.hültr Innen " I Tillente 

(irJnts " I 2 80 - 100 Tilente 

Projektvorbereitung " I 3 SO BASIS 

Innovationsschtck/kltln M I  5 100 In novatiOl1sscheck 

Innovationsscheck/groß M I  10 BO Innovationsscheck 

Praktikum/Studenllnnt" M I  10.6 0 - SO lillente 

feasibility " 2  30 ",0 - 7S BASIS 

Organis.ltion und Person.lentwidr:tung " I SO SO - 10 Titente 

Qualifizierungsneuwerk/klein " 1 SO 60 - 100 Forscbungskompetenzen 

Netzwerk-Forschung-Schult 60 0 - 100 litente 

Disserutionen " '  100 0 - 50 TaLente 

Markteinführungsprojekt - If 200 0 - 25 "1:net 

Sondierung 200 40 - 80 ASAP. benefit. ENERGIE DER ZUKUNR. 
e!MISSION. IKT der Zukunft. IV2Sptu�. 
Mobilität der Zukunft. Neue Energien 2020. 
Produktion der Zukunft. TAkE OFF 

Gründeruntrum 350 30 - 35 Aptu�B 

Qu.lifiz:ierung�nl!!tzwerk/mittel 500 60 - 100 For�chungskompettnltn. 
TKhnologiekompetenzen 

Innovationsnetlwtrlr: 150 40 - 60 (OIN 

Wissen�chi.ftstr.n�fer - Fruhph.u 1.000 90 BRIOGE 

Wissen�ct'lafUtransfl!!r - Bridge 1.000 60 - 15 BRIOGE 

Markteinführungsprojekt - MS 1.000 0 - 100 BASIS 

Qualifizierungsnetzwerk/groß 1,000 60 - 100 Forsct'lungskompetenlen 

Strukturilufbau - Studio 1.300 10 Iteseilfch Studio Austria 

Einll!!tprojekt - I.F 2.000 45 - 10 ASAP, Talente. e!M1SSIOH 

Einzelprojekt - GlF 2,000 100 ASAl' 

kooPf:riltion�proj.kt-EE-lf 2.000 35 - 80 ASAP. (OIN. Mn.Rt. ENERGIE OER ZUKUNfT. 
Energietffiziente FahruugtKhnotogien. 
e!MISSION. fIT-IT. IkT der Zukunft. IV2Sptus. 
kIRAS. Mobilität der Zukunft. Neue Energien 
2020, Produktion der Zukunft. TAkE OFF 

Kooperation�projekt - GlF 2.000 100 ASAP. blente. I!!!MlSSION 
Strulr.lurilufbau - Projekte 2.000 0 - 10 COIN. COMET. SUItegisehe Impulszenuen 
Smtungsprofessur 2.000 0 - 60 Produktion der ZukunftZ 
Einlelprojekt - EE 2.900 25 - 60 BASIS. EUROSTAItI 
kompetenzuntrum 1.100 - 40 - 55 (OHET. wfFORTE 

5.000 

lritprojekt offen 35 - 10 ENERGIE OER IUkUNn. e!MISSION. 
leuchttOrme I!!MoblUUl 

EU-Kofinanzlerung offen 15 TOP.EU 
F&E-Dienstteislungen offen Finilnzlerung Benefit. ENERGIE DER ZUKUNn. e!MLSSION. 

bis 100 " UCT der Zukunft, KlUS. MobiliUt der 
Zukunft. NANO-EHS. IEA, Hl!!ue Energien 
2020. Produktion der Zukunft. TAKE OFF. 
TKhnotog'iekompetenzen 

VorkommerzieUe BtschiHung (PCP) oHen Finilnlierung IV2Sptus. Hobititit der Zukunft 
bIs 100 " 

Kurzbezeichnungen der Prognmme 

erstmal.s 2014 ausgeschrieben 

QueUen: FFG; OilrstelLung RH 
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Die Abgrenzung der Förderungsinstrumente untereinander und zwi
schen Förderungsinstrumenten und Programmen war in einigen Fäl
len nicht hinreichend scharf.28 

(2) Der FWF unterteilte seine Förderungsmaßnahmen in insgesamt 
1 7  Programme. Diese unterschieden sich hinsichtlich Schwerpunkt, 
Förderungshöhe und Laufzeit der förderbaren Projekte. Für die zu ver
gebenden Förderungen bestand ein Standardverfahren. In vier Pro
grammen gab es Abweichungen von diesem und in vier weiteren Pro
grammen war das Auswahlverfahren mehrslUflg ausgestaltet: 

Tabelle 6: Förderungsprogramme und Auswahlverfahren FWF 

Programme Verfahren Efnrelchung 

Einzelprojekte Standardverfahren laufend 

Transnationale Programme! programmspezifische Verfahren programmspezifisch 

Spezialforschungsbereiche mehrstufiges Verfahren Ausschreibung 

START-Programm Standardverfahren. Jury bestellt Gutachter 
und erstellt Empfehlungsliste 

Ausschreibung 

Wittgenstein-Preis Standardverfahren
f, 

Jury bestellt Gutachter 
und erstellt Empfe lungsliste 

Ausschreibung 

Doktoratskollegs mehrstufiges Verfahren Ausschreibung 

Schrödinger-Stipendium Standardverfahren laufend 

Meitner-Programm Standardverfahren laufend 

T ranslationa 1-Brainpower-
Programm 

mehrstufiges Verfahren Ausschreibung 

Firnberg-Programm Standardverfahren Ausschreibung 

Richter-Programm Standardverfahren Ausschreibung 

Translational Research-
Programm 

mehrstufiges Verfahren Ausschreibung 

Programm klinische Forschung Standardverfahren laufend 

Pro�amm zur Entwicklung und Standardverfahren, Beirat ersteUt Ausschreibung 
Erse ließung der Künste Empfehlungsliste 

Selbstständige Publikationen Standardverfahren. Kommission erstellt laufend 
Entscheidungsvorschlag 

Referierte Publikationen Standardverfahren laufend 

Wissenschaftskommunikations- Standardverfahren Ausschreibung 
Programm 

I Unter diesem wurden diverse Förderungsmöglichkeiten. die teilweise eine Abstimmung mit ausländischen Förderungs

agenturen erforderten. zusammengefasst. 

Quellen: FWF; Darstel lung RH 

152  

ZI So kam das Förderungsinslrumenl Strukturaufbau-Studio nur im Programm Resear("h 

Studios Awtria zur Anwc::ndung; das Förderungsinslrumem Innovationsnetzwerk kam 
nur im Programm COIN zur Anwendung. Beide Förderungsins1nJmenic hanen jedoch 

einen sich teils überschneidenden Bereich. 
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Bund 2015/1 

20.2 ( I )  Der RH stellte fest, dass die bei der FFG im Jahr 201 1 vorgenommene 
Unteneilung in )) Förderungsinstrumente eine Vereinfachung gegen
über den 76 Programmlinien gebracht haUe. Er wiesjedoch kritisch auf 
die weiterhin bestehende komplexe Unteneilung in )) Förderungsin
strumente zur Durchftihrung von 4 1  Programmen (20 1 )) hin. Darüber 
hinaus waren ftir den RH die Abgrenzung der Förderungsinstrumente 
untereinander und die Abgrenzung zwischen Förderungsinstrumenten 
und Programmen nicht immer nachvollziehbar. Die Unteneilung der 
Förderungsvergabe der FFG in vier verschiedene Auswahlverfahren war 
nach Auffassung des RH sachlich gerechtfenigt. 

Der RH empfahl der FFG, die bestehenden Förderungsinstrumente in 
Abstimmung mit den zuständigen Ressons stärker zu konzentrieren 
und ihre Anzahl zu senken, um eine Vereinfachung bei der Abwick
lung der Förderungsvergaben sowie höhere Transparenz zu erreichen. 

(2) Der RH hielt fest, dass der FWF seine Förderungsmaßnahmen in 
1 7  Programme unleneilte. Er erachtete die Beschränkung auf ein Stan
dardverfahren bei der Förderungsvergabe, von dem e in spezifIschen 
Programmen Abweichungen gab, grundsätzlich als zweckmäßig. 

20.3 ( I )  Laut Stellung/laillne der FFG /Iellme sie die EmpJelllu/lg des RH 

an; sie verwies weiters auJ ihr Mehrjallresprogramm 201 5 bis 201 7, 
das einen Review der Programme und Instrume/ue im Jahr 201 5 im 

Dialog mit den zustä/ldigen Ressorts vor elle. 

(2) Laut Stellungnahme des BMVlT würdel/ weitere Verei/tJachul/gel/ 

der Programlllstruktur der FFG I/ielu grul/dsätzlicll eine Verbesserung 

darstellen, weil aucll auJ Bedarfsgerechtigkeit, Effiziel/z und Effekti

vität der Förderungsal/gebote geaeluet werdel/ müs e. Die Instrumel/

tel/struktur ulllerliege eil/er ständigen ÜberpriiJuI/g, wobei das BMVIT 

die FFG weiterhin bei der Umsetzung eil/es - zwischel/ größtmöglicher 

EinJachheit und lIIindestllotwendiger Speziali ierullg ausgewogel/en -

Förderungsangebots unterstütull werde. 

20.4 Der RH erwidene dem BMVlT, dass insbesondere im Hinblick auf die 
festgestellten Überschneidungen, Überlappungen und Parallelitäten bei 
manchen Förderungsinstrumenten deren Konzentration nicht notwen
digerweise zu einem Verlust an Bedarfsgerechtigkeit, Effizienz und 
Effektivität fühn. Er hielt daher an seiner Empfehlung fest. 
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Geschäftsprozesse von 
der Ausschreibung bis 
zur förderungsabrech
nung 

21 .1  ( 1 )  Die Förderungsabwicklung durch die FFG (Ausschreibung bis För
derungsabrechnung) gliedene sich - je nach Auswahlverfahren - i n  
folgende Geschäftsprozesse: 

Abbildung 3 :  Geschäftsprozesse der Förderungsabwicklung FFG 

AUS5chreibung/PrDgr�mm 

l 
Beratung durch FFG 

l 
Antragseinreichung 

l 
Ersterfassung, 
Formalpriifung 

l 
inhaltliche Prüfung und 

I Aufbereitung 

M I' M 2 M 3  
, 

Bewertung I Gutachten externe und 1 durch FFG der FFG FFG-Gutachten J 

l 1 
Sitzung des Sitzung des Slanding 

Btirats Committee 

� � 
Liste Förderungs- I Ranking der Projekte 

empfehlungen 

l r 

I Ablehnung 

I Ausscheidung 

I M 4J.. 
Bewertung durch Jury-

mitglieder und FFG-
Mitarbeiter 

l 
Sitzung der Jury und 

Hearing der Förderungs-
werbe, 

� 4nking der Projekte 

Förderungsentscheidung durch FFG 
Förderungsentscheidung durch 

Auftraggeber 

J, � � J, 
I Ablehnung I I Abschluss des förderungsvertrags I I Ablehnung 

l 
Projektabwlcklung und Förderungsabrechnung 

M 1. M 2. M 3. M 4: Verfahrensarten für die Auswahl def Förderungsanträge zur Förderungsenhcheidung 

Quellen: HG; Darstellung RH 

-

I 

I 
I 
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Die aufgrund eines Programms oder anlässlich einer Ausschreibung 
elektronisch eingereichten Anträge wurden formal geprüft. In allen 
Auswahlverfahren (M I bis M 4) nahm die FFG eine inhaltliche Prü
fung vor. 

Im Auswahlverfahren M I erfolgte dann eine Bewenung durch die 
FFG, in den Auswahlverfahren M 2. M ) und M 4 eine Begutachtung 
durch FFG-Mitarbeiter, externe Gutachter oder Mitglieder einer Jury. 
Die Förderungsentscheidung in den Auswahlverfahren M I und M 2 
lag bei der Geschäftsführung der FFG, in den Auswahlverfahrcn M 3 

und M 4 beim Auftraggeber (Bundesministerien, Länder). 

Die FFG verfUgte fUr die Förderungsabwicklung (Ausschreibung bis 
Förderungsabrechnung) über folgende Prozessbeschreibungen: 

- _Ausschreibung und Beratung durchführen-. unteneilt in die Sub
Prozesse _Ausschreibung vorbereiten- und _Ausschreibung bekannt
machen und Beratung- ; 

- _Projekte auswählen- ;  

- _Förderungsvertrag erstellen und Venragsänderungen durchführen-; 

- _Projektcontrolling-. 

Die Prozessbeschreibungen kamen bei allen vier Auswahlverfahren 
zur Anwendung.29 Sie waren über die I ntranet-Seite der FFG ftir alle 
Mitarbeiter zugänglich. Die Prozessbeschreibungen enthielten - mit
tels Links - zahl reiche Verweise auf andere Intranet-Dokumente, die 
Prinzipien der einzelnen Verfahrensschrine darstellten oder weiterflih
rende Informationen enthielten (Qualitätsstandards). Dokumente aus 
dem Bereich BasisprogrammeJO, welche lediglich bestimmte Mitarbei
ter benötigten, waren nur diesen zugänglich. 

Die Prozes beschreibung _Projekte auswählen- enthielt Verweise auf 38 
weitere mitgeltende Unterlagen, die unterschiedlichste Themen behan
delten. Diese mitgeltenden Unterlagen, die auch die Unterschiede zwi-

1 9  Für die Abwick.lung von Förderungen im Auswahlvcrfahrrn M I hatte dk FFG ('In Doku
ment mit adaptlcncn Prozesslxschrtibungcn spulC�:1I Lur AbwickJung von Klt'lnslför
dcrungcn. wo�i die gt'nt'rt'lIen Regeln Wlt' Unterschriftenordnung und Vier-Augen 
Pnnzip auch hicr gahcn. 

)() Bei diöt:n Programmen dö Auswahlvcrfahrt'ns M 2 �ula(htc'ttn MllarMilCr der FFG 
dlc FOrdcrungsantrage. wogrg('n bc-I den Auswahlvcrfahrtn M ) und M 4 Extcm(' dlc 
Fördcrungsantr2ge �gutachttttn. 
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sehen den vier Arien der Auswahlverfahren darstellten, waren zum 
Teil inhalt l ich inkohärent und aktual isierungsbedürftig.J1 

(2) Die FörderungsabwickJung durch den FWF (Ausschreibung bis För
derungsabrechnung) gliederte sich im Standardverfahren in folgende 
Geschäftsprozesse: 

Abbildung 4: Geschäftsproze se der Förderungsabwicklung FWF 

Ausschreibung/Programm 

� 
Beratung durch FWF 

� 
Antragsei nreichu ng 

� 
formole und inhaltliche Ant .. g5prüfung Ab.etzung 

� 
fxterne Gutachten 

� 
Entscheidungsvorschlag 

� 
Kuratoriumsentscheidung Ablehnung 

� 
"bschluss des Förderungsvertrigs 

� 
Projektobwicklung und 
Förderun 9 Silbrec h nu n 9 

Quellen: fWf; Darstellung RH 

1 56 

11 In den Dokumt"nH!n Ober Prinzipien der Auswahlverfahren M 'J und M 4 randen sich 
trilwrist Elrml:'nlc. die:- tu dtn jeweils anderen Auswahlverfahren gehönen. In einem 
wehrren Dokument randen sich in eincm Tc.x-Iabschnill über KoslenkOrzungen Aus
ffihrungen zur Venneidung von Befangenheilen und zur VcrtraulichkeitsvcrpOichlung 
der Mitglieder von ßew('nungsgremien. 
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Die aufgrund eines Programms oder einer Ausschreibung eingereichten 
Anträge wurden einem Referenten. einem Stellvenreter sowie einem 
wissenschaftlichen und einem administrativen Projektbetreuer zuge
teilt. Der administrative Projekt betreuer prüfte den Antrag formal auf 
Vollständigkeit, der wissenschaftliche Projektbetreuer nahm eine erste 
inhaltliche Prüfung des Antrags vor. Nicht verbesserungsfähige for
male Mängel flihnen zur Absetzung des Antrags. 

Vollständige Anträge wurden vom Referenten geprüft. der entweder 
die Begutachtung durch externe Gutachter oder die AbseLZung des 
Antrags vorschlug. Die externen Gutachten wurden vom Referenten 
und seinem Stel lvenreter kommentien und vom wissenschaftlichen 
Projektbetreuer in einem Entscheidungsvorschlag zusammengefa t. 
über den das Kuratorium im Sinne einer Ablehnung des Antrags oder 
ei ner Förderu ngszusage entsch ied. 

Der FWF verfugte über keine vollständige Darstellung seiner Prozess
abläufe. Der regelmäßig aktualisiene _Leitfaden Zusammenarbeit Refe
rentlnnen ft Stellvenreterlnnen und Sekretariat des FWF" (FWF-Leitfa
den) sowie weitere interne Dokumente enthielten teilweise Regelungen 
- wie bspw. zur Projektau wahl. zum Vorgehen bei Interes enkon
Oikten - sowie Kontrollmechanismen zur gesetz- und satzungsmä
ßigen Förderungsvergabe. 

Im Jahr 20 1 2  begann der FWF, unterstützt durch ein Beratungsun
ternehmenJ2, seine Geschäftsprozesse in einer sogenannten Prozess
landkane zu beschreiben. Da Projekt mündete in eine - zur Zeit der 
Gebarung überprüfung noch nicht vollständige - grafische Darstel
lung des Ablaufs der Förderungsvergabe nach dem Standardverfahren. 
Die geplante Erstellung der Prozesslandkane als Intranet-Dokument 
mit Links zu Prozessbe chreibungen war zur Zeit der Gebarungsüber
prüfung noch nicht feniggestelll. 

21.2 ( I )  Der RH hielt fest. das die Prozessbe chreibungen der FFG sämt
liche Stufen der Förderungsvergabe in den verschiedenen Auswahl
verfahren darstellten. 

Er wies jedoch darauf hin. c1a die Proze beschreibungen teilweise 
unübersichtlich waren und dadurch eine fehlerfreie Anwendung 
erschwenen. Dies traf insbesondere auf die umfangreiche Prozessbe
schreibung _Projekte auswählen" zu. Ferner hielt der RH fest. dass die 
Prozessbeschreibungen - sowie mitgeltende Dokumente - teils nicht 

U Oie Kosten für dir BCl1Itung beliefen sich auf 7.200 EUR. Vor der Auswahl d('S beauf
tragten Unternehmens holte der FWF insgesamt drei Vcrglcichsangcbolc cin: das beauf· 
tragte Unternehmen hallt' das prciswtntstt Angebot vorgdcgt. 
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IKS-Elemente bei der 
Förderungsabwick
lung 

158 

aktuell waren. Er empfahl der FFG, die Prozessbeschreibungen und die 
mitgeltenden Dokumente auf Aktualität, Kohärenz und bessere Über
sichtlichkeit zu überprüfen. 

(2) Der RH kritisierte beim FWF das Fehlen einer vollständigen Darstel
lung der Prozessabläufe bei der Förderungsvergabe. Er empfahl dem 
FWF, die Prozesslandkarte zügig fertigzustellen und Prozessbeschrei
bungen mit klar festgelegten Zuständigkeiten und integrierten Kon
trollmechanismen zu erarbeiten. 

21.3 ( I )  Laur Srellungnallme (Jer FFG arbeite sie bereits all der Umsetzung 

der Empfehl!mg. Die Verbesserullg der Dokumente werde als laufel1der 

Prozess lur Qualirätssicherung wahrgenommell, die Empfehlung wiirde 

bis Erlde 201 5 umgesetzt werden. 

(2) Der FWF venvies zur Kritik des RH am FeMen ei.ler vallsrälldigell 

Darstellung der Prazessabläufe (TZ 2 1 ,  24, 25,  26, 28 und 29) irl sei

ner Stellungnal,me auf die aus seiner Sicht u mfassende Darstellung 

aller VerfahrelIsschrille bis zur Förderungselltscheidul1g im FWF-Leit

JadeII. Dariiber hillaus betreibe der FWF die voUstiindige Beschreibung 

der wichtigsten operativen Risiken sowie .lOeh Maßgabe der verfügbare" 

Ressourcel1 die Vervollstä"digullg der Proussbeschreibungen weiter. 

21.4 Der RH erwiderte dem FWF, dass der FWF-Leitfaden nicht sämtliche 
Elemente einer Prozessbeschreibung enthielt, und verblieb daher bei 
seiner Empfehlung. 

Fallauswahl 

22 Der RH wählte bei der FFG und dem FWF je drei Förderungsfalle exem
plari eh aus)), an hand derer er den Ablauf der Förderungsvergabe 
jeweils im Abstrakten (Soll-Prozess; TZ 23 . 1  bis TZ 30. 1 ;  jeweils ( I )  

für FFG und (3) für FWF) und im Konkreten (Ist-Prozess; TZ 23. t bis 
TZ 30. t ;  jeweils (2) für FFG und (4) für FWF) überprüfte. 

)) BetrelTend die FFG wählte der RH aus sämtlichen Förderungsrallen aus dem Basispro� 
gramm mit Bcwilligungsdatum im Jahr 2010, aus dem Programm COIN mit B('wil� 

ligungsdalum im Jahr 2012 und aus dem Programm Neue Energien 2020 mil Aus

schreibungs- und Bewilligungsdalum im Jahr 2009 nach dem Zufallsprinzip je einen 
Förderungsfall aus. 

Betreffend den FWF wählte der RH aus sämtlichen Förderungsfällen aus dem Pro

gr<lmm Ein.ulprojülc mit Bewilligungsdal'Um im Jahr 2010 und im Jahr 201 3 sowie 
aw dem Translational R�ar("h Programm mit Bewilligungsdatum im Jahr 20t 1 nach 
dem Zufallsprinzip je einen Förderungsfall aus. 
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Beratung der Antragsteller 

23.1 ( I )  Bei der FFG gab es eine Prozessbeschreibung über die telefonische 
oder persönliche Beratung von Förderungsinteressenten und ein Doku

ment mit den zu beachtenden Prinzipien (z.B. Gleichbehandlung aller 

Förderungswerber, Geheimhaltung und Datenschutz bei der Beratung). 
Eine Dokumentationspnicht zum Stattfmden oder zum Inhalt von Bera
tungsgesprächen bestand nicht. 

(2) In den vom RH überprüften Förderungsfallen der FFG befanden 
sich keine Aufzeichnungen über al lfall ige Beratungsgespräche. 

(3) Der FWF verfügte über keine schriftlichen Regelungen rur Bera
tungsgespräche mit Förderungsinteressenten. 

(4) In den Papierakten und elektronischen Aufzeichnungen der vom 
R H  ausgewählten FörderungsHilie des FWF befanden sich keine Auf
zeichnungen über allfallige Beratungsgespräche. 

23.2 ( I )  Der RH bewertete die bei der FFG bestehende Prozessbeschreibung 
und die Qualitätskriterien zur Beratung von Antragstellern als zweck
mäßig. Er wies jedoch kriti eh darauf hin, dass keine Aufzeichnungen 
über Beratungsgespräche vorlagen und somit deren Stattfinden, die 
Teilnehmer sowie der Gesprächsinhalt nicht nachvollziehbar waren. 

Der RH empfahl der FFG, zumindest rur umfangreiche Beratungsge
spräche eine Verpnichtung zur Führung von Aufzeichnungen festzu
legen. 

(2) Der RH kritisierte, dass der FWF rur die Beratung keine Vorgaben 
oder Standards festgelegt hane. Dies barg das Risiko einer Ungleich
behandlung von potenziellen Antragstellern. 

Er empfahl dem FWF, schrift l iche Vorgaben für Beratungsgespräche 
auszuarbeiten, die Qualitätsstandards festlegen sowie eine Aufzeich
nungsverpfiichtung zumindest rur umfangreiche Beratungsgespräche 
enthalten sollten. 

23.3 (I) Die FFG teilte i/l ihrer Stellu/lgnahme mit, die EmpJehlung sei 

bereits in ei"em internen Projekt eingespielt, desseIl Ergebnis dann i/l 

die entsprechende ProzessbesclJre-ibuIIg i/ltegrien werde. 

(2) Der FWF IIenuies ;n seiner Stellungnahme auJ sei"e vielfältigen 

Beratlmgsa/lgebote ill Form VOll InJonnatiollsverallstaltllngen bis zu 

perSÖl1lid,el1 Gespräche/l über administrative AbläuJe IIndJacildiszipli-
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Iläre Derails. Er bespreclle im Ko .. teIt VOll Sch ulullgell die häufigste .. 

Fragesfellullgell lilld vereinbare dabei Sta .. dards. Weiters zeige sich ill 

einer 20/ 3 durcllgefollrten Befragu/lg aller WissensclIafter deren '"olle 

Zufriede"'leit mit der Beratung des FWF. 

23.4 Der RH wies nochmals darauf hin, dass der FWF über keine schrift
lichen Regelungen für Beratungsge präche mit Förderungsinteressen
len verfügle, weshalb das Risiko einer Ungleichbehandlung bestand. 
Er verblieb deshalb bei seiner Empfehlung. 

Antragseinreichung und Auswahl der Bearbeiter 

24.1 ( I )  Die Leiter der jeweiligen Bereich der FFG verteilten die elektro
nisch eingegangenen Förderungsanträge zur weiteren Bearbeitung an 
ihre Mitarbeiter (Programmmanager, technische und wirtschaftl iche 
Sachbearbeiter). Diese waren gemäß der internen Antikorruptionsricht
linie verpflichtet, Befangenheiten zu melden. Eine Verpflichtung zur 
Aufzeichnung der Durchführung einer Befangenheitsprüfung bestand 
nicht. 

(2) Die exemplarisch überprüften Förderungsfalle der FFG wurden 
jeweils von Mitarbeitern der dafür zuständigen Bereiche bearbeitet. 
Die Akten enthielten keine Aufzeichnungen über die Vornahme einer 
Prüfung der Befangenheit der Mitarbeiter. 

(J )  Der FWF-Leitfaden gab zwar einen Überblick über die Zuteilung 
der Förderungsanlräge, beschrieb jedoch den Geschäftsprozess der 
Antragseinreichung und Auswahl der Bearbeiter nicht näher. 

Das Sekretariat der Geschäftsstelle ordnete die Anträge den fachlich 
nahestehenden Referenten und Stellvertretern zu, von denen einer 
als der die Gutachter nominierende, der andere als der die Gutach
ten kommentierende eingesetzt wurde. Gemäß FWF-Leitfaden sollten 
die Referenten und Stellvertreter nach der Zuteilung allfällige Beran
genheiten)< bekanntgeben. Der FWF führte eine Auflisrung der insti
tutionellen und der bekanntgegebenen persönlichen Befangenheiten 
der Referenten und Stellvertreter. Die Auflistung war unvollständig. 

J<4 Wissenschaftliche Zusammrnarbeit und/oder gemeinsame Publikationen können zu 
persönlichen Befangenheilen führen. die bekanntzugeben waren, 
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(4J Die Referenten und Stellvertreter der beim FW exemplarisch über
prüften Förderungsfalle waren weder institutionell noch persönlichJS 
befangen. Es gab keine Aufzeichnungen über das Stattfinden einer 
Befangenheitsprüfung der Referenten. Stellvenreter und Mitarbeiter. 

24.2 ( I ]  Der RH bewertete die Zuteilung der Förderungsanträge in der FFG 
an ihre Mitarbeiter grundsätzlich als zweckmäßig. 

Er empfahl jedoch der FFG. bei der Erstprüfung der Förderungsan
träge die Prüfung der Befangenheit der Mitarbeiter nachvollziehbar 
aufzuzeichnen. 

(2J Die im FWF-Leitfaden enthaltene Prozessbeschreibung genügte 
nach Ansicht des R H  nicht dem Erfordernis einer umfassenden, trans
parenten Prozessbeschreibung. Er verwies auf seine Empfehlung in 

TZ 2 1 ,  die Prozesslandkarte fertigzustellen und Prozessbeschreibungen 
zu erarbeiten. die sowohl die Zuteilung von Förderungsanträgen an 
die Referenten. Stellvenreter und Mitarbeiter als auch den Umgang 
mit deren Befangenheit und diesbezügliche Dokumentationspflich
ten regeln. 

Ferner empfahl der RH dem FWF. die Auflistung der bereits bekannt
gegebenen Befangenheiten der Referenten und Stellvertreter zu ver
vollständigen. 

24.3 (I) Laut Stellung.zahme der FFG Irabe sie bereits erste Diskussionen 

zum Aspekt der Prüfling lind Dokumentation VOrl geme/deten Befall

genheiten abgehalten. 

(2) Laut SteUungna/l/ne des FWF sei die Empfehlung des RH umge

setzt. Die Liste der bekalllitgegeberien Befangenlreiten der Referenten und 

Stellvertreter sei bereits ein Arbeirsbehelj bei der BejangelllreitspriiJlIllg. 

Formalprüfung 

25.1 ( I )  Die Formalprüfung umfasste die Prüfung der grundSätzlichen Eig
nung. formalen Richtigkeit und Vollständigkeit der eingereichten 
Anträge sowie des Vorliegens allfalliger weiterer. in den Ausschrei
bungsunterlagen defmierter Formalkriterien. 

]'j gemäß den bc'kanntgcgc:bcnr:n Bdangt:nhtiIc::n 
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Das elektronische EinreichsystemJ6 der FFG verhindene ein verspä
tetes Einreichen vOn fristgebundenen Förderungsanlrägen, womit sich 
eine gesondene Prüfung der Rechtzeitigkeit Fristgebundener Anträge 
erübrigte. 

Falls die Anträge behebbare Mängel aufwiesen. fordene die FFG die 
Antragsteller zur Verbesserung auf, unbehebbarc MängcJ fühnen zur 
Ablehnung des FörderungsanIrags. 

In  der Prozessbeschreibung und den weiterHihrenden Dokumenten 
war das Vier-Augen-Prinzip bei der Formalprüfung und der Mängel
behebung veranken. Das elektronische Aktensystem37 erfordene eine 
Bestätigung der Formalprüfung durch zwei Mitarbeiter, widrigenfalls 
der nächste Schritt nicht durchgefuhn werden konnte. 

(2) Bei allen vom RH exemplarisch überprüften Förderungsnillen der 
FFG gab es Check] isten im elektronischen Akt. Mit diesen Checklisten 
überprüften die Mitarbeiter der FFG die Erfüllung der Formalkriterien 
der eingereichten Anträge. In einem Förderungsfall fordene die FFG 
den Antragsteller zur Behebung von Mängeln durch Nachreichung von 
Unterlagen auf. Das Vier-Augen-Prinzip wurde eingehalten. 

(3) Der FWF verfugte über keine Prozessbeschreibung für die Formal
prüfung. Der FWF-LeitFaden sah vor, Förderungsanträge, die nicht in 
die Zuständigkeit des FWF fIelen oder unbehebbare Mängel aufwie
sen, abzusetzen. Der Antragsteller musste behebbare Mängel binnen 
einer festgesetzten Frist beheben. um eine Absetzung seines Antrags 
zu verhindern. 

Die Sonderrichtlinie zum Translational Research Programm des BMVIT 
sah vor, dass nicht rechtzeitig eingereichte und nicht vollständige 
Anträge ohne weitere Prüfung abzulehnen waren. 

(4) Die exemplarisch überprüften Förderung falle des FWF enthielten 
Checklisten zur Überprüfung der Vollständigkeit der Antragsunterla
gen. Die Bearbeiter der Förderungsfalle waren im elektronischen Akt 
ersichtlich. Das Vier-Augen-Prinzip wurde eingehalten. 

Im überprüften Förderungsfall des Translational Research Programms 
war das Datum der Antragseinreichung aus den Unterlagen nicht nach
vollziehbar. Der FWF schied trotz des Fehlen einzelner Unterlagen 

)6 tCall 
J7 FFF04 
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den Förderungsantrag nicht aus, sondern forderte den Antragsteller 
zur Nachreichung von Unterlagen auf. 

25,2 ( I )  Der RH stellte fe t, dass bei der FFG die Durchftihrung der Formal

prüfung die Erfordernisse wirksamer Konrrollen erflillte. Er hob die 
durchgehende Umsetzung des Vier-Augen-Prinzips hervor. 

(2) Unter Hinweis auf die in den exemplarisch überprüften Fällen fest
ge teilten Mängel bei der Formalprüfung empfahl der RH dem FWF. 
verstärkt auf die Einhaltung von Formalkriterien in Sonderrichtli
nien und auf die Dokumentation der fcirderungsrelevanten Sachver
halte zu achten. 

Zudem verwies der RH aufseine Empfehlung in TZ 2 1 ,  die Prozessland
karte fertigzu teilen und Prozessbeschreibungen zu erarbeiten. um all
gemeine Regelungen hinsichtlich der Formalprüfung restzuschreiben. 

25.3 Laut Stellungnahmc des FWF stimme cr der Empfehlung des RH zU. 

Die Problematik sei inzwischen durclI geänderte Regelungen bei Nach

reich u ngen clltschä rft. 

Inhaltliche Prüfung und Aufbereitung - Begutachtung 

26.1 ( I )  Für die Begutachtung der Förderung anträge verfügte die FFG über 
Prozessbeschreibungen ftir die Auswahlverfahren M 2, M 3 und M 4 
(_Projekte auswählen-) sowie ergänzende Dokumente.J8 

Im Au wahlverfahren M 2 erstellten Mitarbeiter der FFG interne Gut
achten über wirtschaftliche und technische Aspekte der eingereichten 
Projekte. Für diesen Bereich be tanden gesonderte Regelungen der Gut
achtenserstellung. die nur den in diesem Bereich tätigen Mitarbeitern 
zugänglich waren. Die Mitarbeiter mussten eine al lfallige Befangen
heit aktiv melden. Je ein technischer und wirtschaftlicher Sachbear
beiter erstellte die internen Gutachten. die jeweils ein weiterer Mitar
beiter einer Qualitätsprüfung unterzog. 

Im Bereich der Auswahlverfahren M 3 und M 4 erstellten Mitarbei
ter der FFG zur Information des Bewertungsgremiums eine inhaltliche 
und wirtschaftliche Aufbereitung der Förderungsanträge. Sie erfolgte 
gemäß den Qualitätsstandards. die auch festlegten. dass verschiedene 
Personen die inhaltliche und die wirtschaftliche Aufbereitung vor
nehmen sollten. 

Ja Fur das Auswahlv('rfahrtn M I gab t"S eint ('igt'nc Prozrss�hrt'ibung: v('nu:ft(' Brgut
achlungtn ruhMe die: FFG nicht dUf('h (sicht' rl 21). 
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Die Mitglieder der Bewertungsgremien in den Auswahlverfahren M 3 
und M 4 erhielten die Förderungsanträge elektronisch. Sie mussten 
vor Einsicht in die Anträge ihre Unbefangenheit sowie vertrauliche 
Behandlung der Antragsinhalte bestätigen. Auch konnten die Mitglie
der des Bewertungsgremiums während der Einsieht in den Antrag eine 
bekannt gewordene Befangenheit elektronisch melden. 

(2) Die drei vom RH exemplarisch überprüften Förderungsfalle der FFG 
betrafen in zwei Fällen das Auswahlverfahren M 3, in einem Fall das 
Auswahlverfahren M 2. Die M 3-Fälle enthielten eine technische und 
wirtschaftliche Aufbereitung für die Mitglieder des Bewertungsgremi
ums; im Förderungsfall des Auswahlverfahrens M 2 enthielt der elek
tronische Akt die von zwei Mitarbeitern der FFG erstellten und von 
zwei Qualitätsprüfern geprüften internen Gutachten. In allen genann
ten Fällen waren keine Befangenheiten festzustellen. 

(3) Der FWF verfugte über keine Prozessbeschreibung der Projektbe

gutachrung. Der FWF-Leitfaden beschrieb jedoch einzelne Regelungen 
zur Begutachtung von Förderungsanträgen durch (meist ausländische) 
Experten. Die Anzahl der Gutachten hing von der beantragten Förde
rungssumme ab, es waren jedoch mindestens zwei Gutachten einzuholen. 

Nach einer ersten Befangenheit prüfung erhielten die Gutachter eine 
Anfrage des FWF sowie eine Kurzbeschreibung de Projekt . Erst nach
dem die angefragten Gutachter zugesagt hatten, übermittelte der FWF 
die volle Beschreibung des Projekts sowie die Mitteilung. dass Unbe
fangenheit angenommen würde. solange der Gutachter keine Meldung 
machte. Die Antragsteller erfuhren nicht. wer die Gutachter waren: 
lediglich Teile der Gutachten wurden den Antrag tellern nach der Ent
scheidung über den Förderungsantrag kommuniziert. 

(4) Die Gutachter in den vom RII exemplarisch überprüften Förderungs
f<i 1len wurden vom Referenten bzw. dem Referenten und dem Stellver
treter nominiert. Der FWF schrieb vier, fünf und sech Gutachter an.19 

Pro Förderungsfall wurden letztlich zwei externe Gutachten erstellt. 

26.2 ( 1 )  Der RH stellte fest, dass die Prozesse der FFG zur Erstellung inter
ner Gutachten das Vier-Augen-Prinzip sowohl bei der inhaltlichen 
als auch bei der wirtschaftlichen Begutachtung einhielten. Die FFG 

befolgte durch den eingeschränkten Zugang ihrer Mitarbeiter zu ge on
derten Regelungen im Auswahlverfahren M 2 auch das IKS-Prinzip 
der Mindeslinformalion. 

J4) Ein Gutachter lehnte: dIe Gutachtcnscr5lcllung w�cn rinn Intt'l"tSSenkonflikts ab: drri Gut

achter rt'agicrtrß nicht auf die" Schrritxn drs FWF. drri Gutachtrf lehntrn wtge-ß Arbeits

otxriastung und ZWt', wrgrn rehlenden Spnialwls.wn5 aur dem Fo&hungsgcbi(1 ab. 
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Weiters hielt der RH positiv fest. dass auch während der Begutachtung 
und Bewenung der Projekte durch die Mitglieder der Bewenungsgre
mien Interessenkonnikte und Befangenheiten zu melden waren. 

(2) Der RH stellte fest. dass der FWF der Befangenheitsprüfung von 
Gutachtern großes Augenmerk chenkte. Die Zusicherung des FWF an 
die Gutachter. deren Anonymität zu wahren. war nach Ansicht de RH 
zweckmäßig. die Unabhängigkeit und Unbefangenheit der Gutachter 
sicherzustellen. H insichtlich der fehlenden Prozessbeschreibung ver
wies der RH auf seine Empfehlung in  TZ 2 1 .  

Auswahl der Projekte 

27.1 ( 1 )  Die Projektauswahl der Auswahlverfahren M 2 bis M 440 der FFG 
war in der Prozessbeschreibung _Projekte auswählen- sowie i n  Prin
zipiendokumentcn dargestellt. Eine MeldeverpOichlung bei Befangen
heit der Mitglieder eines Bewenungsgremiums war bereits bei der Ein
sicht und Vorbewenung vorgesehen. 

Gemäß Prozessbeschreibung beriet das Bewenungsgremium im Aus
wahlverfahren M 2 über die von den internen Gutachtern der FFG 
erstellten Vorschlagslisten und traf eine fachliche FörderungsenlSchei
dung. I n  den Auswahlverfahren M 3 und M 4 gab da gesamte Bewer
rungsgremium eine Förderungsempfehlung ab. Die Empfehlungsliste 
wurde dann dem Auftraggeber des jeweiligen Programms zur Ent
scheidung übermillelt. 

(2) In dem exemplarisch überprüften Förderungsfall des Auswahl
verfahrens M 2 flihne das Bewenungsgremium Protokolle seiner Sit
zungen. Allni l lige Stimmenthaltungen wegen Befangenheit wurden 
nicht vermerkt. Die Bewenungsgremien der zwei überprüften Förde
rungsfalle des Auswahlverfahrens M 3 erstellten keine Protokolle der 
Sitzung. 

Die Punktebewenungen sowie Kommentare der Bewenenden aller 
exemplarisch überprüften Förderungsfalle wurden im elektronischen 
Akt der FFG eingetragen. 

40 Beim Auswahlvtrfahrtn M 1 handehe (S sich um ein vtrt'lMfachtts Vt"rfahrrn !siehe 

17. 21). 
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(J)  Das Kuratorium des FWF traf bei den meisten Programmen des 
FWF die Förderungsentscheidung.41 Der FWF-Leitfaden enthielt Vor
schriften zur Vorbereitung und zum Ablauf der Kuratoriumssitzung. 
Weiters enthielt die _Geschäftsordnung fUr die Delegiertenversamm
lung, da Kuratorium und das Präsidium des FWF- Regelungen zur 
Befangenheit von Mitgliedern der Organe und zur Vertraulichkeit der 
Ku ratoriumssitzungen. 

Die wissenschaftlichen Projektbetreuer bereiteten in einem Dokument. 
in dem auch Befangenheiten von Kuratorium mitgliedern angefUhn 
waren, eine Zusammenfassung der Gutachten und Benotung der Pro
jekte vor. Die Kuratoriumsmitglieder waren verpOichtet, bei Befan
genhciten während der Diskussion über den Förderung antrag den 
Raum zu verlassen. 

(4) Obwohl in den exemplarisch überprüften Förderungsfallen des FWF 
Befangenheiten von Kuratoriumsmitgliedern auftraten, vermerkten 
die Protokolle der Kuratoriumssitzungen entsprechende Stimmenl
hallungen wegen Befangenheil nicht. 

27.2 ( I )  Der RH krilisierte das Fehlen von Aufzeichnungen über allfall ige 
Stimmenthaltungen bei der FFG. 

Er empfahl der FFG. im Sinne eines tran parenten Ablaufs der Ent
scheidungsprozes e Aufzeichnungen über Stimmenthaltungen wegen 
Befangenheil der Milglieder der Bewenungsgremien zu fUhren. 

(2) Der RH erachtele die schriftlichen Befangenheitsregeln des Kura
loriums im FWF als zweckmäßig. Er venrat jedoch die Auffassung, 
dass aufgrund der Zusammen etzung des Kuratoriums (siehe TZ 4) 

das Risiko der Milentscheidung von befangenen Kuratorium mitglie
dern relativ hoch war. Der RH empfahl daher dem FWF. Slimmenthal
lungen bei Befangenheilen von Kuraloriumsmitgliedern im Prolokoll 
der Kuratoriumssitzungen zu vermerken. 

27.3 ( I )  Laut Stellungnahme der FFG sei den Mitarbeitenr bereits die Ver

pfliclrtung zur A ufzeichnung "on Stimmentlraltunge" kommuniziert 

worde". 

(2) Der FWF teilte i" sei "er Stellungnahme mit, er habe die EmpJehlrlllg 

bereit während der Gebaru"gsüberpTÜJung auJgegriffell ulld umgeselll. 

41 Ausnahmtn brstanrlC'n z.B. bClm Tr.wslational Rt'St'3rch Progrölmm: Das Kuratorium 

gab eine Fördcrungsempf('hlung. die' dem Bridge-Bdr.1t Obcrmitttlt wurde. der dit'St 

bt.'i Zustimmung an das BMvrr zur FlIrdcrungsentschcoidung O�mlltl('It('. 
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Erstellung und Abschluss des Förderungsvenrags 

28.1 ( I )  Im Auswahlverfahren M 242 traf die Geschäftsflihrung der FFG die 
Förderungsentscheidung, war jedoch gemäß FFG-RL 4] an die fach
liche Entscheidung des Bewenungsgremiums gebunden und konnte 
von dieser nur in jenen Fällen abweichen, flir die die richtliniengemäß 
vorgesehene Geschäftsordnung dies normiene. Eine deranige Fälle 
regelnde Geschäftsordnung der FFG existiene nich\. 

In den der FFG zur Abwick.lung überlassenen Programmen (Auswahl
verfahren M 3 und M 4) traf der Auftraggeber« seine Förderungsent
scheidung aufgrund der Empfehlungen der Bewenungsgremien und 
übermillelte die Entscheidung an die FFG, die zur Venragserrichtung 
und -unterzeichnung ermächtigt war. 

Die seit 201 2  be tchendc Prozessbeschrcibung _Fördervenrag erstel
len und Vcnragsänderungen durchflihren- und weitere Dokumente 
enthielten Regelungen und Informationen zur Prüfung der Aunagener
flillung vor Vertragsabschluss sowie rur das Erstellen und Versenden 
des Vertragsentwurfs. Für diese Vorgänge war das Vier-Augen-Prin
zip einzuhalten.4s 

Die Versendung des Venragsentwurfs erfolgtc seit 201 2  elektronisch. 
Nach Annahme des Venragsentwurfs durch den Antragstcller erhielt 
dieser eine gemäß Unterschriftenordnung von beiden Geschäftsflih
rem unterzeichnete Venragsurkunde. 

(2) Die Venragsentwürfe der exemplarisch vom RH überprüften Förde
rungsfalle der FFG paraphienen zwei Mitarbeiter der FFG. In allen Pro
jektcn legten die Bewertungsgremien vor Venragsabschluss zu erful
lende Aunagen fes\ .  Die Prüfung der Aunagenerfullung erfolgte nach 
der ab 201 2 geltenden Prozessbeschreibung durch zwei Mitarbeiter der 
FFG; in zwei Förderungsfallen, in denen die Venragserstellung vor 201 2 
erfolgte, war die Prüfung durch zwei Mitarbeiter nicht dokumentien. 

(3) Der FWF verfugte über keine Prozessbeschreibungen zur Erstellung 
des Förderungsverlrags, lediglich die - zur Zeit der Gebarungsüber
prüfung unvollständige - Prozesslandkane (siehe TZ 2 1 )  cnthielt den 

4l B�lm Auswahlv�rfah�n M I hand�lIt es sich um ('m vC'lTinfachlts VrrfahfTn (sithr 
T7 21). 

4 )  Rkhtlinirn ruT dir Österrrichischr �or5('hungsf'örd('rungsgrstllschart m.b.H. lur För
drrung von Forschung. TKhnologir, Entwicklung und Innovation 

44 z.B. BMWFW. BMvrr sowie' Klima- und Enugirfonds 
4<; Vor 2012 gab ö noch nicht zur Gänzr frr11ggrstdltr Ar1M:llsvC'rsionrn deT Prozessbc

schrtibung .Fördcrvcnrag C'r5lC'lIen und Vertragsandrrungrn durchrührtn-. 
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Hinweis. dass der Venragsentwurf unter Beachtung des Vier-Augen
Prinzips zu erstellen war. Eine UnterschriFtenordnung tUr die Venrags
unterzeichnung existiene nich!. 

(4) Bei den vom RH exemplarisch überprüften Förderungsfallen de 
FWF kontrolliene und paraphiene ein Mitarbeiter den Venragsenrwurf. 
Ein anderer Mitarbeiter unterschrieb den Förderungsvenrag. 

28.2 ( I )  Der RH wies kritisch darauf hin. dass die FFG die in der FFG-RL 
vorgesehene Geschäftsordnung nicht erlassen halle. Er verwies auf 
seine Empfehlung in TZ 8. eine entsprechende Geschäftsordnung zu 
erarbeiten oder die in die cm Zusammenhang inhalt lich notwendigen 
Regelungen in bereits bestehende Dokumente aufzunehmen, um die 
FFG-RL umzusetzen. 

Der R H  wies ferner darauf hin. dass vor 201 2 die Prüfung der Auna
genertUllung unter Einhallung des Vier-Augen-Prinzips nicht nach
vollziehbar aufgezeichnet worden war. 

(2) Der RH kritisiene. dass der FWF weder über Prozessbeschreibungen 
tUr die Venragserstellung noch über eine Unterschriftenordnung tUr 
die Venragsunterzeichnung verfugte. obwohl nach Ansicht des R H  
die Erstellung eines den FWF rechtlich bindenden Förderungsvenrags 
einen ri ikobehaFteten Prozess darstellte. 

Wenngleich in der Praxis bei der Venragserstellung das Vier-Augen
Prinzip grundSätzlich eingehallen wurde, widersprach die fehlende 
Verschriftlichung den Grundsätzen der Tran parenz. Der RH verwies 
auf seine Empfehlung in TZ 2 1  und empfahl dem FWF weiters. umge
hend eine Unterschriftenordnung zu erlassen, um die Zuständigkeiten 
und Verantwonlichkeiten nachvollziehbar zu regeln und damit das 
IKS zu verbessern. 

28.3 ( I )  Die FFG anerkamrre die Kritik des RH an der fehlelldell Regelung 

jeller Fälle im A uswahlverfahren M 2, in dellen die Gese/,äftsfrihrung 

VOll der fachlichen Entscheidullg des Bdrats abgeheIl durfte. Die ab 

201 5 geltellden Förderullgsrichtliniell würden eille deranige Befugllis 

IIicht mehr vorsehen, deli Richtlin iell ulld der Empfehlung des RH ellt

sprechende Spezifikatiollell würdell aber ill die Beirat ordllung aufge

lJommefl. 

(2) Laut Stellullg,whme des BMVIT sehe das FFG-G IIur eine Geschäfts

ordnung hinsichtlich der Beiräte vor. Der Begriff .Geschäftsordllung 

der FFG" in deli im überprüften Zeitraum geltellden Förderung rie/,/

linien sei missverständlich, weil das BMVrr in deli Förderullgsriclrr-
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linien keine organisalionsrecl1tlichen Anforderungen an die FFG im 

Si,llie einer Erlassung einer _Geschäftsordnung der FFG- slellen könne. 

(3) Der FWF leille in seiner lellungnahme mil, er habe bereils die 

Empfehlung umgeselZ1 und eine Unlerschrijtenordnung erlassen. 

28.4 Der R H  erwidene dem BMVIT, dass § 10 Abs. 1 FFG-G die Einrich
tung von Beiräten und die Erlassung einer vom Bundesminister für 
Verkehr. I nnovation und Technologie zu genehmigenden Geschäfts
ordnung vorsah. Der R H  stellte klar. dass das Abgehen der Geschäfts
führung von der fachlichen Entscheidung des Beirats weder in einer 
Geschäftsordnung noch in anderen Regelungen ausgefühn war, und 
verwie auf seine Ausführungen unter TZ 8. 

Venragsänderungen 

29.1 ( I )  Die FFG verfügte über umfassende interne Regelungen zur Ver
tragsänderung. Kostenumschichtungen bei einem Venragspanner oder 
zwischen Venragspannern waren von mindestens zwei Mitarbeitern 
im Vier-Augen-Prinzip zu genehmigen. 

(2) In einem der exemplarisch überprüften Förderungsfalle kam es zu 
einer Kostenumschichtung, die allerdings erst bei der Förderungsab
rechnung (vor Erstellung des Ent lastungsschreibens) bekannt wurde. 
Die FFG genehmigte die Kostenumschichtung. ohne eine Venragsän
derung vorzunehmen und damit ohne nachvollziehbare venragliche 
Deckung. 

(3) Der FWF verfügte über keine Prozessbeschreibungen oder interne 
Regelungen zu Venragsänderungen. Die Allgemeinen Venragsbedin

gungen des FWF enthielten widersprüchliche Regelungen über geneh
migungspnicht ige Venragsänderungen. 

(4) In einem der exemplarisch überprüften Förderungsfalle des FWF 
kam es zu einer Änderung des Projektleiters. Nach Zustimmung sei
tens des Referenten und des Stellvenreters genehmigte das Präsidium 
den Projektleiterwechsel. Weder der Papierakt noch der elektronische 
Akt enthielt hiezu nachvollziehbare Unterlagen. 

29.2 ( I ) Der RH erachtete die umfassenden Regelungen der FFG zu Venrags
änderungen zweckmäßig. Er wie jedoch kritisch darauf hin. dass in 
einem der vom RH exemplarisch überprüften Fälle der Förderungsneh
mer eine Kostenumschichtung vorgenommen hatte, die einer Geneh
migung bedurft hätte. 
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(21 Der RH bemängelte, dass beim FWF weder eine Prozessbeschrei
bung noch verschriftlichte Regelungen fur Vertragsänderungen bestan
den, wodurch auch das Risiko der Ungleich behandlung vOn Vertrags
partnern gegeben war. Der RH verwies auf die Empfehlung in TZ 2 1 .  

Ferner empFahl e r  dem FWF, Vertragsänderungen i n  den Akten nach
vollziehbar zu dokumentieren. 

29.3 Laut SIeliungnalu1Ie des FWF " ellme er die EmpJelllung, Vertragsän

derungen in den Akren Ilacllllollziehbar zu dokumemierel', bei der Ver

scl,rift1ic/,ulIg und grafischen Darsldlu"g der Kemprozrsse und der 

Dokume/ltatioll der Zuständigkeiten sowie KOlltrollmec/,allismen auf 

Projektabwicklung und Förderungsabrechnung 

30.1 ( I )  Die folgende Abbildung zeigt die Abwicklung und Abrechnung der 
Förderungsprojekte der FFG : 

Abbildung 5 :  Abwicklung und Abrechnung der  Förderungsprojekte FFG 

c= 
----

Förderungsnehmer 

----------
� 

1 --- 5 

Fachab· Abteilung für Projektcontrolling ) 
t.nungen' 

3 
Finanzen 4 und Audit 6 

FFG 

l.B.: Abteilung Strukturprogramme, Abteilung Bashprogramme 

QueUen: HG; Darstellung RH 
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[ 1 }46 Nach Abschluss des Förderungsvertrags überwies die Abteilung 
fur Finanzen der FFG den Förderungsnehmern die Fördermittel, bei 
mehrjährigen Forschungsprojekten erhielten sie Teilbeträge. 

[2J Die Förderungsnehmer übermiltelten am Ende des Forschungspro
jekts den Fachableilungen (z.B. Abteilung Strukturprogramme, Abtei
lung Basisprogramme) und der Abteilung Projektcontrolling und Audit 

46 Die Zahl in eckiger Klammer bezieht sich auf die Nummerierung in der Abbildung S. 
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der FFG einen Endbericht, bei mehrjährigen Projekten erfolgtejährlich 
die Übermittlung eines Zwischenberichts. Die Berichte enthielten ins
besondere eine Gegenüberstellung der Ziele und tatsächlichen Ergeb
nisse. Meilensteine sowie die Ausgaben für das Förderungsprojekt. 

[3] Die End- und Zwischenberichte wurden von den technischen Pro
jektbetreuern der Fachabteilungen inhaltlich geprüft. 

(4) Gleichzeitig prüften die wirtschaft lichen Projektbetreuer der Abtei
lung Projektcontrolling und Audit die Ausgaben der Förderungsneh
mer rnschprüfung). Bei diesen Tischprüfungen forderte der wirtschaft
liche Projektbetreuer stichprobenwei e Kopien von Belegen von den 
Förderungsnehmern an. 

[5) Nach Beendigung des Projekts mhrten die Projektbetreuer eine 
Endabrechnung durch und sandten dem Förderungsnehmer ein Ent
lastungsschreiben. 

[6] Im Zuge der Endabrechnung mhrte die Abteilung Projektcontrol
ling und Audit zusätzlich Prüfungen vor Ort durch. Dabei prüfte sie 
insbesondere die Originalbelege. Die Auswahl der vor Ort zu prüfenden 
Projekte erfolgte rr -unterstützt durch ein Stichprobenverfahren. Groß
projekte (ab 750.001 EUR Förderung) prüfte die FFG jedenfalls;je nach 
Höhe der Förderung sank bei mittleren und Kleinprojekten die Prüf
wahrschei nlichkeit. 

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Prüfungen vor Ort sowie 
die Höhe der geprüften Ausgaben von Jänner 201 3  bis Juni 2014:47 

Tabelle 7: Prüfung der Abrechnungen FFG 

Jinner 2013 bis 
Junt 2014 

Zwischen berichte 

Endberichte 

lertdlte gesamt 

Quelle: FFG 

Bund 201 5/7 

Tischprüfungen davon Höhe der geprüften davon 
Prüfungen yor Ort Ausgaben bet Höhe der geprüften 

Ttschprüfungen Ausgaben bet 
Prüfungen yor Ort 

Anzahl in 1.000 EUR 

890 77 161.491 40.385 
(8.65 '1.) (25.01 '1.) 

1.548 820 1.235.521 878.270 
(52.97 '1.) (71.08 '1.) 

2,431 197 1,397,012 911.655 
(36.79 ") (65.76 ") 

47 Di� FFG crfasslc seit Jänn('T 201) die Pnlfun8cn vor On In ihrer Datenbank systema

tisch. 
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Die FFG führte zwischen Jänner 201 3  und Juni 2014 insgesamt 2.438 
Tischprüfungen durch; von diesen 2.438 Prüfungen kontrollierte die 
FFG zusätzlich 897 vor Ort (rd. 37 <\b). Forschungsprojekte, die in die
sem Zeitraum mit einem Endbericht abgeschlossen wurden, überprüfte 
die FFG besonders häuFig vor Ort: Von den 897 Vor-Ort-Prüfungen 
betraF dies 820 Prüfungen (rd. 53 <\b); die geprüften Ausgaben belie
fen sich dabei auf 878 Mio. EUR (rd. 71 <\b). 

(2) Die drei vom RH exemplarisch überprünen Förderungsfalle der FFG 
waren im Bereich der Projektabwicklung und Förderungsabrechnung 
vollständig dokumentiert. In den einzelnen Schrinen des Geschäfts
prozesses waren die Verantwortlichkeiten. die Vertrelungsregelungen 
und das Vier-Augen-Prinzip sichergestellt. 

(3) Die folgende Abbildung zeigt die Abwicklung und Abrechnung der 
Förderungsprojekte des FWF: 

Abbildung 6: Abwicklung und Abrechn u ng der Förderung projekte FWF 

4 
Färderungsnehmer 

6 
1 

5 

finanz
abteIlung 

FWF 

UNIVERSITÄTEN J 

8 
Re.t.ton 

1 Abteilung Biologie und Medizin. Abteilung Mobilität.s- und Frauenprogramme 

Quellen: FWF; Darstellung RH 

1 72 

[ I J48 Nach Abschluss des Förderungsvertrags forderten die Förderungs
nehmer die Mittel bei den Fachableilungen des FWF (z.B. Abteilung 
Biologie und Medizin, Abteilung Mobilität und FrauenprogrammeJ für 
maximal jeweils sechs Monate an. 

4' Die Zahl in eck.iger Klammer bezieht sich auf die Nummerierung in deI' Abbildung 6. 
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[2, 3] Nach der Freigabe durch die Fachabteilungen überwie die 
Finanzabteilung die Mittel direkt an die außeruniversitären Förde
rungsnehmer oder an die Universitäten.49 

[4] Die außeruniversitären Förderungsnehmer beglichen die offenen 
Rechnungen. 

[5] Die universitären Förderungsnehmer legten die Rechnungen den 
Universitäten vor, welche die e dann beglichen. 

[6] Die Förderungsnehmer erstellten Jahresberichte und nach Abschluss 
der Projekte Endberichle. 

[7] Die Berichte wurden von den Mitarbeitern der Fachableilungen des 
FWF inhaltlich geprüft. 

[al Gleichzeitig prüfte die Ableilung Revision die Abrechnungen auf 
ihre Vollständigkeit und ziffern mäßige Richtigkeit. Bei diesen Prü
fungen forderte der FWF stichprobenweise Kopien von Belegen bei 
den Förderungsnehmern an. 

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Prüfungen sowie die Höhe 
der geprüften Ausgaben im Jahr 201 2 :50 

Tabelle 8: Prüfung der Abrechnungen FWF 

Jahr 2012 

Zwischenberichte 

Endberichte 

Berichte v_nmt 

Ouolle: FWf 

Bund 2015/7 

Prüfungen 

Anzahl 

1.803 

438 

2.241 

Höhe der geprüften Ausgaben 

in 1.000 EUR 

34.692 

4.511 

39.209 

�9 § 26 Univcrsilätsgest'tz 2002. 8GBI. / Nr. 120/2002 Ld.g.F.: Di� Angehörigen des wis
senschafUichen und künstJerisC"hen Universiläupersonals sind berechligt. in ihrem 
Fach auch Forschungsvorhaben oder kOnslierische Arbeiten an der Universil.ät durch
zuführen, die nicht aus dem Budget der Universität. sondern aus Forschungsaufträgen 
Dritter. aus Mitteln der Forschungsfllrderung oder aus anderen Zuwendungen Dritter 
finanziert werden. Über die Verwendung der Projt:k.tmitld entscheidet der ProjektIei
ler. Millcl rur Forschungsvorhaben von UnivcrsitälSpcrsonal sind von der Universität 
zu verwahco und aU5S('hlicßlich auf Anweisung des Projektleiters zu verwenden. 

<.0 Oie Prüfungen der Zwischen- und Endberichte des Jahres 2013 wartn zur Zeit der 
Gebarungsüberprufung noch nicht abgeschlossen. 
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Der FWF flihrte im Jahr 201 2 insgesamt 2.241 Prüfungen der Abrech
nungen von Förderungsprojekten durch: die Höhe der geprüften Aus
gaben belief sich auf rd. 39 Mio. EUR. 

Der FWF flihrte keine Prüfungen vor Ort durch. 

(4) Die drei vom RH exemplarisch überprüften Förderungsralle des FWF 
waren im Bereich der Projektabwicklung und Förderungsabrechnung 
vollständig dokumentiert. In den einzelnen Schritten des Geschäfts
prozesses waren die Verantwortlichkeiten, die Vertretungs regelungen 
und das Vier-Augen-Prinzip sichergestellt. 

30.2 ( I )  Der RH hob im Hinblick auf das IKS positiv hervor. dass die FFG 
zusätzlich zu den Tischprüfungen (Prüfungen der Ausgaben der För
derungsnehmcr unter Heranziehung von Abrechnungsblättern und 
Auswertungen) auch Prüfungen vor Ort auf Grundlage von Original
belegen durchflihrte. 

(2) Der RH wies gegenüber dem FWF krit isch darauf hin. dass dieser 
lediglich die Abrechnungsbläller. welche eine Aunistung der jährlichen 
Projektausgaben beinhalteten. auf ihre Vollständigkeit und ziffernmä
ßige Richtigkeit überprüfte. Der RH empfahl dem FWF, auf Grundlage 
eines Stichprobenverfahrens Prüfungen vor Ort durchzuflihren und 
dabei Original belege zu prüfen, um festzustellen, ob geltend gemachte 
Ausgaben tatsächlich entstanden waren. 

30.3 Laur Stellungnahme des FWF habe der Vergleich der Abrechnungs

bläHer ab dem Jahr 2004 mit deli Recllllullgen keine inhaltlichen 

Abweichungen gezeigt, die Anlass zum Verdacht VOll BeiegJälschun

gen gegeben Ilöllen. Gegen die Bedenken des RH, wonach keine Ori
gilwlrechllungen vorlögen, spreche die Scllllelligkeit bei der ObermiH

lung von elektrollischen Kopien durch die Förderungsne/lmer, wenn 

diese von den zuslöndigell Ableilungell des FWF angefordert würden. 

30.4 Der R H  entgegnete dem FWF. dass mit einer Überprüfung der Abrech
nungsbläner durch den FWF nicht sichergestellt werden kann, ob die 
geltend gemachten Ausgaben tatsächlich bei den Förderungsnehmem 
entstanden waren. Daher verblieb er bei seiner Empfehlung. 

31 . 1  ( I )  Der Kostenleitfaden der FFG zur Abrechnung von Projektkosten 
regelte die Förderung von Forschungsgeräten. Die FFG hatte in dem 
Leitfaden die Bestimmungen der Allgemeinen Rahmenrichtlinien rur 
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die Gewährung von Förderungen aus BundesmittelnS1 übernommen. 
Demgemäß erstreckte sich die Förderung aur Anschaffungen von Gerä
tenS2, soweit und solange diese rur das Forschungsprojekt genutzt wur
den. Die Förderung nehmer hatten dabei die anteilige AbschreibungS) 
während der Dauer des Projekts anzusetzen. Die Abschreibungsbe
rechnung enolgte grundSätzlich aur Basis der Nutzungsdauer der For
schungsgerätc. 

Bereits vorhandene Forschungsgcrätc konnten über die Zeiten der 
Anlagenbelegung (Maschinenstundensätze) geförden werden. Die 
projektrelevanten Maschinenstunden und -sätze waren vom Förde
rungsnehmer der FFG nachvollziehbar nachzuweisen. Die Kosten von 
geringwenigen Winschaftsgütern54 (bis zu 400 EUR) waren in Höhe der 
gesamten Anschaffungskosten als Sach- und Materialkosten ansetzbar. 

(2) Der FWF regelte in seinen Allgemeinen Venragsbedingungen die 
Förderung von Forschungsgeräten; demnach galt: 

- Geräte unter 1 .500 EUR wurden als Verbrauchsmaterial behandelt 
(z.B. elektronische und medizinische Kleingeräte), die im Eigentum 
des jeweiligen Förderungsnehmers standen; 

- Geräte bis zu 24.000 EUR gingen mit Liererung ins Eigentum der For
schungseinrichtungen über, welche jeweils dem FWF eine Geräte
Annahmeerklärung vorzulegen hatten (z.B. Mikroskope, Vakuum
pumpen); 

- Geräte über 24.000 EUR wurden vom FWF angeschafl't und blie
ben in seinem Eigentum. Diese Geräte konnten nach Projektbeen
digung aur ein neues Projekt übenragen, der Forschungseinrich
tung geliehen, geschenkt, ausge chieden (wenn das Forschungsgerät 
unbrauchbar war) oder verkauft werden. 

Im Jahr 201 3 betrug der Wen der 521 Forschungsgeräte im Eigentum 
des FWF gemäß Rechnungsabschluss 201 3 rd. 1 ,44 Mio. EUR. 

�I V�rordnung des Bundesministrrs rur Finanlen O�r Allgemeine Rahmrnrkhtlinit:'n rur 
die Gewährung von Förderungen aus BundC'Smlttcln. BGBI. 11 NT. 51 /2004: § J4 Abs. I :  
UMrschR'lIt't dlc Amonisatlonsdauer einer Sache, die zur Durchführung der Leistung 

angr:schaffi Wird. den Zeitraum der Leistung. darf maximal Jt'neT Kostenanlcil gefOr
den werdrn, der der Abschrt'ibung nach dem Einkommenstn1erg�tz 1988 ror dc:n 
LeistungsUIlf3Um entspricht. 

\1 Oie aus Mitteln der FFG gdbrderten Grrate wart" bgenlUm drs J�(,lligcn Fdrde
rungswertxrs. 

�) Abschrtibung nach dtm Einkomm�nslr'utrg�12 1988. BGBI. Nr. 400/1988 i.d.g.F. 

,. § I I  EinkommenSleU<Tg .. elZ 1988. BGB!. Nr. 400/1988 Ld.g.F. 

175 

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 79 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Geschaftsprozesse der Forderungsabwicklung 

176 

Der FWF setzte jährlich ftir die Anschaffung und Verwaltung der For
schungsgeräte rd. 0.6 VZÄ ein. 

(3) Der RH wählte 25  Forschungsgeräte im Eigentum des FWF ftir eine 
Überprüfung vor On an den Forschungseinrichtungen aus. Seine Kri
terien ftir die Auswahl waren der Zeitpunkt der Anschaffung und der 
Wen des Forschungsgeräts Ueweils über 24.000 EUR). Dabei stellte der 
RH folgende Mängel fest :  

- ftin f  Geräte waren nicht mehr vorhanden: 

- bei allen Geräten fehlte die lnventamummcr des FWF; 

- bei 1 3  Geräten fehlte die Beschilderung (Plakette) des FWF. 

31.2 ( I )  Ocr RH hielt fest. dass bei der FFG aus der Sicht des lKS die Förde
rung der jährlichen Abschreibung von Forschungsgeräten in der ange
wandten winschaflsnahen Forschung zweckmäßig war. weil lediglich 
die Abnutzung der Forschungsgeräte gemrden wurde. jedoch keine 
Verwaltung der Geräte notwendig war. 

(2) Nach Ansicht des RH waren die ftir die Förderung von Forschungs
geräten angewandten Betragsgrenzen de FWF ( 1 .500 EUR bzw. 
24.000 EUR) nicht nachvollziehbar. 

Er empfahl dem FWF. zur Gänze von ihm gefcirdene Forschungsge
räte. sofern es sich nicht um geringwenige Winschaftsgüter im Sinne 
des Einkommensteuergesetzes handelte. in  das Eigentum des FWF zu 
übenragen. Letztlich willkürlich gewählte Betragsgrenzen wären damit 
hinfallig. 

(3) Der RH kri tisiene die im Hinblick auf ein funktionstüchtiges lKS 
ineffIziente Verwaltung der Forschungsgeräte durch den FWF. Die 
Überprüfung vor On ergab. dass von den 25 überprüften Geräten 20 % 
nicht mehr vorhanden waren. Bei mehr als der Hälfte der überprüften 
Forschungsgeräte fehlte die Plakette des FWF und bei allen Geräten 
die Inventarnummer des FWF. 

Er empfahl dem FWF. eine aktuelle und vollständige Bestandsauf
nahme aller Geräte durchzuftihren und die Mängel im Hinblick auf die 
Beschilderung und lnventarisierung zu beseitigen. um einen Überblick 
über die Anzahl und den Wen seiner Forschungsgeräte zu erhalten. 

Bund 2015/1 
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Zusammenfassung 

Bund 2015/7 

31 .3  ( I )  Das BMVlT wies i/! seiller SrellulIgnahme ergänzend darauJ hin, 

dass der Grulldsarz der alHeiligell Abschreibullg bei Allschaffullgen VOll 
Gerären ouch aus dem im überprüfteIl leirraum geirendelI . Gemeill

schaftsral!mellfor sraar/ie/!e Beihilfenfor Forschung, Enrwicklung und 

ilwovarioll "55 resu/riere. 

(2) Laur Srellungllohme des FWF onerke/we er die Kririk des RH, 

die Venvo/rung der Forschungsgeräte srringenrer abzuwickelll und auJ 

eine durchgängige Logik der BehandlU/!g der Geräre zu ae/lren. Würde 

aber der FWF rarsäe/llich dos wirtschaftliche EigelHum Oll alIeIl For

se/lullgsgerärC!! haltell, wäre dies lIur  mir eillem vermehrten Venval

rungsauJwand zu bewerkstelligell. Dies srehe ill keinem vertretbaren 

Ko ren-Nutzen-Verhälwis, weswegen der FWF in diesem Punkr nie/li 

zur Gänze der EmpJehlung des RH Jolge. Er werde in den kommenden 

Monaren Überlegungen über Alremariven im Umgang mir Gerären in 

Forscllullgsprojekren ansrellell. DurclI die zu elHwickelllden Maßnoll

men werde der FWF sie/lersrellen, dass die Geräreverwaltung organi

sarorisch vereillheitlicht sowie ejfizienrer und Jell/ennillimiert abge

wicke/r werden könne. Der Besrand aller Forschungsgeräre werde derzeir 

geprüft und akrualisierr. 

31.4 Der RH bekräftigte gegenüber dem FWF seine Empfehlung, die geför
denen Forschungsgeräte zur Gänze. sofern es sich nicht um geringwer
tige Winschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuergesetzes handelte. 
in das Eigentum des FWF zu übertragen. Mit einer ent prechenden IT
Applikation könnte die Verwaltung der Forschungsgeräte efToziem und 
ressourcenschonend gestaltet werden. 

32 Die folgende Tabelle fasst die Mängel im Bereich des IKS der beiden 
Förderungseinrichtungen bei den Soll- und Ist-Geschäftsprozessen von 
der Beratu ng der Antragsteller bis zum Abschluss des Förderungspro
jekts zusammen: 

!I') Amthlatt du Europäischen Union 2006/C 123/01 
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Tabelle 9: Zusammenfassung der IKS-Mängel bei den Geschäftsprozessen 

Geschäftsprozess Soll/Ist FFG FWF 
8eratung der Antragstlfller Soll - mangelnde Verpflichtung ;rum - keine Vorglben bzw. Slillndards für die 
(TZ 23) Dokumentieren von Beratungs· Beratung 

gesprächen - mangelnde VerpfUchtung ;rum 
Dokumentieren von Beratungs-
gesprächen 

Ist - kl!ine Dokumentation 'ion - keine Dokumentation lIon Beratungs· 
Beralungsgespräcnen gesprächen 

Antrigse'n,eichung und SoU - keine Dokumentationspfticht der - '(eine Dokumentationspßicht der 
AUSWlhl der Iltarbelt.r Vornahme einer BefangenheihprOfung Vorn�hme einer Bef,angenheitsprüfung 
(TZ 24) - Befangenheitsliste der Referenten und 

Stellvertreter unvollständig 

Ist - keine Aufzeichnung der - keine Aufzeichnung der 
8efangenheitsprüfyng der Mitarbeiter Befangenheitsprüfung der Referenten. 

Stellvertreter ynd Mitirbeiter 

formalprütung (TZ 25) SoU - der RH stellte keine HIngei fest - keine Prolessbeschreibung 

Ist - d�r RH stellt� keine HIngel f�st - mangelnde Nachvoth:iehbarkeit der 
Rec.htzeitigkeit des Einlangens eines 
Antrags 

- ungerechtfertigte Zulassung einer 
Hängeibehebung entgegen einer 
Richtlinie des 8MVIT 

InhaltUche Prütung und SoU - der RH stellte keine Mängel fest - keine Prozess beschreibung 
Aufbereitung - legut-

Is, - der RH steUte keine HIngei fest - der RH stl!llte keine Mingel fest 
achtung der Forderungs-
.n'<lg. (TZ 26) 

Auswahl der Projekte SoU - der RH stellte keine Mlngel fest - der RH stellte keine Mlnget fest 
(TZ 27) 

Ist - keine Dokumentation von Stimm- - keine Dokumentation vOn Stlmm� 
enthaltungen wegen Befangenheit in enthaltungen wegen Befangenheit in 
den Sitzungen der Bewertungsgremien den lCuratoriumssitzungen 

fr5teUung und Abscbtu5s du SoU - Gesc:hiftsordnung der ffG fehlte - keine Prozessb�schreibun9 
forderungsvertngs (TZ 28) - !{@ine Unterschrift@nofdnung 

Ist - vor 2012 kein� Dokumentation der - der RH stellte keine Mlngel fen 
Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips 
bei der Prüfung der Erfüllung der 
Auflagen vor Vertragsabschluss 

Vertrlgsinduungen (TZ 29) SoU - der RI-4 stellte keine MJng@l fest - hine Proz.essbeschreibung 
- widersprüchliche Regeln in den 

Allgemeinen Vertrigsbedingungen 
Uber g:enehmigungspftic.htige V@rtrags· 
änderungen 

Ist - Kostenumschichtung ohne - Vertragdnderung nicht 
VertragsJnderung nachvollziehbar dokumentiert 

ProJ.kUlbwtcklung und SoU - der RH stellte keine Mingel fest - der RH steUte keine MJngel fest 
FördeTungnbrechnung 

Ist - der RH stellte kein. MJngel fest - keine Vor-Ol'l-Prüfung@n (TZ 30) 
bkurs: förderung von SoU - der RH st@llte k@ine Mlngel fest - nicht nachvotlziehbare Grenzen fOr dIe 
F'QrJchungsgeriten (TZ 31) Anschaffung von Forschungsger.'iten 

Ist - der RH sl@Ut@ keine Mlngel fest - ineffiziente und ineffektive 
Verwaltung der Forschungsgeräle 

QueUe: RH 
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Berichtswesen 33. 1 ( I )  Die Berichterstattung stellt einen wesentlichen Bestandteil des IKS 
dar. Sie soll sicherstel len, dass die relevanten Informationen an die 
jeweiligen Stakeholder (Bunde ministerien, Länder, Leitungsorgane der 
Förderungseinrichtungen) im IKS-Prozess gelangen, damit diese ord
nungsgemäße, zweckmäßige und winschaftliche Abläufe gewährleis
ten können. In diesem Zusammenhang sollten einfache, fehlerfreie, 
aktuelle und leicht verwendbare Berichte die jeweils relevanten Infor
mationen bereitstellen. 

• 

• 

(2) Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die An der 
Berichte und die Anzahl der jeweiligen, in  unterschiedlicher Periodi
zität erstellten Berichtstypen der FFG in einem Geschäftsjahr: 

Tabelle 10: Berichte FFG 

Art der Berichte 

gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung zur BerichtserstellungZ• 6 

Bericht für interne Geschäftszwecke4 

programm-/themenbezogene BerichteS. 6 

Anzahl der Berichts typen 1 

203 

10 

12 

42 

Die Berichuhäufigkeit variierte von jährlich. vierteljährlich. monatlich bis anlassbezogen. 
l.8. Jahresbericht der FFG, jährlicher Durchführungsbericht EFRE. Jahresbericht für die länder mit Kooperations

vereinbarungen. Programmjahresberichte 

davon .. Transparenzdatenbank"; kein Bericht. sondern wochentliche Datenubermittlung 

Personal berichte. Interne Audit-Berichte 

Bericht an die Nationalstiftung iJber Förderungen im Bridge Programm, Wirkungsmonitoring COMET 

Bei drei Berichten war die Abgrenzung Rießend: Sie waren einerseits programmbezogen, zu ihrer Vorlage bestand jedoch 

eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung. 

QueUe: FFG 

Bund 2 0 1 5/7 

Die FFG erstellte im Zuge ihrer Geschäftstätigkeit 42 verschiedene 
Berichtstypen in einem Jahr. 20 Berichtstypen erstellte sie aufgrund 
gesetzlicher oder venraglicher Verpflichtungen, wie bspw. den Jahres
abschluss oder die Jahresberichte an die Länder, mit denen Koopera
t ionsvenräge bestanden. Zur internen Steuerung der Geschäftstätig
keit verfasste die FFG zehn Berichtstypen, wie bspw. Prüfberichte der 
Abteilung Qualitätsmanagement und I nterne Audits. Programm- bzw. 
themenbezogenen Informationszwecken dienten zwölf Berichtstypen. 

Die FFG halle aufgrund gesetzlicher bzw. venraglicher Verpflichtungen 
oder aufgrund von Programmrichtlinien rund drei Vienel der Berichts
typen zu erstellen. Die BerichtshäufIgkeit variiene zwischen jährlich, 
viencljährlich und monatlich (z.B. interner Finanzbericht der FFG) 
oder je nach Vergabesitzung (Bericht Haftungsfalle). 
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Ocr RH unterzog sieben Berichtc56 einer Überprüfung und beurteilte 
deren Verwendbarkeit und Eignung im Hinblick aurden Berichtszweck: 

Tabelle 11: Überprüfte Berichte FFG 

Name der Berichte Berichtsempfänger 

BMF 

BMF 

BMF, BMVIT, BMWFW 

Bericht Haftungsfälle 

Forschungsprämien-Statusbericht 

Quartalsbericht BMF (Beteiligungscontrolling) 

Quartalsbericht mit Leistungsindikatoren, 
Aufs ich ts rat -B erich t 

BMVIT, BMWFW, Aufsichtsrat des FFG 

Personalbericht Führungskräfte und Betriebsräte der FFG 

Österreichische Bundesfinanzierungsagentur GmbH 
Bericht 

Österreich ische Bundesfinanzierungsagentur GmbH, 
Geschäftsführung der FFG 

Qualitätsmanagementbericht 

QueUe: RH 

Führungskräfte der FFG 

Die vom RH überprüften Berichte waren klar strukturiert, zweckmäßig 
abgerasst und allgemein leicht verständlich. Ihr  Umfang reichte von 
einer Seite (z.B. Forsehungsprämien-Slarusberieht) bis zu rd. 80 Sei
ten (z.B. Bericht Haftungsfalle). wobei letzterer auch die Darstellungen 
der Projekte enthielt. 

(3) Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Art der 
Berichte und die Anzahl der jeweiligen, in unterschiedlicher Periodi
zität erstellten Berichtstypen des FWF in einem Geschäftsjahr: 

Tabelle 12: Berichte FWF 

Art der Berichte 

gesetzliChe oder vertragliche Verpltichtung zur Berichtserstellung' 

Berichte für interne Geschäftszweckel 

programm-jthemenbezogene Berichte' 

Anzahl der Berichtstypenl 

8 

gesamt 

Oie 8erichtshäufigkeit variierte von jährlich, vierteljährlich, monatlich bis anlassbezogen. 
l Jahresbericht des FWF. Bericht der Finanzaktiva 

Petsonalauswertungen. Bericht der Präsidentin 

Umwidmungsanträge für Programmüberschreitungen, EU Cofund Periodic Reporting 

Ouelle: FWF 

8 

7 

23 

.,,6 Kriterium für die Auswahl war die Erfassung von rund einem Sechstel der Grundge
samtheit unter BerOcksichtigung der verschiedenen Berichtsarten. 
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Der FWF erstellte im Zuge seiner Förderungstätigkeit insgesamt 
2 3  Berichtsrypen. Acht Berichtstypen verfasste der FWF aufgrund 
gesetzlicher oder venraglicher Verpflichtungen. wie bspw. den Jah
resabschluss und die Länder-Abrechnung der Förderminel. Der inter
nen Steuerung der Geschäftstätigkeit dienten acht Berichtstypen. wie 
bspw. der Personalbericht. Für programm- bzw. themenbezogene Infor
mationszwecke erstellte der FWF sieben Berichtstypen (z.B. National
stiftung - Abrechnung der Fördermillel). 

Der FWF halle aufgrund gesetzlicher bzw. venraglicher Verpflich
tungen oder aufgrund von Programmrichtlinien rund zwei Drillcl der 
Berichtsrypen zu erstellen. Die Bericht häufigkeit variiene von jähr
lich bis vieneljährlich bzw. anlassbezogen. 

Der RH unterzog vier dieser BerichteS7 einer Überprüfung und beuneilte 
deren Verwendbarkeit und Eignung im Hinblick auf den Berichtszweck: 

Tabelle 13: Überprüfte Berichte FWF 

Name der Berichte Bericht.empfänger 

Liquiditäts-Entwicklung der BMWFW-Mittel auf 
Programmebene 

BMWFW, Präsidium und Geschäftsführung des FWF 

BMWFW Vorbelastungen/Forderungen auf die 
Folgejahre 

BMWFW 

BMVIT Mittelanforderung 

Bericht der Finanzaktiva 

Quelle: RH 

Bund 2015/7 

BMVIT 

Österreichische Bundesfinanzierungsagentur GmbH 

Die vom RH überprüften Berichte waren zahlen lastig. Ergänzende Ver
balisierungen wurden in knapper und kurzer Form vorgenommen. 
Die Verständlich keil und Lesbarkeit war dadurch eingeschränkt. Nach 
Angabe des FWF fehlte ein modemes Finanz-Tool zur Generierung von 
Standardrepons. was die Berichtserstellung erschwene (siehe TZ J 7). 

33.2 ( J )  Der RH hielt fest. da s die von der FFG erstellten Berichte dem 
Umfang und der Eigenan des Geschäftsbetriebs der FFG als Förde
rung agentur mit entsprechend breitem Leistungsponfolio entsprachen. 
Das Berichtswesen der FFG wies einen hohen Informationsgehalt bei 
allgemein leichter Verständlichkeit flir die jeweiligen Stakeholder auf 
und war damit ein wirksamer Bestandteil des IKS. 

\7 Kriterien rur die Auswahl war die Erfassung von rund einem ScchstC'l der Grundgc
samlhclt unter St'rUcksichtigung der vtrschifficnen Bcrichtsanen. 
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(2) Nach Ansicht des RH entsprachen auch die Berichte de FWF dem 
Umfang und der Eigenart des Geschäftsbetriebs als Förderungsein
richtung, jedoch wäre auf eine bessere Verständlichkeit der Berichte 
hinzuwirken. 

Der RH wiederholte seine Empfehlung von TZ 1 7, den Echtbetrieb eines 
neuen Finanz-Tools so ra eh wie möglich umzusetzen, wodurch auch 
eine verbesserte Verständlichkeit der Berichte und damit eine Unter
stützung des IKS möglich wäre. 

33.3 Laut Strllungnahmr dr FWF brJllldr sich da illlrgrienr Bu iness huel

/igenee Tool zur Finanz- und Liquiditätsplanung sowie zur Erstellung 

aller erforder/icllen Berichte lmd Analyse/l .für die Steurru/lg und das 

Rep0rli,lg des FWF bereits i/l der Impiemelllieru/lgsphasr. Dir AuJ

/lahme des Echtbetriebs sei .für das zweite Halbjahr 2015 vorgesehen. 

34.1 ( I )  Aurbaucnd auf den Risikomanagementprozess (siehe TZ 12)  erstellte 
die FFG im Jänner jeden Jahres einen ri ikoorient ierten Mehljahres
prüfungsplan ftir die kommenden drei Jahre (rollierender Proze ). In 
diesem Plan beurteilte die FFG die Risiken (RisikobeurteiJung hoch, 
mittel und niedrig) sowie die Komplexität der Prüfungsthemen und 
stellte eine Prioritätenreihung aur. Die Genehmigung des Mehljahres
prüfungsplans erfolgte durch die Geschäftsftihrung. 

Auf Grundlage des Mehljahresprüfu ngsplan erstellte die StabsteIle 
Qualitätsmanagement und Inteme Auditsjährlich einen Prüfungsplan. 
Dieser wurde von der Geschäftsftihrung genehmigt und im Februar 
jeden Jahres vom BiJanz/Finanzausschuss der FFG beschlossen. 

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der von der StabsteIle Qual i
tätsmanagement und Inteme Audits durchgeftihrten Prüfungen und 
die abgegebenen Empfehlungen in den Jahren 2010 bis 201 3, getrennt 
nach der RisikobeurteiJung hoch. mittel und niedrig: 
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, 

Tabelle 14: Prüfungen des IKS - FFG 

Prüfungent 

Empfwhlungen gesamt 

davon 

Empfehlungen mit Risikabeurteilung hoch) 

Empfehlungen mit Risikabeurteilung mittel' 

Empfehlungen mit Risikabeurteilung niedrigS 

2010 

19 

9 

2011 2012' 

Anzahl 

3 

21 

16 9 

15 10 

2 

2013 gesamt 

6 19 

52 132 
(100 .. ) 

12 56 
(42,42 %) 

30 64 
(48,48 %) 

10 12 
(9,10 %) 

Oie StabsteUe Qualitalsmanagemenl und Interne Audits wurde Mitte 2010 gegrundet. Seitdem wurden Prüfungen des lieS 

mit EmpfehLungen. welche eine Risikobeurteitung einschlossen, durchgefuhrt. 

Im Jahr 2012 fuhrte ein externes Beratungsunternehmen zusätzlich eine Prufung der StabsteUe Oualitätsmanagement und 

Interne Audits durch; 2013 erfolgte eine Foltow-up-Uberprufung. 

Eintrittswahrscheinlichkeit: Das Risiko ist bereits eingetreten oder die KontroUumgebung ist 50 gestaltet. dass mIt einem 

Eintritt in einem 12-Monats-Zeltraum gerechnet werden kann. Auswirkung: Das Erreichen des Prozessziets ist nicht gegeben; 

der Prozess wird erheblich beeintrachtigt oder nicht eingehalten. 

Eintrittswahrscheinlichkeit: Die Kontrollumgebung schließt den Risikoeintritt in einem 3-Jahres-Zeitraum nicht aus. 

Auswirkung: Oie Zielerreichung des geprüften Prozesses ist gefährdet; der Einftuss auf den Ablauf ist spürbar. 

Eintrittswahrscheinlichkeit: Oie Kontroltumgebung schließt den Risikoemtritt in einem S-Jahres-Zeitraum nicht aus. 

Auswirkung: Oie Zielerreichung des gepruften Prozesses ist nicht gefährdet; der Einfluss auf den Ablauf ist gering. jedoch 

storend. 

QueUe: FFG 

Bund 2015/7 

Die StabsteIle Qualitätsmanagement und Interne Audits der FFG fLihne 
in den Jahren 2010 bis 201 3 in ge amt 1 9  Prüfungen de IKS durch. 
Sie gab 1 32 Empfehlungen ab, wobei sie 56 (rd. 42 %) mit der Risiko
beuneilung hoch, 64 (rd. 48 %) mit der Risikobeuneilung millel und 
1 2  (rd. 9 %) mit der Risikobeuneilung niedrig ein tune. 

Ein externes Beratungsunternehmen unterstützte die StabsteIle Qua
Iitätsmanagement und Interne Audits der FFG bei den Prüfungcn und 
brachte je nach Thematik der Prüfung spezielles Expenenwissen ein. 
Für das externe Beratungsunternehmen ftelen in den Jahren 20 10 bis 
201 3  Ausgaben von rd. 1 80.000 EUR an.SB 

Die FFG nahm die Empfehlungen in einer Maßnahmensammcllistc auf 
und verfolgte deren Umsetzung. Die Maßnahmensammelliste beinhal
tete neben den Empfehlungen die Priorität der Maßnahmen, die umset
zungsveranrwonlichen Personen, eine Terminevidenz sowie den aktu
ellen Status der jeweiligen Empfehlung . 

.. iniJusiv� d�r Ausga�n ror di� Follow-up-U�rprüfungen und d�r Prufung dt'r Stab

st�lIt' Ouallt 15manag�m�nt und )nte-me- Audits 
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Darüber hinaus waren seit 201 3  _LKS Sei f Assessments" vorgesehen. 
Dabei wurde ein interner Prozess oder ein Sachverhalt aus der Sicht 
des lKS beleuchtet. Die Beurteilung erfolgte durch die jeweils Verant
wortlichen. unterstützt durch die StabsteIle Qualitätsmanagement und 
Interne Audits. Ziel war das Aufzeigen und Beheben von Kontrol lmän
geln bzw. die Einschränkung bei einer Übererfüllung von Kontrollen. 

(2) Die Wirtschaftsprüfer des FWF führten in den Jahren 2009. 201 3  
und 2014 im Rahmen des Jahresabschlusses punktuelle rrüfungshand
lungen zu einzelnen Sachverhalten hinsichtlich des IKS durch (z.B. 
Bestellvorgang oder liquide Mittel). Die dabei getroffenen Feststel
lungen brachten die Wirt cha ftsprü fer dem FWF zur Kenntnis; der 
FWF ergriff in der Folge Maßnahmen zur Optimierung der Abläufe. 

Der FWF führte im überprüften Zeitraum keine regelmäßigen institu
tionellen Prüfungen des IKS durch eine interne bzw. externe Organi
sationseinheit durch. Kontrollberichte über die Funktionsfahigkeit und 
Wirksamkeit des IKS gab es nicht. 

34.2 ( I )  Der RH hielt fest. dass die Stabs teile Qualitätsmanagement und 
Interne Audits der FFG in den Jahren 2010 bis 201 3  in gesamt 19 Prü
fungen mil lKS-Schwerpunkten durchgeführt hatte. Insgesamt wurden 
1 J2 Empfehlungen mit unterschiedlichen Risikobeuneilungen abgege
ben; dabei wurden 56 (rd. 42 %) mit der Risikobeuneilung hoch. 64 (rd. 
48 %) mit der Risikobeurteilung mittel und 1 2  (rd. 9 %) mit der Risiko
beurteilung niedrig eingestuft. Der RH wies darauf hin. dass aufgrund 
von Sonderaufgaben (Organisation Forschungsprämie) die StabsteIle 
Qualitätsmanagement und Interne Audits im Jahr 201 2  lediglich drei 
Prüfungen durchgeflihn halte (siehe TZ 10). 

Nach Ansicht des RH war die Nutzung von entsprechender Expertise 
von Externen - insofern und solange kein eigenes Know-how zur 
Verfügung stand - zweckmäßig. 

Er empfahl der FFG. nach ausreichender Erfahrung mit den externen 
Beauftragten diese zu evaluieren und nach Kosten- und Leisrungskri
terien neu zu beurteilen. 

(2) Der RH wies darauf hin. dass es sich im FWF bei den im Rahmen 
des Jahresabschlusses gesetzten Prüfungshandlungen der Wirtschafts
prüfer zu einzelnen Sachverhalten um keine institutionellen Überprü
fungen des IKS handehe. Weiters stellte er kritisch fest. dass der FWF 
keine regelmäßigen Prüfungen seines IKS aufseine Funklionsfahigkeil 
hin durchführte. Daher fehlten ihm auch Kontrollberichte zum IKS. 
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HG und FWF - Interne Kontrollsysteme 

Der RH empfahl dem FWF. das IKS regelmäßig zu prüfen. um seine 

Wirksamkeit und Funktionsrahigkeit sicherzustellen. 

34.3 (1) Laut Stellullgllo/IIlle der FFG werde vor Neuausschreibung der exter

nen Umerstützungs/eistungell für interne Audits die Empfehlung des 

RH umgesetzt. Die Neuausschreibullg erfolge im Ra/lmen dc Vcrga

bcreclll ulld sei derzeit frir Mille 201 5 geplonr. 

(2) Der FWF teil tc in seiner Stelllwgnahme mit, kiinJlig auch Elemellte 

des implememienen IKS Überprüfungen zu umerzieheIl. Hierzu werde 

eine Prozessbeschrribungfür Planung, Durchführung und Dokumemotiml 

von intemell Audits durch die Imeme Revision erarbeitet und ulIIge ctz/. 

35.1 ( I )  Die FFG fUhrte zujeder Prüfung im darauffolgenden Jahr eine Fol
low-up-Überprüfung durch. In den Follow-up-Überprüfungen kont
rollierte sie die tatsächliche Umsetzung der Empfehlungen. Die fol
gende Tabelle zeigt die Anzahl der Follow-up-Überprüfungen und den 
Umsetzungsgrad der Empfehlungen nach rund einem Jahr: 

Tabelle 15: Follow-up-Überprüfungen, Umsetzung der Empfehlungen - HG 

2011 2012 2013 genmt 

Anzahl 

FoUow-up-Überprüfungen 4 51 3 12 

Empfehlungen gesamt 30Z 29' 21 (100 '3 
davon 

Empfehlungen umgesetzt 13 17 15 (56,25 �j 
Empfehlungen in Umsetzung 3 6 4 (16,25 iJ 
Empfehlungen nicht umgesetzt 14 6 2 (27,50 i5 

I gemeinsame Follow-up-Uberprufung fUr Korrupt;onsbekämpfung und Nebenbeschaftigung; siehe Tabelle 14 
2 Follow-up-Uberprufung der Nebenbeschäftigung im selben Jahr wie die Prüfung; siehe Tabelle 14 

QueUe: ffG 

Bund 2015/7 

In den Jahren 2011 bis 201 3 fUhne die FFG 12 Follow-up-Überprüfungen 
durch. Von den insgesamt 80 Empfehlungen hatte die FFG 45 (rd. 56 'lb) 
umgesetzt. 1 3  (rd. 1 6  'lb) waren in Umsetzung und 22  (rd. 28 'lb) waren 
nicht umgesetzt. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Umsetzungsgrad der Empfehlungen 
getrennt nach der Risikobeuneilung hoch. mittel und niedrig: 
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Tabelle 16: Follow-up-Überprüfungen, Umsetzung der Empfehlungen getrennt nach der 

Risikobeurteilung hoch, mittel und niedrig - FFG 

Empfehlungen gesamt 

davon 

Empfehlungen 
umgesetzt 

Empfehlungen in 
Umsetzung 

Empfehlungen 
nicht umgesetzt 

QueUe: fFG 

186 

Empfehlungen mit Empfehlungen mit Empfehlungen mit Empfehlungen 
RIsikobeurteilung RIsikobeurteilung Risfkobeurteilung gesamt 

hoch mittel niedrig 

Anzahl 

41 37 2 10 

16 27 2 4S 

9 4 13 

16 6 22 

Die FFG setzte von den Empfehlungen mit einer Ri ikobeuneilung hoch 
1 6  um und 16 nicht um; neun waren in Umsetzung. Bei den Empfeh
lungen mit einer Risikobeuneilung millel und niedrig wurde der Groß
teil der Anregungen umgesetzt. 

(2) Der FWF ftihne im überprüften Zeitraum keine regelmäßigen in ti
tutionellen Prüfungen des IKS durch (siehe TZ 34). Dadurch konnten 
auch keine Follow-up-Überprüfungen der Umsetzung von Empfeh
lungen, welche das IKS betrafen, erfolgen. 

35.2 ( I )  Der RH hielt fest, dass die FFG zu jeder Prüfung des IKS nach 
Ablauf rund eines Jahres eine Follow-up-Überprüfung durchftihrte. 
Er wies jedoch kritisch darauf hin, dass rd. 28 'lb der Empfehlungen 
nach einem Jahr von der FFG noch nicht umgesetzt waren. Insbeson
dere betraf die die Empfehlungen mit einer hohen Risikobeurteilung. 
Der RH empfahl der FFG, insbesondere aufgrund der Vielzahl an Emp
fehlungen mit einer Risikobeurteilung hoch und millel auf eine rasche 
Umsetzung zu achten, um die Aktualität des IKS zu gewährleisten. 

(2) Unter Hinweis auf die vom RH festgestellten Schwachstellen des 
IKS (TZ 23 bis 30) empfahl der RH dem FWF, nach Einftihrung von 
regelmäßigen institutionellen Prüfungen des IKS in Bezug auf des
sen Wirksamkeit und Funktionsni higkeit (siehe TZ 34) durch Follow
up-Überprüfungen die Um etzung der Empfehlungen zu überwachen. 

35.3 ( I )  Lnut Stellungnahme der FFG habe die GeschäflsJiihrung der Umset

zung von Empfehlungen mit einer hohen Risikabeurlei[ung größte Pri

orität eingeräumt. Aus diesem Grund werde die Umsetzung der Maß

nahmen in die Zielvereinbarung 201 5 der GeschäflsJiihrung mit den 
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des 11<5 

FFG und FWF - Interne Kontrollsysteme 

Führullgskräjl�1I als Grupp�lIzi�1 auJg�'lOmm�n. W�il�rs werd� di� 

FFG das Kontroll- ulld Urg�lIzsyst�m zur Ums�tzullg all�r Audit�mp

J�hlung�n verdicht�n. 

(2) Laut t�lIulIgllahm� des FWF werde er im Rahmen d�r kÜlljligell 

lKS-PrüJUlIgSpläll� �in� Follow-up-Syst�matik zu AuditJ� t t�lIulIg�'1 

�lIIwick�11I ulld um �tze'l. 

36.1 ( I )  Die FFG quantifIzierte die fmanziellen und zeitl ichen Aufwen
dungen flir interne und externe Kontrollen owie die Ausgaben flir 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen betreffend Revisions- und Audit
tätigkeiten. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über deren 
jeweilige Höhe und Verteilung: 

Tabelle 1 7 :  Kosten 1 1<5  - FFG 

2009 2010 2011 2012 2013 

in EUR 

externe Prüfungen 63.360 32.340 50.233 49.798 45.853 

Interne Revision' 69.424 89.193 30.143 89.790 

Mitarbeiter im Zuge von Prüfungen2 3.000 5.600 4.200 6.500 

Schulungen 9.130 7.417 11.984 

g.umt 63.360 104.764 154.156 91.558 154.127 

Die Erfassung von Stunden und Bewertung mit Stundensätzen erfolgte erst seit 2012, vollstandig ab 2013; die Jahre 2009 

und 2010 sind geSChätzte Werte der HG. 
1 Oie Erfassung des Zeitaufwands für die Mitarbeiter im Zuge von Prufungen erfolgte erst seit 2010. 

Ouelle: HG 

Bund 2015/7 

Die Aufwendungen für Prüfungen stiegen seit 2009 von rd. 63.000 EUR 
auf rd. 1 54.000 EUR im Jahr 201 3 an. Allerdings war der Anstieg der 
Vergleichswerte durch die teilweise fehlenden Zahlenreihen nur ein
geschränkt interpretierbar. 

Da bei der FFG eine durchgängige exakte QuamifIzierung sämtlicher 
Risiken noch fehlte (siehe TZ 1 3), waren auch Aussagen über den Nut
zen der dnge erzten Finanzmittel im Bereich des IKS nicht möglich. 

(2) Nach Angabe des FWF waren vor allem Mitarbeiter der Fachabtei
lungen, der IT -Abteilung sowie der Finanzabteilung mit IKS-Tätig
keiten befasst. Der FWF verfligtejedoch über keine Leistungsaufzeich
nungen seiner Mitarbeiter betreffend IKS-relevante Tätigkeiten. Somit 
war keine Aussage darüber möglich. ob bzw. welche Mitarbeiter in wei
cher Intensität mit IKS-relevanten Tätigkeiten belastet waren. 
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Der FWF konnte auch den Nutzen des IKS nicht quantifIzieren. Die 
Ableitung eines Kosten-Nutzen-Verhältnisses war somit durch das 
Fehlen beider Rechengrößen nicht möglich. 

36.2 ( 1 )  Der RH anerkannte die Maßnahmen. welche die FFG zur Erfassung 
der Kosten und Zeitaufwendungen ftir IKS-rclevante Tätigkeiten setzte. 
Eine durchgängige exakte Quantiflzierung sämtlicher Risiken fehlte 
al lerdings. dadurch waren Aussagen über den Nutzen der eingesetz
ten Finanzmittel im Bereich des IKS nicht möglich. 

Der RH wiederholte seine Empfehlung rrz 1 J) an die FFG. die Quanti
flzierung ihrer Risikomatrix zügig voranzutreiben. um künftig Aussa

gen über den Nutzen der im Geschäftsprozess eingesetzten IKS-Maß
nahmen treffen zu können. 

(2) Der RH stellte kritisch fest. dass der FWF keine Kenntnis über den 
mengen- und wertmäßigen Personaleinsatz in Bezug auf IKS-rele
vante Tätigkeiten hatte. 

Er empfahl dem FWF. die Kosten und Zeitaufwendungen ftir IKS-rele
vante Tätigkeiten zu erfassen. In weiterer Folge wären die durchge
ftihrten Kontrolltät igkeiten hinsichtlich ihres Nutzens zu evaluieren. 

36.3 ( I )  Laur Stellungnahme der FFG habe sie die Empfehlung de RH auf

genommen und arbeire bereirs an einer Quantijizierung der Risikoma

tru. Ein ersrer Vorschlag werde bis zum Frühjahr 201 5 jina/isierr. 

(2) Der FWF rei/re in seiner Stellungnahme mit. dass seir Beginn 2015 

die direkr bZIll. mit verrrerbarem Aujivand erJassbaren. IK -rdevanren 

Tätigkeiren der Mitarbeirer im Rahmen der bestehenden ZeirerJassung 

separar aufgezeichner würden. Aus Effizienzgründen müssren Tärig

keiren. deren ErJassung unverhältnismäßig aujivendig ei. mit einem 

geeigneren noch zu erarbeirendcn Sc/llü sei auf das IKS umgelegr wer

den. Dem Aspekr der Me sbarkeit des Nurzens vm, IKS-Elemenren 

werde der FWF bei der Implememierung der IKS-Überprüfungen beson

deres Augenmerk schenken. um auch den wirt chaftlic/len Aspekr eines 

IKS dar rellen lind beurreilC/l zu können. 

37.1  Zur Bewertung des IKS der FFG und des FWF wandte der RH die Bewer
tungsmaß täbe nach den _Europäischen Leitlinien ftir die Anwendung 
der INTOSA1-Richtl inien-59 an :  

,. hnp://www.«a.curopa.<u/LiSlS/fCADorum<nlS/GUIDELINES/GUIDELINf DE.PDF 
(abgtrurrn am 31.  Oklobfr 2014) 
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Tabelle 18: IKS - Klassifikation 

Aussage 

M 
HG und FWF - Interne Kontrollsysteme 

Bewertung 

hervorragend alle Risiken werden angemessen durch Kontrollen abgedeckt, wobei davon ausgegangen 
werden kann, dass diese Kontrollen wirksam funktionieren 

gut alle Risiken werden durch Kontrollen abgedeckt, bei denen davon auszugehen ist, dass 
sie - bis auf kleine Ausnahmen - wirksam funktionieren 

ausreichend alle Risiken werden in einem bestimmten Ausmaß durch Kontrollen abgedeckt, die unter 
Umständen gelegentlich nicht funktionieren 

mangelhaft nicht aUe Risiken werden durch Kontrollen abgedeckt und/oder es ist davon 
auszugehen, dass diese Kontrollen häufig nicht funktionieren 

Quelle: Europäischer Rechnungshof 

37.2 Die nachfolgende Tabelle zeigt die im Fokus der Querschniltsprüfung 
gelegenen IKS-relevanten Maßnahmen und die Bewertung durch den 
RH:  

Tabelle 19:  IKS - Bewertung durch den R H  

IKS-relevante Maßnahmen 

Transparenz-Prinzip: klare, detaillierte und transparente 
Regelung der Arbeitsabläufe 

Grund.atz der AfChivierung und Hachvollziehbarkeit: 
Unterlagen und Abläufe sollten nachvollziehbar dokumentiert 
sein 

Kontrollautomatik und Vier-flugen-Prlnzip: systematischer 
Einbau von Kontrollen im Arbeitsablauf, wobei diese 
Kontrollen lT-gestüUt oder durch Implementierung des Vier
Augen-Prinzips erfolgen können 

Prinzip der Funktionstrennung: 'Keine Allein-Verantwortung 
für den ges<lmten PrOless; konsequente Trennung von 
entscheidender, ausführender und kontroHierender funktion 

aufgaben- und verantwortungsadiquate Informations
bereitstellung (Prinzip der MindesUnformation): 
Bereitstellung jener Informationen an Mitarbeiter, die zur 
Erfüllung der Aufgaben notwendig wä .. n 

aufgaben- und veranlwortungsadiquate Zugangs- und 
Zugrlffsberechtigungen (Prinzip der .minimalen Rechte"): 
Zugangs- und Zugriffsberechtigungen mUssten adäquat 
be,schränkt sein 

lkS als rollierender Prozess: regelmäßige und systematische 
Überprüfung des IK5 auf seine Funktionsfähigkeit, Wirksamkeit 
und Aktualität 

Grundsatz der Kosten-Hutzen-flbwigung: der mit Kontrollen 
verbundene Aufwand bzw. Ressourceneinsatz sollte in einem 
iilngemessenen Verhältnis zum zu vermeidenden Risiko 
(Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit) stehen 

Bewertung der FFG 

gut 

gut 

gut 

gut 

ausreichend 

gut 

gut 

ausreichend 

Bewertung des FWF' 

mangelhaft 

mangelhaft 

mangelhaft 

ausreichend 

mangelhaft 

ausreichend 

mangelhaft 

mangelhaft 

Die Kategorisierung .. mangelhaft" ergab sich insbesondere daraus. dass der FWF keine Risikoanalyse als Grundlage für ent

sprechende IKS-relevante Maßnahmen durchgeführt hatte. 

Quelle: RH 

Bund 2015!7 189 

III-171 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 93 von 100

www.parlament.gv.at



Schlussempfehlungen 

FFG 

1 90 

38 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

R 
H 

( I )  Alle Nebenbeschäftigungen (entgeltliche und unentgeltliche) 
sollten einer Genehmigungspnicht unterworfen werden. (TZ 7 )  

( 2 )  Eine Geschäftsordnung wäre zu erarbeiten oder es wären die 
in diesem Zusammenhang inhaltlich notwendigen Regelungen in 
bereits bestehende Dokumente aufzunehmen, um Regelungen betref
fend den im Bereich der Basisprogramme eingerichteten Beirat fest
zulegen. (TZ B. 2B) 

(3) Die Betrauung der Internen Revision mit zusätzlichen, nicht in 
ihre Aufgaben fallenden Tätigkeiten wäre zu vermeiden. (TZ 10) 

(4) Die Quantiflzierung der Risikomatrix wäre zügig voranzutrei
ben. (TZ 1 3, 36) 

(5) In Anbetracht der betriebsinternen Notwendigkeit von vier Hand
kassen sollten entsprechende Vertretungsrcgclungen in den Kas
senrichtlinien fü r  die Kas enführungsverantwortlichen vorgesehen 
werden. (TZ 1 B) 

(6) Die bestehenden Förderungsinstrumente wären in Abstimmung 
mit den zuständigen Ressorts stärker zu konzentrieren und ihre 
Anzahl zu senken. (TZ 20) 

(7) Die Prozessbeschreibungen und die mitgeHenden Dokumente 
sollten auf Aktualität, Kohärenz und bes erer Übersichtlichkeit über
prüft werden. (TZ 2 I )  

(B) Zumindest für umfangreiche Beratungsgespräche wäre eine Ver
pflichtung zur Führung von Aufzeichnungen festzulegen. (TZ 2 3 )  

(9) Bei der Erstprüfung der Förderungsanträge wäre die Prüfung der 
Befangenheit der Mitarbeiter nachvollziehbar aufzuzeichnen. (TZ 24) 

( 10) Aufzeichnungen über Stimmenthaltungen der Mitglieder der 
Bewertungsgremien wegen Befangenheit wären, im Sinne eines 
transparenten Ablaufs der Entscheidungsprozesse, zu führen. (TZ 27) 
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( I l )  Nach au reichender Erfahrung mit den externen Beauftragten 
wären diese zu evaluieren und nach Kosten- und Leistungskrite
rien neu zu beurteilen. (TZ 34) 

(12) Aufgrund der Vielzahl an Empfehlungen aus FFG-eigenen 
IKS-Prüfungen mit einer Risikobeurteilung hoch und mittel sollte 
auf eine rasche Umsetzung dieser Empfehlungen geachtet werden. 
(TZ 3 5) 

( 1 3) Für die Einrichtung von Unterausschüssen des Aufsichtsrats 
wäre eine entsprechende Kompetenz in dessen Ge chäft ordnung 
vorzu ehen. (TZ 4) 

( 1 4) Es wäre zu prüfen, ob bei den Mitgliedern der Delegiertenver
sammlung im Einzelfall die gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Berufung in diese auch tatsächlich gegeben sind. (TZ 4) 

(15) Die Höhe der Aufwandsentschädigung für die Präsidentin und 
für die Vizepräsidenten wäre so zu wählen, das der Charakter 
eines Ehrenamts - von dem das Forschungs- und Technologieför
derungsgesetz ausgeht - bestehen bleibt und nicht inhaltlich aus
gehöhlt wird. (TZ 5) 

( 1 6) Die Befangenheitsregeln sollten sich für alle Mitarbeiter auch 
auf die institutionelle Befangenheit erstrecken. (TZ 6) 

( 1 7) Die administrativen und wissenschaftlichen Projektbetreuer 
wären aufgrund der Nahebeziehung generell von der Bearbeitung 
von Anträgen der zugeordneten Kuratoriumsmitglieder au zuschlie
ßen. (TZ 6) 

( 1 8)  Eine Richtlinie für die Genehmigung von (entgeltlichen und 
unentgeltlichen) Nebenbeschäftigungen sollte erstellt werden. Fer
ner wäre die AntikorruptionSrichtlinie zügig fertigzustellen. (TZ 7) 

( 1 9) Die Aufgaben und Zuständigkeiten von strategischen und fach
lichen Abteilungen sollten in Richtung einer deutlicheren Abgren
zung von jeweils eigenen Zuständigkeiten und notwendigen 
Kooperationsfeldern definiert werden. (TZ 8) 

(20) Eine generelle Unterschriftenregelung wäre zu erarbeiten, die 
- über den Bereich der Finanzorganisation hinausgehend - bestim
men sollte, wer für die Erstellung, die Prüfung, die Freigabe und die 
Unterzeichnung welcher Dokumente zuständig ist. (TZ 8) 
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(2 1 )  Eine eigene Interne Revision wäre bei Vorliegen entsprechender 
Umstände oder Erreichen einer bestimmten Organisationsgröße ein
zurichten und/oder es wäre für diese Leistungen eine Beauftragung 
externer Partner (bzw. alternativ die In terne Revision des zu tändi

gen Bundesministeriums) in Betracht zu ziehen. Die Entscheidung 
darüber wäre an eine entsprechende WirtschafUichkci tsrechnung 

zu binden. (TZ 10) 

(22) Nach Einrichtung einer I nternen Revision wären für deren Mit
arbeiter Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen vorzu ehen. (TZ 1 0) 

(23)  Eine Risikoanalyse sollte durchgeführt werden;  dabei wäre eine 
Risikomatrix zu erstellen. Hiezu könnten Synergiepotenziale mit der 
FFG genutzt werden, welche i m  Bereich der Risikoanaly e bereits 
mehrjährige Erfahrungen aufwies. (TZ 1 2, I J, 1 4) 

(24) Bei den jeweiligen Banken wären die vereinbarten Anleger
risikoprofIle auf die nunmehr vorliegende Veranlagungsrichllinie 
abzustim men. (TZ 1 6) 

(25) Auf derivative Finanzinstrumente sollte gänzlich verzichtet 
werden; i m  Veranlagungsbereich wären lediglich solche Produkte 
einzusetzen, bei denen der FWF über das notwendige Know-how 
verfügt. (TZ 1 6) 

(26) Ocr Echtbetrieb eines neuen Finanz-Tools wäre so rasch wie 
möglich umzusetzen. (TZ 1 7. ) )) 

(27)  Die Handkassen beim Sekretariat der Geschäftsführung und 
beim Empfang wären aufzulassen und in die Hauptkasse der Finanz
buchhaltung überzuführen. (TZ 1 8) 

(28)  I m  Bereich des Internen Kontrollsystems (IKS) (bspw. bei der 
Erarbeitung einer Risikoanalyse und - matrix) wäre die Eignung der 
bei der FFG bereits vorhandenen Lösungen für die Ansprüche des 
FWF zu prüfen. (TZ 1 9) 

(29) Die Prozesslandkarte wäre zügig fertigzustellen; Prozessbe
schreibungen mi t  klar festgelegten Zu tändigkeiten und integrier
ten Kontrollmechanismen sollten erarbeitet werden. (TZ 2 1 ,  24, 2 5, 
26, 28,  29) 
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( 30) Schriftliche Vorgaben für Beralungsgespräche wären au zuar
beiten, die Qualitätsstandards festlegen sowie eine Aufzeichnungs
verpmchtung zumindest für umfangreiche Beratungsgespräche ent
halten sollten. (TZ 2 J )  

( 3 1 )  Die Auflistung der bereits bekanntgegebenen Befangenheiten 
der Referenten und Stellvertreter wäre zu vervollständigen. (TZ 24) 

(32) Auf die Einhaltung von Formalkriterien in Sonderrichtlinien 
und auf die Dokumentation der fOrderungsrelevanten Sachverhalte 
sollte verstärkt geachtet werden. (TZ 25) 

(JJ) Stimmenthaltungen bei Befangenheiten von Kuratorium mit
gliedern wären im Protokoll der Kuratoriumssitzungen zu vermer
ken. (TZ 27) 

(J4) Eine Unterschrif1enordnung sollte umgehend erlassen wer
den. (TZ 28) 

(35) Vertragsänderungen wären in den Akten nachvollziehbar zu 
dokumentieren. (TZ 29) 

(36) Bei der Abrechnung der Förderungsprojekte sollten auf Grund
lage eines Stichprobenverfahrens Prüfungen vor Ort durchgeführt 
werden. wobei Originalbelege zu prüfen wären. (TZ 30) 

(37) Die zur Gänze vom FWF gefOrderten Forschungsgeräte wären, 
sofern es sich nicht um geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne 
des Einkommensteuergesetzes handelte, in das Eigentum de FWF 
zu übertragen. (TZ 3 I )  

(J8) Eine aktuelle und vollständige Bestandsaufnahme aller Geräte 
sollte durchgeführt werden und die Mängel in Hinblick auf die 
Beschilderung und lnventarisierung wären zu beseitigen. (TZ 3 I )  

(J9) Das lKS wäre regelmäßig zu prüfen, um seine Wirksamkeit und 
Funktionsfahigkeit sicherzustellen. (TZ 34) 

(40) Nach Einführung von regelmäßigen institutionellen Prüfungen 
de IKS in Bezug auf de sen Wirksamkeit und Funktionsfahigkeit 
sollte durch Follow-up-Überprüfungen die Umsetzung der Empfeh
lungen überwacht werden. (TZ 35) 
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(4 1 )  Die Kosten und Zeitaufwendungen flir IKS-relevante Tätigkeiten 
sollten erfasst werden. In weiterer Folge wären die durchgeflihrten 
Kontrolltätigkeiten hinsichtlich ihres Nutzens zu evaluieren. (TZ 36) 

(42) Bei einer Novellierung des Forschungs- und TechnologiefOr
derungsgesetzes sollte die Neuordnung der Kompetenzen zwischen 
Aufsichtsrat des FWF und Aufsichtsbehörde im Sinne einer Stärkung 
des Aufsichtsrats und Umsetzung der Anforderungen des Public Cor
porate Governance Kodex angeregt werden; insbe ondere wären in 
diesem Zusammenhang auch Abberufungsgründe flir Aufsichtsrats
mitglieder des FWF zu defmieren. (TZ 4) 

(43) Die derzeitige Be chränkung des Forschungs- und Technolo
giefOrderungsgesetzes auf das wissenschaftliche Personal bei der 
Besetzung der Delegiertenversammlung wäre zu überdenken. (TZ 4) 

(44) Im Rahmen einer Novellierung des Forschungs- und Techno-
10giefOrderungsgcsetzes wären Abberufungsgründe ftir die Mitglie
der des Prä idiums des FWF anzuregen. (TZ 5) 

(45) Bei einer künftigen Novellierung des Forschungs- und Tech
nologiefOrderungsgesetzes wären Vorgaben hinsichtlich einer über
einstimmenden Periodisierung der Mehrjahresprogramme zu prü
fen. (TZ 1 9) 

(46) Die Möglichkeit weiterer Synergien im Verwaltungsbereich wäre 
im Sinne einer effizienteren Verwaltungsftihrung und Stärkung des 
IKS zu prüfen. (TZ 1 9) 

(47) Die Vorsitzenden der Aufsicht räte sollten verstärkt von der 
Möglichkeit der Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen der jeweils 
anderen Förderungseinrichtung Gebrauch machen. (TZ 1 9) 

(48) Die Erhöhung des Personalstandes durch Überlassungsverträge 
wäre im Sinne einer tran parenten - und damit IKS-adäquaten -
Budgetierung und Verrechnung zu vermeiden. (TZ 9) 

(49) Eine gesamtösterreichische ForschungsfOrderungsdatenbank 
unter Einbeziehung der Förderungsaklivitäten des Bundes und der 
Länder wäre einzuflihren. (TZ 1 5) 
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Geschäftsführung 

Aufsichtsrats

vorsitzende 

1 9 6  
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H 

Forschungsförderungsgesellschaft mit beschränkter Haftung 
(FFG) 

Dr. Klau PSEINER 
(seit 4. September 2004) 

Dr. Henricna EGERTH 
(seit 4. September 2004) 

DI Peter MITrERBAUER 
(4. September 2004 bis 28. Juni 2012)  

Dr. Gcrtrude TUMPEL-GUGERELL 
(seit 29. Juni 20 1 2) 
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